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Nelson war einer der ersten Philosophen, der den Tieren Inter­
essen zubilligte und sie zugleich auch als Subjekte mit morali­
schen Rechten verstand. Er forderte ein Lebensrecht für Tiere 
und leitete daraus ein radikales Tötungsverbot und einen kon­
sequenten ethisch begründeten Vegetarismus ab. Dieter Birnba­
cher zeigt in seinem Beitrag in diesem Band die Aktualität der 
Nelsonschen Theorie für eine zeitgenössische Tierethik auf. 
Birnbacher macht zugleich aber auch deutlich, daß Nelsons 
Ethik insgesamt kaum rezipiert wird und weitgehend in Verges­
senheit geraten ist.

Nelson legt seine praktische Philosophie in drei Werken 
»Kritik der praktischen Vernunft«, »System der philosophi­
schen Ethik und Pädagogik« und »System der philosophischen 
Rechtslehre und Politik« dar. Er versteht seine Ethik als einen 
Beitrag zur kritischen Philosophie. Seine Absicht ist eine dop­
pelte, einerseits will er Ethik als strenge Wissenschaft begrün­
den und orientiert sich dabei an dem von dem Mathematiker 
David Hilbert entwickelten Begriff einer axiomatischen Theo­
rie, andererseits interessiert ihn die Frage, »wie Vernunft prak­
tisch werden könne«, d.h. wie die konkreten Lebensinteressen 
von Menschen Eingang finden können in eine Vernunftethik. 
Im Rahmen seiner Ethik entwickelt er den kategorischen Impe­
rativ Kants zu einem Interessenabwägungsgesetz.

Das Interessenabwägungsgesetz ist nach Nelson die Grund­
lage für ein menschenwürdiges Zusammenleben im Staat und 
in politischen und rechtlichen Organisationen.

So bedeutende Philosophen wie Popper und Hare weisen in 
persönlichen Stellungnahmen auf den großen Einfluß hin, den 
Nelsons Theorien auf ihr Denken gehabt hat, zitieren ihn aber
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nur an wenigen Stellen und lassen eine umfangreiche Würdi­
gung seiner Ethik vermissen.

Birnbacher spricht von einer »faktischen Nichtrezeption« der 
Nelsonschen Theorie in der Philosophie dieses Jahrhunderts.

Welches sind die Gründe dafür?
Dieser Frage stellen sich alle Autoren des vorliegenden Ban­

des, und sie versuchen in sehr unterschiedlicher Weise, einer­
seits die Bedeutung der Ethik Nelsons für die Gegenwart nach­
zuzeichnen und andererseits die Gründe für das Vergessen auf­
zuweisen.

Die Autoren des Bandes sind in ihren philosophischen Arbei­
ten in unterschiedlicher Weise von Nelson beeinflußt. Gemein­
sam ist ihnen die Überzeugung, daß Nelsons praktische Philo­
sophie durch die Klarheit ihrer Sprache, durch ihre vorbehalt­
lose Argumentation und ihre prinzipielle Konsequenz besticht.

Gemeinsam beschäftigt sie auch die Frage, welche zeitgenös­
sischen Bedingungen, welche theoretischen Defizite und wel­
che philosophiegeschichtlichen Faktoren zu deren Nichtrezep­
tion beigetragen haben.

Dieter Birnbacher verdeutlicht bei seiner Suche nach einer 
Antwort die innere Ambivalenz des Nelsonschen Werkes, das 
zwischen einem dialogorientierten, sokratischen Philosophie­
konzept und einem dogmatischen Platonismus oszilliert.

Hinzu kommt, daß Nelson schon zu seiner Zeit mit dem 
Vorwurf des Psychologismus bedacht wurde. Dessen ungeach­
tet verteidigte er aber sein Konzept und griff die Vertreter des 
Marburger Neukantianismus, Cohen, Natorp und Cassirer, 
ebenso wie die wertorientierte Südwestdeutsche Schule, Win­
delband und Rickert, mit beißender Polemik an.

Horst Gronke untersucht Nelsons Ethik aus der Sicht der 
Diskurs-ethik und weist auf eine Reihe von Faktoren hin, die 
die Rezeption der Nelsonschen Ethik schon zu dessen Lebzei­
ten erschwerten. Die entscheidenden Gründe für die fehlende 
heutige Rezeption findet er jedoch in Nelsons Begründungs-
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konzept. Gronke würdigt Nelsons Letztbegründungsanspruch 
ausdrücklich, sieht aber in seinem Festhalten am Psychologis- 
mus, in seiner widersprüchlichen Methode der regressiven Ab­
straktion und in seinem Wertobjektivismus entscheidende theo­
retische Defizite.

Birnbacher und Gronke untersuchen eine Reihe von äußeren, 
in der Philosophiegeschichte liegenden, und eine Reihe von 
inneren, vor allem das Nelsonsche Begründungskonzept betref­
fende, Gründen, die für die fehlende Beachtung Nelsons in der 
gegenwärtigen Philosophie verantwortlich gemacht werden 
können.

Philosophiegeschichtlich gesehen, ist es der Paradigmen- 
wechsel von der Bewußtseinsphilosophie zum linguistic turn, 
der Nelsons Theorie veraltet erscheinen läßt. Der späte Witt­
genstein und R. M. Hare sind die Erben der bei Nelson interes­
santen Ansätze. Sie formulieren die von Nelson bereits gestell­
ten Fragen im Lichte eines sprachkritischen Denkens neu.

Jörg Schroth setzt sich eingehend mit den Gemeinsamkeiten 
und Unterschieden von Nelsons und Hares Ethik auseinander. 
Er geht dabei insbesondere auf die methodischen Gemeinsam­
keiten ein und zeigt, daß Nelson wesentliche Elemente der 
Ethik Hares bereits vorweggenommen hat. In bezug auf die 
Begründung der Universalisierbarkeit kommt Schroth bei sei­
nem Vergleich zu dem Schluß, daß Hares metaethisches Be­
gründungskonzept methodisch keine wesentliche Verbesserung 
gegenüber der Nelsonschen Begründung darstellt.

Eine Verteidigung der Nelsonschen Prinzipienethik nimmt 
auch Volker Peckhaus aus der Sicht des Mathematikhistorikers 
und des Wissenschaftstheoretikers vor.

Er beleucht Nelsons Anspruch einer axiomatischen Ethik, 
indem er ihn in Bezug setzt zu dem von David Hilbert entwik- 
kelten Betriff der Axiomatik. Hilbert versteht die axiomatische 
Methode als eine Strukturierung von Satzbeständen, die es 
erlaubt - sowohl in der mathematischen wie in der philosophi-
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sehen Argumentation - Grundurteile als solche zu erkennen und 
zugleich eine Darstellungsform für die auszuarbeitende Theo­
rie zu normieren. Sie erleichtert es außerdem, Varianten und 
Alternativen zu der formulierten Theorie zu erstellen und sie 
mit dieser zu vergleichen. Die axiomatische Methode Hilberts 
stellt somit ein Struktur Schema für wissenschaftstheoretische 
Argumentationen dar, deren entscheidenden Wert sieht Peck­
haus in ihrer heuristischen Funktion. Der axiomatische Charak­
ter der Ethik Nelsons liegt nicht darin, daß ethische Grundsätze 
als Axiome verstanden werden, sondern darin, daß Nelson seine 
ethischen Argumente in eine bestimmte methodische Ordnung 
und normierte Darstellung bringt.

Diese methodische Ordnung und Normierung der Darstel­
lung behält auch dann ihre Gültigkeit, wenn einzelne Teile des 
Begründungskonzepts nach dem Stand der heutigen Diskussion 
als überholt oder als widerlegt gelten müssen.

Die Detailkritik an Nelsons Begründungskonzept verstellt 
allzu oft den Blick auf seine methodische Leistung, die darin 
besteht, Wege aufzuzeigen, wie die Vergleichbarkeit philoso­
phischer Diskurse herstellbar ist.

Die Vergleichbarkeit ethischer Diskurse in unterschiedlichen 
Kulturen und universelle Geltung der Menschenrechte betrach­
tet Thomas Meyer aus der Sicht der Ethik Nelsons.

In seinem Beitrag führt er aus, wie das Interessenabwägungs­
gesetz es den Vertretern unterschiedlicher Kulturen mit diver­
gierenden Interessen erlaubt, im gemeinsamen Dialog zur Ver­
ständigung zu gelangen.

Udo Vorholt konkretisiert diesen Ansatz von Meyer in Hin­
sicht auf die aktuelle Frage, wie eine globale Ethik heute 
möglich ist. Den Vorteil von Nelsons Ethik und seiner integra­
len politischen Philosophie sieht Vorholt darin, daß seine Theo­
rie der Gerechtigkeit nicht auf einen nationalstaatlichen Rah­
men begrenzt ist, sondern schon bei ihrer Entstehung ihre 
eigentliche Aktualität im internationalen Maßstab suchte. Vor-
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holt betont den universellen Kern der Nelsonschen Theorie, das 
fundamentale Recht aller Menschen auf vernünftige Selbstbe­
stimmung. Nelson hat dieses Recht nicht nur theoretisch aufge­
wiesen, sondern auch Wege zu seiner praktischen Verwirkli­
chung gezeigt, die von seinen Schülern und Anhängern erprobt 
wurden.
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Es gibt unterschiedliche Verständnisse davon, was Philosophie und 
Philosophieren ausmacht. Aber für den, für den Philosophie weder 
Geheimwissenschaft ist oder Religionsersatz (oder populäre Natur­
wissenschaft), sondern ein offenes, durchsichtiges, auf Verständigung 
und Selbstverständigung zielendes Bemühen um argumentative Pro­
blemklärung und Problemlösung, für den muß die Philosophie Nelson 
etwas zutiefst Bestechendes haben.

Bestechend an dieser Philosophie ist zunächst ihre unübertroffene 
Luziditat. Klarheit, Durchsichtigkeit und Nachvollziehbarkeit des Ge­
dankens werden bei Nelson nicht nur als Ideal formuliert, sondern 
tatsächlich auch verwirklicht. Nelsons Sprache ist schnörkellos, 
schlicht, manchmal spröde, in jedem Fall aber auf Verständlichkeit 
und Eindeutigkeit angelegt. Nelsons Stil des Philosophierens ist ana­
lytisch im besten Sinne - sachbezogen, durchstrukturiert, und ohne 
sich durch Verschwommenheit und Mystifikationen gegen Kritik un­
verwundbar zu machen. Bestechend ist darüber hinaus ihre unerbitt­
liche Strenge und Konsequenz. Anders als in vielen späteren Arbeiten 
der analytischen Philosophie ist Nelson alles Unverbindliche, Spiele­
rische, Willkürliche und Kokette fremd. Man spürt bei Nelson etwas 
von dem Ernst und dem Ethos, das der ursprünglichen analytischen 
Philosophie - etwa bei Frege - zueigen war, ein gewisses Pathos der 
Objektivität, eine Leidenschaft der Leidenschaftslosigkeit, wie sie 
auch für Nelsons Geistesverwandte Spinoza und Wittgenstein kenn­
zeichnend ist. Dieses Denken ist vorbehaltlos, rückhaltlos, risikofreu­
dig. Es schätzt seine eigene Konsequenz höher als die Illusionen, 
Vorurteile und Bequemlichkeiten, die es dafür möglicherweise preis­
geben muß. Wie Spinoza und Wittgenstein hat Nelson nicht nur von 
anderen, sondern auch von sich selbst sehr viel gefordert.

Beide Charakterzüge von Nelsons Philosophie wurzeln in seinem
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Verständnis von Philosophie als einem autonomen und begründungs­
orientierten Denken. Philosophieren ist für Nelson einerseits freies, 
auf sich selbst gestelltes »Selbstdenken«, ohne den Rückhalt von 
Autoritäten und Glaubenssätzen. Es ist andererseits ein systemati­
sches Fragen nach Gründen und Voraussetzungen, ein methodisches 
Zurückgehen von den Folgen zu den Gründen, vom Konkreten zum 
Abstrakten, von den Anwendungen zu den Prinzipien. Die Bewegung 
des Denkens ist bei Nelson - wie er es im Anschluß an sein philoso­
phisches Vorbild Jakob Friedrich Fries nennt - »regressiv«. Sie setzt 
beim Konkreten an und versucht zum Abstrakten, Grundlegenderen, 
Grundsätzlicheren zurückzugehen. Wenn es um Begriffsklärung geht, 
heißt das, daß zunächst die Merkmale einzelner Fälle analysiert wer­
den und von da aus zu einer Definition weitergegangen wird. Geht es 
um Fragen der Erkenntnistheorie, heißt das, daß zunächst die Erkennt­
nisweisen in Einzelfall geprüft und von ihnen aus auf das allgemeine 
Prinzip zurückgeschlossen wird. Bei ethischen Problemen heißt das, 
daß zunächst die Kasuistik, die Einzelfalldiskussion im Vordergrund 
steht und von dort ausgehend eine allgemeine, für eine ganze Fallgrup­
pe oder für alle Fälle mit bestimmten allgemeinen Merkmalen gültige 
Regel gesucht wird. Jede andere Methode des Fortschreitens vom 
Einzelnen zum Allgemeinen würde nach Nelson das Dunkel nicht 
aufhellen können, das gerade die grundlegendsten Begriffe und Prin­
zipien umgibt. Wie für Nietzsche (Fröhliche Wissenschaft § 355) und 
Wittgenstein (Philosophische Untersuchungen § 129) ist auch für 
Nelson das Allgemeinste und Vertrauteste das am wenigsten Durch­
schaute:

»Die Philosophie beruht in ihren Grundsätzen nicht auf einleuchten­
den Wahrheiten. Die Grundsätze sind in ihr vielmehr das Dunkelste, 
Unsicherste und Umstrittenste. Einigkeit herrscht nur da, wo es sich 
um die konkrete Anwendung dieser Sätze handelt« (Nelson 1970ff., 
I, 279).

Die philosophische Suche nach den Grundsätzen muß deshalb ihren 
Ausgangspunkt beim Einzelnen nehmen. Nur dieses ist hinreichend 
durchsichtig und unstrittig, um als ein solcher Ausgangspunkt dienen 
zu können.

Die »sokratische« Bewegung des fragenden Rückgangs vom Kon­
kreten zum Allgemeinen ist allerdings nur die eine Seite von Nelsons 
Philosophie. Diese Philosophie entwirft und befolgt zwei gegensätz-
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Nelsons Aktualität ist zuallererst die Aktualität des Sokratikers Nelson 
und seines Bild von der Philosophie als diskursiver, verständigungs- 
und konsensorientierter Tätigkeit. Nelson nimmt nicht nur die Gründ­

liche, wenn auch sich wechselseitig ergänzende Modelle. Dem einen 
- sokratischen - Modell zufolge ist Philosophie Tätigkeit, Prozeß, 
vollzogener Diskurs: Philosophie als dialogische oder monologische 
Bemühung um Gründe, Argumente und Prinzipien, als Prozeß des sich 
und anderen Rechenschaft-Gehens. Dem anderen - dogmatischen - 
Modell zufolge ist Philosophie ein Lehrgebäude und System, das alle 
Antworten, die sich durch die Anstrengung des Diskurses finden 
lassen, bereits enthält. Die Prinzipien, zu denen das abstraktiv-sokra- 
tische Denken fortschreitet, sind hier bereits vorhanden und werden 
durch den Prozeß des philosophischen Denkens lediglich entdeckt. 
Darin liegt der wesentliche Unterschied zwischen Nelsons und Witt­
gensteins prozeßhaftem Verständnis von Philosophie. Für Wittgen­
stein zielt die Tätigkeit des Philosophierens nicht auf bestimmte 
philosophische Wahrheiten, sondern auf das Klarwerden der Gedan­
ken und auf die therapeutische Überwindung innerer Beunruhigungen 
und Verunsicherungen. Für Nelson dagegen zielt die Tätigkeit des 
Philosophierens auf bestimmte wahre Sätze. Ziel und Resultat der 
Rückbesinnung des Denkens auf die Bedingungen seiner Möglichkeit 
sind nicht nur Klärungsgewinne, sondern bestimmte philosophische 
Wahrheiten - »transzendentale« Sätze, deren Geltung letztlich völlig 
unabhängig davon ist, in welcher Art von gedanklichem Vollzug sie 
entdeckt werden. Das Ziel des Denkens ist hier - wie bei Kant - nicht 
nur Selbsterhellung, sondern Auffindung bestimmter dem Denken 
vorgegebener metaphysischer Wahrheiten.

Nelsons Philosophie versucht beide Modelle miteinander zu kom­
binieren. Wie der platonische Sokrates ist er Sokratiker und Platoniker 
in einem. Er ist der Fragende, aber auch der Wissende. Er ist der 
Ironiker, der weiß, daß er nichts weiß, aber er ist auch der dogmatische 
Metaphysiker, der - im Namen der »Vernunft« - über die richtigen 
Antworten zu verfügen glaubt. Nur deshalb konnte er sich so unge­
brochen zum Philosophenkönigstum berufen fühlen.
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Züge der neueren Diskurstheorien (mit und ohne Letztbegründung) 
vorweg, sondern schlägt mit seiner Ausgestaltung der sokratischen 
Methode auch eine konkrete Operationalisierung vor.

So wichtig diese Vorwegnahme der neueren Diskursmodelle ist, so 
wenig sollte man allerdings die Unterschiede im Detail übersehen. Die 
sokratische Methode ist bei Nelson nur Methode. Sie ist der Weg und 
nicht schon das Ziel, und sie ist nur eine von vielen Wegen. Nelson 
läßt keinen Zweifel daran, daß sich philosophische Erkenntnis im 
Prinzip - und gelegentlich sehr viel zielstrebiger (vgl. Nelson 1970ff., 
I, 302) - auch monologisch, als »Gespräch der Seele mit sich selbst« 
gewinnen läßt. Dennoch läßt sich Nelsons »sokratische« Seite von 
seiner platonisch-dogmatischen Seite ablösen. Die sokratische Me­
thode, wie sie Nelson entwirft, hat Bestand auch unabhängig von ihrer 
Einbettung in eine ganz bestimmte, heute sicher nur noch von wenigen 
geteilte Theorie philosophischer Wahrheit. Die von Gustav Heckmann 
begründete philosophiedidaktische Konzeption des »Sokratischen 
Gesprächs« (Heckmann 1981) hat diese Ablösung der Methode von 
der Doktrin systematisch vollzogen. Sie hat darauf verzichtet, die 
Gesprächs- und Diskursregeln ihrerseits als schlechthin notwendige 
Wahrheiten aufzufassen und für sie einen metaphysischen Status zu 
beanspruchen. Die Gesprächsregeln sind in dieser Konzeption viel­
mehr nur noch pragmatisch motiviert, als diejenigen Regeln, die am 
ehesten geeigneten sind, einen für alle Beteiligten zufriedenstellenden 
Prozeß der Klärung, Verständigung imd gemeinsamen Urteilsbildung 
über Begriffe, Gründe und Prinzipien des Erkennens und Handelns zu 
ermöglichen.

Nelsons Entwurf einer sokratischen Methode des Philosophierens 
ist aber nicht das einzige Lehrstück seiner Philosophie von fortdau­
ernder Aktualität. Aktuell ist vor allem Nelsons Ethik, und zwar 
dadurch, daß sie Prinzipien, die gemeinhin als polar entgegengesetzt 
gelten, miteinander verbindet, nämliche kantische mit interessen­
ethisch-utilitaristischen Prinzipien.

Nelson, den der Wirtschafswissenschaftler, Philosoph und Nobel­
preisträger John Harsanyi (1982,56 Anm.) einmal einen »neo-Kantian 
utilitarian philosopher« genannt hat, bezieht aus der Kantischen Ethik 
grundlegende formale und aus dem Utilitarismus grundlegende mate­
riale Prinzipien. Auf Kant verweisen die beiden von Nelson postulier­
ten Universalitätsprinzipien: das Prinzip der logischen Universalität
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und das Prinzip der Begründungsuniversalität. Das Prinzip der logi­
schen Universalität verlangt, daß moralische Normen allgemein und 
»ohne Ansehn der Person« gelte. Sie dürfen keine direkten und indi­
rekten Namensnennungen enthalten. Nelsons sogenanntes »Rechtsge­
setz« bestimmt, daß niemand nur um seiner »numerischen Bestimmt­
heit« willen bevorzugt wird (Nelson, 1970ff., VI, 90). Verschieden 
beurteilt werden dürfen zwei Fälle nur dann, wenn sie sich in einer 
bestimmten ethisch belangvollen Hinsicht qualitativ unterscheiden. 
Das Prinzip der Begründungsuniversalität verlangt, daß für die Gel­
tung eines moralischen Prinzips lediglich Gründe in Frage kommen, 
die prinzipiell für jeden, und das heißt: aufgrund der Vernunft einsich­
tig sind. Der von moralischen Normen und Bewertungen erhobene 
Allgemeingültigkeitsanspruch läßt sich nur dann einlösen, wenn diese 
statt auf der Grundlage religiöser oder weltanschaulicher Dogmen 
(die stets nur von wenigen anerkannt werden) auf der Grundlage 
universaler, für jedermann zugänglicher rationaler Überlegungen be­
gründet und anerkannt werden können. Es wäre nicht weniger als 
anmaßend, jemanden die Anerkennung und Befolgung einer Norm 
anzusinnen, ohne ihm die Chance zu geben, die Geltung der Norm aus 
freien Stücken und unter alleinigem Rückgriff auf seine Vernunft 
einzusehen. Damit sind alle Formen einer heteronomen, auf Autoritä­
ten und Dogmen basierenden Moralbegründung ausgeschlossen.

Während die formalen Bestimmungen von Nelsons Ethik Kant 
entlehnt sind, sind die materialen Bestimmungen (wohl auf dem 
Umweg über Fries) der sozialhedonistischen Tradition der englischen 
Ethik des 18. Jahrhunderts (Smith, Hume, Bentham) entlehnt. Inhalt­
lich sollen die moralischen Normen so bestimmt werden , daß sie aus 
der Sicht eines überparteilichen Beobachters Bestand haben und die 
Interessen aller von ihrer Geltung und Befolgung Betroffener glei­
chermaßen berücksichtigen. Ob eine Handlung geboten, erlaubt oder 
verboten ist, hängt davon ab, inwieweit sie zur Befriedigung der 
Interessen der von ihr Betroffenen beiträgt. Da das, was den Interessen 
des einen dient, die Interessen anderer verletzen kann, muß mithilfe 
einer Interessenabwägung entschieden werden, welche Handlungen 
für die Interessenbefriedigung so wichtig sind, daß sie als geboten, 
und welche die Interessen anderer so schwerwiegend schädigen, daß 
sie als verboten gelten müssen. Interessanterweise gibt Nelson für 
diese Abwägung Verfahren an, die heute gewöhnlich neueren Autoren
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zugeschrieben werden: das Interessenabwägungsverfahren der hypo­
thetischen Identifikation, das zumeist mit der Ethikkonzeption Ri­
chard Hares verbunden wird (Nelson 1970ff., V, 137), sowie das C. 1. 
Lewis zugeschriebene Modell der sukzessiven Identifikation (Nelson 
1970ff., V, 136). Bei dem Interessenabwägungsverfahren derhypothe- 
tischen Identifikation muß sich der Handelnde fragen, was er wollen 
würde, wenn er sich selbst in der äußeren und inneren Lage jeweils 
eines anderen Betroffenen befände (vgl. Hare 1973, Kap. 6). Bei dem 
Modell der sukzessiven Identifikation muß er sich fragen, was er 
wollen würde, wenn er die verschiedenen Perspektiven der anderen 
Betroffen in sich selbst nacheinander durchlebte (vgl. Lewis 1971, 
547).

Offensichtlich hängen die kantischen und die interessenethisch-uti­
litaristischen Momente von Nelsons Ethik eng zusammen. Es ist nur 
ein kurzer Schritt von der Unparteilichkeit der Orientierung an für alle 
einsichtigen Vernunftgründen zur Unparteilichkeit der gleichen Inte­
ressenberücksichtigung. Ist dieser Schritt ein zwangsläufiger, ein lo­
gisch notwendiger Schritt? Soweit ich es überblicke, geht Nelson an 
keiner Stelle so weit, einen logisch zwingenden Zusammenhang zwi­
schen den beiden formalen Universalitätsprinzipien und dem materia­
len Prinzip der gleichen Interessenberücksichtigung zu behaupten. 
Diesen - problematischen - Anspruch hat später erst Hare erhoben 
(vgl. Hare 1992, Kap. 6). Nelsons Selbstverständnis ist eher mit der 
insbesondere von Peter Singer vertretenen Auffassung in Einklang zu 
bringen, daß der Übergang vom formalen Postulat der Allgemeingül­
tigkeit zum materialen Postulat der unparteiischen Interessenberück­
sichtigung einen Plausibilitätsschluß darstellt, der nicht auf eine 
streng logische Deduktion zurückzuführen ist (Singer 1988; Singer 
1996, Kap. 1). Das heißt: Man kann die beiden formalen Universali­
tätsprinzipien akzeptieren, ohne deshalb auch schon das inhaltliche 
Prinzip der gleichen Interessenberücksichtigung zu akzeptieren. Den­
noch ist schwer zu bestreiten, daß das eine das andere zumindest 
nahelegt. Wenn moralische Normen nicht nur Ausdruck persönlicher 
Vorlieben und Ideale sein sollen, sondern aus einer unparteilichen 
Perspektive akzeptabel erscheinen müssen, liegt es zumindest nahe, 
aus dieser unparteilichen Perspektive im Inhalt der moralischen Nor­
men die Interessen aller von der Geltung und Befolgung der Norm 
Betroffenen zu berücksichtigen.
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Die größte Aktualität ist heute zweifellos Nelsons Tierethik zuzuspre­
chen, ein Thema, das erst in den letzten Jahren in den Mittelpunkt auch 
der philosophischen Ethik gerückt ist. Nelsons Tierethik ist die An­
wendung seines Prinzips der umfassenden Interessenberücksichti­
gung auf interessenfähige Tiere. Da außer Menschen auch Tiere Inter­
essen haben und Interessen »ohne Ansehen des Interessensubjekts« 
gleich viel zählen, haben Menschen moralische Pflichten auch gegen­
über Tieren. Dabei ist das Gewicht dieser Pflichten unabhängig davon, 
ob das der Pflicht zugrundeliegende Interesse das Interesse eines 
Menschen oder das einen Tieres ist. Solange das Interesse gleich 
wichtig ist, ist auch die moralische Verpflichtung gleich wichtig. 
Damit antizipiert Nelson die Kritik am sogenannten »Speziesismus«, 
der Differenzierung zwischen Pflichten gegenüber menschlichen und 
nicht-menschlichen Interessensubjekten nach der Gattungszugehörig­
keit, die, seitdem der Ausdruck in den 70er Jahren von dem englischen 
Psychologen und Tierexperimente-Kritiker Richard Ryder in die De-

Durch die Integration kantischer und interessenethisch-utilitaristi­
scher Momente überwindet Nelson die Entgegensetzung von Pflicht 
und Neigung, wie sie für den Kantischen Rigorismus kennzeichnend 
ist. Zwar soll auch nach Nelson die im eigentlichen Sinn moralische 
Motivation frei von allen Elementen der Neigung sein. Moralisches 
Handeln ist nur dann moralisch motiviert, wenn es aus praktischer 
Vernunft, d. h. aus Pflichtbewußtsein heraus erfolgt. Aber auch wenn 
eine im eigentlichen Sinn moralische Motivation ohne den Begriff der 
Pflicht nicht denkbar ist, so ist deshalb die Pflicht dennoch nicht der 
einzige Inhalt der Moral. Der Inhalt der Moral ist durch die jeweilige 
Konstellation der empirisch vorfindlichen (allerdings ihrerseits noch 
einmal gewichteten) Interessen, also der Neigungen gegeben. Für 
Nelson wie für die meisten modernen Ethiker bedeutet es keineswegs 
eine Herabwürdigung der Moral, daß sie kein Selbstzweck, sondern 
Mittel zum Zweck der Interessenbefriedigung ist - zumindest solange, 
als es sich bei diesen Interessen nicht (oder nicht ausschließlich) um 
die Interessen des jeweils moralisch Verpflichteten selbst, sondern 
ganz (oder teilweise) um die Interessen anderer handelt.
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batte geworfen wurde, zu einem der Standardargumente der Tier­
schutzethik geworden ist.

Mit seiner Erweiterung der Interessenethik auf die Tiere ist Nelson 
einer der ersten Philosophen (nach dem Hegelianer Karl Christian 
Friedrich Krause und dem Schopenhauerianer Eduard von Hartmann), 
die eine theoretische Begründung von Tierrechten versucht haben. 
Während Krause für die Tiere lediglich ein Recht auf leibliches 
Wohlbefinden und auf Schmerzlosigkeit postulierte, fordert Nelson 
darüber hinaus auch ein Lebensrecht von Tieren, mit der Konsequenz 
eines rigorosen Tötungsverbots und eines ethischen Vegetarismus. 
Nelsons Argument für ein Tötungsverbot bei Tieren läßt sich schema­
tisch in vier Schritten zusammenfassen. Der erste Schritt lautet:

Was bedeutet es, Interessen zu haben? Wir sprechen von Interessen in 
mindestens zwei grundlegend verschiedenen Weisen: einmal so, daß 
wir von einem N sagen, er habe ein Interesse an x oder sei an x 
interessiert; ein andermal so, daß wir von einem bestimmten x sagen, 
es sei in Ns Interesse, bzw. es sei in Ns Interesse, x zu erhalten. Beide 
Verwendungsweisen des Begriffs »Interesse« sind offensichtlich ver­
schieden. X kann im Interesse von N sein, ohne daß sich N für x 
interessiert. N kann sich für etwas' interessieren, das (bzw. dessen 
Erlangung) nicht in seinem Interesse ist. Daß x im Interesse von N ist, 
bedeutet ja nicht, daß er sich für x (aktuell) interessiert, sondern daß 
X seinem Wohl, insbesondere seinem zukünftig en Wohl dient. Dennoch 
sind beide Verwendungsweisen nicht gänzlich unabhängig voneinan­
der. Daß X in Ns Interesse ist, impliziert zwar nicht, daß er sich dafür 
aktuell interessiert, aber es impliziert doch, daß er sich zu einem 
späteren Zukunft entweder für x selbst oder für die (oder einige der) 
Folgen von x interessieren wird - wenn auch nur dem Sinn, daß er x 
oder die Folgen von x positiv bewertet. Wenn es im Interesse meines 
Kindes ist, eine bestimmte Arznei zu schlucken, so impliziert das 
nicht, daß es diese Arznei jetzt gern schluckt, aber es impliziert, daß 
es dies - bzw. dessen Folgen - später der Alternative (dem Nicht- 
Schlucken der Arznei und dessen Folgen) vorziehen wird. Wir können 
deshalb sagen, daß etwas dann und nur dann »im Interesse« eines N

1. Alle Wesen mit Interessen haben einen Anspruch auf 
Berücksichtigung ihrer Interessen.
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ist, wenn N es entweder gegenwärtig positiv bewertet oder in Zukunft 
positiv bewerten wird.

Es gehört zu den analytischen Verdiensten Nelsons, daß er sich über 
die Vieldeutigkeit des Interessenbegriffs sehr genau im klaren war und 
entsprechend präzise Unterscheidungen vorgenommen hat. Wichtig 
für die Tierethik ist insbesondere seine Unterscheidung zwischen 
einem Interesse an x, das den Gedanken an x voraussetzt, und einem 
Interesse an x, das auch ohne einen Gedanken an x bestehen kann. Im 
ersten Fall könnte man von einem Interesse im starken, im zweiten 
von einem Interesse im schwachen Sinn sprechen. Ein Interesse im 
schwachen Sinne kann immer dann gegeben sein, wenn x unmittelbar 
anschaulich präsent ist, sich das Interesse also auf das unmittelbare 
hic et nunc richtet. Wenn wir davon sprechen, daß x im Interesse von 
N ist, ist offensichtlich lediglich ein solches (gegenwärtiges oder 
zukünftiges) Interesse im schwachen Sinn vorausgesetzt. Daß x im 
Interesse von N ist, impliziert jedenfalls nicht, daß N aktuell oder in 
Zukunft an x (oder die Folgen von x) denkt. Vielleicht ist seine 
Gesundheit für N gar kein Thema. Wenn es dennoch in seinem Inter­
esse ist, die Arznei zu schlucken, dann deswegen, weil wir annehmen, 
daß er seine spätere Gesundheit, auch wenn er sie nicht zum Thema 
macht, als etwas Positives empfinden wird.

Nelson versteht in seiner Tierethik den Interessenbegriff ausdrück­
lich in diesem schwachen Sinn. Wesen, die Interessen haben, müssen 
wollen und begehren können - ein Interesse zu haben ist nicht denkbar 
ohne eine Wertung: »Jedes Interesse schließt eine Wertung seines Ge­
genstandes ein«. Aber sie müssen nicht notwendig auch denken kön­
nen. d. h. die Wertung muß nicht notwendig »die Form eines Ur- teils 
haben« (Nelson 1970ff., IV, 351). Nelson unterscheidet deshalb zwi­
schen Interessen und bewußten Zwecken (Nelson 1970ff., V, 168f.). 
Bewußte Zwecke setzen Denkfähigkeit voraus, Interessen nicht. Ein 
Interesse im schwachen Sinne zu haben, bedeutet nicht mehr, als einen 
bestimmten gegenwärtigen Zustand oder ein bestimmtes gegebenes 
Objekt in einem elementaren Sinn positiv oder negativ zu bewerten, 
zu wollen oder nicht zu wollen, zu mögen oder nicht zu mögen. So 
kann man etwa einem leidenden Tier ein Interesse im schwachen Sinn 
zuschreiben, nicht zu leiden, ohne ihm zugleich die Fähigkeit zu­
schreiben zu müssen, dieses Leiden zum Gegenstand eines Urteils zu 
machen, es begrifflich zu fassen oder gar zu artikulieren.
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Gemäß dem Postulat umfassender Interessenberücksichtigung muß 
die positive und negative Betroffenheit auch derjenigen berücksichtigt 
werden, die diese nicht zum Gegenstand eines Gedankens machen 
können. Nelsons erste These ist insofern nichts anderes als eine 
Spezifizierung des Postulats der umfassenden Interessenberücksichti­
gung: Da moralische Normen so gefaßt sein müssen, daß sie die 
Interessen aller - aktuell und potentiell - Betroffenen berücksichtigen, 
müssen darin auch die Tiere, soweit sie zu Interessen im schwachen 
Sinne fähig sind, berücksichtigt werden. Direkte Tierschutzpflichten 
bestehen nicht nur gegenüber Tieren mit Zwecken, sondern auch 
gegenüber Tieren mit Interessen im schwachen Sinn. Daraus ergibt 
sich die zweite These Nelsons unmittelbar:

2. Von den außermenschlichen Naturwesen haben nur Tiere 
Interessen.

Der Besitz von Interessen im starken Sinn erfordert Denkfähigkeit 
und findet sich deshalb im außermenschlichen Bereich nur bei höhe­
ren Tieren (gleichgültig, von welchen genauen Kriterien für die Zu­
schreibung von Denkfähigkeit man ausgeht). Der Besitz von Interes­
sen im schwachen Sinn erfordert nicht nur Bewußtseinsfähigkeit, 
sondern zusätzlich, daß dieses Bewußtsein »hedonisch getönt « ist, 
d. h. subjektive Zustände beinhaltet, die als positiv oder negativ 
bewertet werden. Auch diese Fähigkeit findet sich im außermenschli­
chen Bereich nur bei Tieren. Da nach Nelson direkte Pflichten des 
Menschen nur gegenüber Interessensubjekten bestehen (Nelson 
1970ff., V, 168) kommen als »moral patients« (Regan) in der außer­
menschlichen Natur also nur Tiere in Frage.

Sehr viel schwerer zu akzeptieren sind Nelsons Thesen 3 und 4. These 
3 lautet:

Nicht alle Tiere im biologischen Sinn erfüllen die Bedingung der 
Bewußtseinsfähigkeit (für Interessen im schwachen Sinn) oder der 
Denkfähigkeit (für Interessen im starken Sinn). Auch wenn wir nicht 
(oder noch nicht) wissen, auf welcher genauen Stufe der Evolution
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Folgt diese vierte These Nelsons, auch wenn man sie auf bewußtseins­
fähige Tiere eingeschränkt denkt, aus den drei vorangehenden? Muß 
man allen Interessensubjekten - allein aufgrund der Tatsache, daß sie 
Interessen haben - ein Lebensrecht zuschreiben?

Nelson hält das für mehr oder weniger selbstverständlich. Für ihn 
läuft ein Anspruch auf Interessenberücksichtigung auf nicht weniger 
hinaus als auf den vollen Personenstatus und eine entsprechende 
personale Würde. Nelson zufolge müssen damit interessenfähigen 
Tieren dieselben Rechte wie dem Menschen zugeschrieben werden 
(Nelson 1970ff., IV, 132). Eine Tötung von Tieren ist nur in Fällen 
zulässig, in denen sie auch bei Menschen zulässig wäre.

Aber mag es Nelson auch unbenommen sein, für sich selbst diese 
radikale Position zu beziehen, so ist doch nicht zu sehen, wie sich 
diese aus dem Interessenansatz allein ergeben soll. Ein Tier zu töten, 
wäre nach dem Interessenansatz nur dann moralisch bedenklich, wenn

und auf welcher Stufe neuronaler Komplexität es zur Dämmerung des 
Bewußtseins - der Repräsentation physischer Zustände in einem in­
neren Erlebnisraum - gekommen ist, und auf welcher Entwicklungs­
stufe dieses Bewußtsein zusätzlich eine hedonische Färbung ange­
nommen hat, gehen wir doch gemeinhin davon aus, daß ausschließlich 
Tiere mit einem zentralen Nervensystem über Bewußtsein verfügen 
und somit Kandidaten für die Zuschreibung von Interessen im schwa­
chen Sinn sind. Die von Nelson eingeschlagene Strategie, Tiere als 
außermenschliche Subjekte von Interessen zu definieren, hat zwar den 
Vorteil, seine These 3 wahrzumachen, zugleich aber den Nachteil, sich 
so weit vom üblichen Verständnis zu entfernen, daß es zwangsläufig 
zu Mißverständnissen kommen muß.

Sollte gezeigt werden können - was Nelson zu zeigen versucht -, 
daß die Tötung eines Wesens (abgesehen vom Sonderfall Gnadentod) 
notwendig die Interessen dieses Wesens verletzt, so wäre damit deren 
moralische Unzulässigkeit (oder Bedenklichkeit) also nicht für alle 
Tiere, sondern lediglich für diejenigen Tiere gezeigt, die im erforder­
lichen Sinn bewußtseinsfähig sind. Die vierte, aus den anderen, wie 
er meint, ableitbare These Nelsons lautet:

4. Alle Tiere haben - als Subjekte von Interessen - das Recht, nicht 
getötet zu werden.
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dies ein Interesse (im starken oder schwachen Sinn) des Tiers verletzt. 
Welches Interesse aber wird durch die Tötung verletzt? Erstens ein 
möglicherweise bestehendes Interesse des Tiers an seinem eigenen 
Weiterleben, ein »Überlebensinteresse«. Ein solches Interesse würde 
durch die Tötung direkt verletzt. Zweitens ein Interesse des Tiers, frei 
von Todesfurcht zu leben. Dieses Interesse würde durch die Tötung 
indirekt verletzt. Beide Interessen lassen sich jedoch nur Tieren zu­
schreiben, die in der Lage sind, ihren eigenen (späteren) Tod zu 
denken, wie möglicherweise Menschenaffen, Delphine und Wale. Für 
das Überlebensinteresse braucht das nicht weiter begründet zu wer­
den, denn es ist von vornherein so bestimmt, daß es sich auf den Tod 
als später eintretendes Ereignis richtet. Was das Interesse betrifft, frei 
von Todesfurcht zu leben, ist zwar das Interesse, von Furcht frei zu 
sein, für sich selbst genommen ein Interesse im schwachen Sinn, da 
dieses Interesse keinen Gedanken an Furcht voraussetzt; Furcht ist ein 
Zustand, der nicht als solcher gedacht werden muß, um als belastend 
empfunden zu werden. Aber Furcht ist ihrerseits - im Gegensatz zur 
ungerichteten »kreatürlichen« Angst - nur intentional auf ihren Ge­
genstand bezogen denkbar, und dies ist im Fall des Todes ein zukünf­
tiges, gedanklich repräsentiertes Ereignis. Die Tiere, denen wir ein 
Interesse an der Abwesenheit von Todesfurcht zuschreiben können, 
werden deshalb im großen und ganzen dieselben sein, denen wir ein 
Überlebensinteresse zuschreiben können. Nur diese Tiere werden 
durch die Tötung in einem Interesse verletzt.

Kontrovers in der gegenwärtigen Tierethik ist, in welchem Maße 
sich ein Tötungsverbot auch durch das »Überlebensinteresse« eines 
Tiers in einem schwächeren Sinne begründen läßt, nämlich im Sinne 
eines Interesses an zukünftigen eigenen Handlungen und Zuständen, 
die das Überleben voraussetzen. »Überlebensinteresse« bedeutet dann 
nicht ein intentional auf das Überleben als solches gerichtete Interesse, 
sondern ein Interesse an Dingen, für die das Überleben eine notwen­
dige Bedingung ist (vgl. Hoerster 1991,73). Um ein solches Interesse 
zu haben, braucht das Tier nicht über die Fähigkeit zu verfügen, seinen 
zukünftigen Tod zu denken. Es muß lediglich fähig zu sein, spätere 
eigene Handlungen und Zustände zu denken. Diese Bedingung ist sehr 
viel weniger anspruchsvoll. Sie impliziert eine wie immer rudimentä­
re Form von Ichbewußtsein, impliziert aber nicht bereits die weiter­
gehende Fähigkeit, sich selbst als lebend oder tot denken zu können
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und trifft deshalb auf eine sehr viel umfangreichere Klasse von Tieren 
(möglicherweise auf alle intelligenten Säugetiere einschließlich der 
als Versuchstier beliebten Ratte zu).

Allgemein kann man festhalten, daß sich mit dem Interessenansatz 
ein generelles Tötungsverbot bei Tieren sehr viel weniger leicht be­
gründen läßt als ein generelles Verbot der Leidenszufügung. Daß es 
moralisch bedenklich ist, einem Tier Schmerzen, Angst, Streß oder 
andere als Belastung empfundene Zustände aufzuerlegen, folgt bereits 
daraus, daß jedem Tier, das unter Belastungen leiden kann, auch ein 
Interesse im schwachen Sinn unterstellt werden kann, von diesen 
Belastungen verschont zu bleiben. Das Interesse, Schmerzen, Leiden 
und andere subjektiv als Belastung erlebte Zustände zu vermeiden, ist 
universal. Die moralische Bedenklichkeit der Tötung von Tieren läßt 
sich mit denselben Mitteln nicht so leicht zeigen. Sie ist mit dem 
Interessenansatz vielmehr nur für diejenigen Tiere plausibel zu ma­
chen, denen die Fähigkeit zu zukunfts- und selbstbezogenem Denken 
und damit ein Überlebensinteresse im starken Sinn unterstellt werden 
kann.

Nelsons Definition der Tiere als außermenschliche Interessensub­
jekte ist ein schönes Beispiel für die bei ihm ausgeprägte (und in einer 
mathematisch-konstruktivistischen Denkweise wurzelnde) Tendenz 
zu einer weitgehenden begrifflichen Vereinfachung. Ähnlich wie bei 
Spinoza führt diese Vereinfachungstendenz zu beträchtlichen Abwei­
chungen der definierten von den in der Alltagssprache üblichen Be­
deutungen. Insbesondere zentrale Begriffe in Nelsons Ethik und 
Rechtsphilosophie wie »Gerechtigkeit«, »Gleichheit« oder »Würde« 
bekommen auf diese Weise einen streng terminologischen, aber miß­
verständlichen und auf den ersten Blick irritierenden Sinn.

An dieser Stelle ein kurzer Seitenblick auf die politische Philoso­
phie Nelsons. Auch diese ist von wegweisender Bedeutung, insofern 
sie ein Prinzip in den Mittelpunkt stellt, für das erst sehr viel später 
ein eigener Ausdruck geprägt worden ist, nämlich der Ausdruck 
»Chancengleichheit«. Nelsons liberaler Sozialismus ist genau soweit 
liberal, als er den Wert der Freiheit und Selbstverantwortung nicht 
restlos dem Wert der Gleichheit opfert, und genau soweit sozialistisch, 
als er es nicht bei einer bloß formal verstanden Freiheit beläßt, sondern 
eine Effektivierung der Freiheit fordert. Freiheit soll nicht nur abstrakt 
für jeden verbürgt sein, verbürgt werden sollen auch die konkreten
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Bedingungen - wie Sicherheit und Wohlstand unter denen Men­
schen zur Nutzung ihres Freiheitsrechts allererst in der Lage sind. Auf 
der anderen Seite lehnt Nelson eine staatliche Herstellung von Resul­
tatgleichheit, wie sie dem Kommunismus vorschwebt, ab; Jedem 
ungeachtet seiner Leistungsbereitschaft (außer den Grundrechten) 
gleiche Rechte und einen gleichen Anteil am gesellschaftlichen Wohl­
stand zuzusichern, würde jede Eigeninitiative und Eigenverantwor­
tung zunichte machen und die Machtbefugnisse des Staates ins Uner­
trägliche ausweiten.

Auch in der politischen Philosophie ist Nelsons Haupttugend eine 
unerbittliche und unerschrockene Konsequenz. Anders als viele mo­
derne Gerechtigkeitstheoretiker (nicht zuletzt John Rawls in seiner 
»Theorie der Gerechtigkeit«) scheut sich Nelson nicht, universalisti­
sche Gerechtigkeitsprinzipien auch tatsächlich universal, d. h. auf die 
Welt als ganze anzuwenden. Während es Rawls nahezu ausschließlich 
um die innerstaatliche Gerechtigkeit geht, geht es Nelson auch um die 
zwischenstaatliche Gerechtigkeit, d. h. um das Völkerrecht, um die 
weltweite Anerkennung gleicher Grundrechte und um die sukzessive 
Aufhebung der natürlich und historisch bedingten Chancenungleich­
heit in der Verfolgung nationaler und übernationaler Ziele. Zwar muß 
Nelsons Konzeption eines Weltstaates mit umfassender Sanktions­
macht, aber ohne die Anerkennung eines Selbstbestimmungsrechts 
der Völker aus heutiger Sicht als inakzeptabel gelten. Analog zur 
Ablehnung zur Demokratie im innerstaatlichen Bereich hält Nelson 
auch im zwischenstaatlichen Bereich die jeweils die »Vernunft« re­
präsentierende Nation zur beliebigen Unterwerfung anderer Nationen 
berechtigt. Dennoch ist Nelson zugutezuhalten, daß er die Kantische 
Tradition einer wörtlich verstandenen Menschheitsethik unbeirrt wei­
terführt und zur Herstellung von internationaler Chancengleichheit 
Umverteilungen in einem Maßstab fordert, die unter den gegebenen 
Bewußtseinsbedingungen noch einige Zeit als utopisch und politik­
fern gelten werden.
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Angesichts der unübersehbaren Aktualität vieler Einzelergebnisse der 
Philosophie Nelsons bedarf es einer Erklärung dafür, daß Person und 
Werk Nelsons in der Philosophie der Gegenwart so gut wie vergessen 
sind. In der Tat ist der Name Nelson in der Philosophie weithin 
unbekannt. Auch ich selbst bin erst auf dem Umweg über die Umwel­
tethik auf Nelson aufmerksam geworden; durch die in John Passmores 
Standardwerk Responsibility for Nature enthaltenen Hinweise auf die 
englische Übersetzung von Nelsons Vorlesungen zum »System der 
philosophischen Ethik und Pädagogik« (Nelson 1956). Wie unbekannt 
Nelson selbst lange Zeit in Göttingen, der Stadt seines Wirkens, war, 
zeigt die Tatsache, daß (einer persönlichen Mitteilung zufolge) Robert 
Alexy, als er sich auf das Symposium zum 50. Todestag von Leonard 
Nelson im Jahre 1977 vorbereitete, einige der Nelson-Bände der 
Universitätsbibliothek erst noch aufschneiden mußte. Nur wenige 
unter den prominenten deutschen Philosophen - wie etwa Hans Albert 
(Albert 1987, Kap. 1) und Günther Patzig (Patzig 1978) - haben sich 
mit einzelnen Aspekten von Nelsons Philosophie gründlicher beschäf­
tigt. In größerem Umfang ist allein die Tierethik Nelson rezipiert 
worden - wenn auch zunächst nur im angelsächsischen Sprachbe­
reich. Viele der angelsächsischen Autoren, deren Positionen der Nel­
sons am nächsten kommen - wie insbesondere Tom Regan (vgl. Regan 
1983 und Regan 1986) - haben dennoch Nelson nicht zur Kenntnis 
genommen. In Deutschland wird Nelsons Tierethik erst seit kurzem 
ausführlicher diskutiert (Birnbacher 1995; von der Pfordten 1996, 
150ff.). Auszüge aus den relevanten Kapiteln der »Kritik der prakti­
schen Vernunft« (Nelson 1970ff., IV) und des »Systems der philoso­
phischen Ethik und Pädagogik« (Nelson 1970ff., V) finden sich in den 
Textsammlungen zum Mensch-Tier-Verhältnis von Godlovich, 
Godlovich und Harris (Godlovich u. a. 1971) und Bondolfi (Bondolfi 
1994), wo Texte Nelsons zwischen Texten von Augustinus, Thomas 
von Aquin, Descartes, Kant, Bentham, Schopenhauer und Horkheimer 
stehen.

Wie erklärt sich die Differenz zwischen inhaltlicher Aktualität und 
tatsächlicher Nicht-Rezeption der Philosophie Nelsons? Einige der 
äußeren Erklärungsfaktoren hat Holger Franke (1992, 229) zusam­
mengestellt:
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1. Nelsons Person und Philosophie waren bereits zu Lebzeiten wenig 
anerkannt. Vor allem durch seine als schroff und arrogant empfun­
dene Polemik - z. B. gegen Hermann Cohen, den Protagonisten 
der Marburger Schule des Neukantianismus - hat Nelson selbst 
zu seinem Außenseiterstatus beigetragen.
Nelson nahm am wissenschaftlichen Diskurs der deutschen Phi­
losophie kaum teil. Bei seinen Habilitationsversuchen fand er bei 
den Göttinger Mathematikern mehr Unterstützung als bei seinen 
philosophischen Fachkollegen.
Nelsons logisch-mathematischem Argumentationsstil stand die 
damalige Philosophie in Deutschland überwiegend ablehnend ge­
genüber. Besonders nach 1933 und dann wieder nach 1945 stieß 
ein ausgeprägt rationalistisches Philosophieren auf wenig Gegen­
liebe.
Nelsons von vielen als sektiererisch empfundene politische Akti­
vitäten entfremdeten ihn dem Wissenschaftsbetrieb.

Zusätzlich könnte man die folgenden Faktoren anführen:
5. Philosophen, die sich einer ausgesprochen klaren Sprache beflei­

ßigen, werden in Deutschland leicht mangelnden Tiefgangs ver­
dächtigt. (Man denke an Adornos Bemerkung über John Locke: 
»die beleidigende Klarheit«).

6. Ein Großteil der vernunftorientierten deutschen Philosophie muß­
te in der Zeit des Nationalsozialisfnus emigrieren. Wichtige Werke 
deutscher analytischer Philosophen und Wissenschaftstheoretiker 
wie Carnap, Hempel, Reichenbach, Feigl u. a. erschienen in eng­
lischer Sprache. Dasselbe gilt für viele der Philosophie Nelsons 
verpflichtete Philosophen wie Karl Popper und Stephan Körner. 
Inhalt und Stil ihres Philosophierens wurden erst Jahrzehnte spä­
ter in Deutschland aufs neue angeeignet.
Prominente analytische Philosophen, die Nelson rezipiert haben, 
zitieren ihn wenig oder gar nicht, etwa der nach eigenem Bekun­
den (vgl. Franke 1991, 49) von Nelson stark beeinflußte Richard 
Hare.
Ein wichtiger Faktor dürfte auch in der durch G. E. Moore, 
Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, Gilbert Ryle u. a einge­
leiteten sprachliche Wende der Philosophie zu sehen sein. Der 
linguistic tum mußte die dem bewußtseinsphilosophischen Para-
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digma verhaftete neukantianische Philosophie (einschließlich der 
Philosophie Nelsons) antiquiert erscheinen lassen. Es ist nicht 
überraschend, daß ein sprachanalytischer Philosoph, der bis zu 
seiner Emeritierung in Oxford lehrende Richard Hare, in gewisser 
Weise das Erbe der Moralphilosophie Nelsons angetreten hat. Mit 
der Moralphilosophie Richard Hares sind viele der für Nelson 
kennzeichnenden Ideen in der praktischen Philosophie - nunmehr 
in sprachanalytischem Gewände - nach Deutschland »reimpor­
tiert« worden; die Kombinierung kantischer und utilitaristischer 
Motive in einer universalistischem Interessenethik; der Versuch, 
materielle ethische Prinzipien aus dem Grundsatz der logischen 
Allgemeinheit bzw. Universalisierbarkeit abzuleiten; eine Theorie 
wahrer Interessen; und ein systematisches Verfahren der Interes­
senabwägung (vgl. Alexy 1979). Nicht nur den Inhalten, auch dem 
Geist und der Methodik nach stehen sich Hare und Nelson nahe. 
Beide schätzen Klarheit und Verständlichkeit, wenden logische 
Analyse- und Ableitungsverfahren auf die Ethik an und versuchen 
aus abstrakten Prinzipien konkrete moralische und politische For­
derungen abzuleiten. Was sie unterscheidet, ist, daß Hare anders 
als Nelson seinen theoretischen Ausgangspunkt nicht von einer 
psychologischen Analyse ethischer Urteilsprozesse, sondern von 
einer logischen Analyse der moralischen Sprache nimmt. Indem 
statt den mit moralischen Urteilen verbundenen Bewußtseinspro­
zessen die »Sprache der Moral« (Hare 1972) zum Gegenstand der 
Analyse wird, weitet sich die Reichweite und die Ergiebigkeit 
analytischer Methoden entscheidend aus. Die Analyse richtet sich 
nicht mehr auf subjektive, stets nur introspektiv zugängliche Be­
wußtseinsprozesse, sondern auf intersubjektiv unproblematisch 
zu identifizierende und zu diskutierende sprachliche Inhalte.

Neben den äußeren dürften auch eine Reihe innerer Faktoren die 
Rezeption und Weiterführung der philosophischen Ansätze Nelsons 
erschwert haben. An erster Stelle ist hier der von Fries übernommene 
Psychologismus zu nennen, die Theorie, daß sich ein synthetisch­
apriorisches Wissen über den Aufweis bestimmter »dunkler«, in den 
Tiefen des Geistes verborgener Erkenntnisprozesse gewinnen läßt. 
Nicht nur dem heute vorherrschenden Verständnis von Erkennt­
nistheorie und Ethik, sondern auch der Sache nach muß dieser Ansatz
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als verfehlt gelten. Die bloße Beschreibung wie immer grundlegender 
psychischer Tatsachen kann zur Begründung eines wie immer gearte­
ten Erkenntnisanspruchs nicht hinreichend sein. Ethik und Erkennt­
nistheorie sind normative und nicht nur deskriptive Disziplinen. Ein 
regressives Zurückfragen vom Späteren zum Früheren, vom Konkre­
ten zum Allgemeinen, von den Anwendungen zu den Prinzipien kann 
stets nur auf ein Wissen davon führen, welche Begriffe, Prinzipien und 
Normen unserem Denken tatsächlich zugrundeliegen - eine deskrip­
tive Erkenntnistheorie, eine deskriptive Ethik oder eine »deskriptive 
Metaphysik« (vgl. Strawson 1972, Einleitung). Eine regressiv gewon­
nene philosophische Einsicht besteht darin, einzusehen, daß das die 
Voraussetzungen sind, die unserem Urteilen zugrundeliegen. Damit 
ist aber noch keine Einsicht in die Angemessenheit der aufgewiesenen 
Begriffe, die Wahrheit der aufgewiesenen Prinzipien und die Recht­
mäßigkeit der aufgewiesenen Normen gewonnen. Ergebnis einer re­
gressiven Selbstvergewisserung ist allenfalls ein Explikations-, aber 
kein Begründungswissen (vgl. Birnbacher 1996, 4ff.). Zwar hat Nel­
son die - schon beim platonischen Sokrates nachweisbare - Tendenz 
zur Gleichsetzung von Explikations- und Begründungswissen als pro­
blematisch durchschaut, etwa in dem Text von 1918, »Die Kunst, zu 
philosophieren«:

»Wenn gleich das erörterte Abstraktionsverfahren zur Auffassung der 
philosophischen Grundsätze hinreicht, so ist damit doch nicht auch 
schon ihre Begründung gegeben. Denn sie werden dadurch nur als 
die tatsächlichen Voraussetzungen der zergliederten Urteile und also 
als deren allgemeinste Gründe aufgewiesen; sie können folglich nicht 
umgekehrt hinsichtlich ihrer Rechtmäßigkeit auf jene gegründet wer­
den. Sollen sie daher nicht überhaupt ohne Begründung bleiben, so 
bedürfen wir eines eigenen Verfahrens, durch das sich der Grund ihrer 
Gültigkeit ermitteln läßt« (Nelson 1970ff., I, 242f., vgl. auch IV, 42). 

Wie schon Fries ist er darum bemüht, zwischen dem »Aufweis« (dem 
Nachweis des Bestehens) eines in uns liegenden Grundsatzes und 
dessen »Deduktion« (dem Nachweis seiner Wahrheit) zu unterschei­
den. Aber das hat ihn nicht daran gehindert, in Anlehnung an Fries’ 
Konzeption des »Selbstvertrauens der Vernunft« von der Tatsache - 
wenn es eine Tatsache ist -, daß die Vernunft sich selbst vertraut, auf 
die objektive Begründetheit dieses Vertrauens zu schließen. Dieser 
Schluß ist aber offenkundig problematisch. Solange Nelsons Rede-
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weise vom »Selbstvertrauen der Vernunft« lediglich die psychologi­
sche Tatsache meint, daß »die Vernunft« dazu neigt, ihren Erkenntnis­
ansprüchen eine hohe Glaubwürdigkeit beizumessen, mag sie empi­
risch zutreffen, trägt aber für die Begründung des jeweiligen Erkennt­
nisanspruches nichts aus. Sie-kann nicht zeigen, daß es sich bei einer 
vermeintlichen Erkenntnis um eine echte Erkenntnis handelt. Nelson 
(wie schon Eries) knüpft mit dem Psychologismus an eine der proble­
matischsten Lehren Kants an: die Lehre vom »Faktum der Vernunft«. 
Problematisch ist diese Lehre deshalb, weil Vernunft strenggenom­
men kein Faktum sein kann. Sie ist ein Maßstab, ein Kriterium, und 
niemals schlicht »gegeben«.

Ein weiterer innerer Faktor ist möglicherweise auch darin zu sehen, 
daß Nelsons Philosophie in sich sehr viel unfertiger, brüchiger und 
fragmentarischer ist, als es der erste Eindruck einer imposanten und 
geschlossenen Begriffsarchitektonik nahelegt. Auffällig sind beson­
ders drei Begründungslücken in Nelsons Philosophie:

Nelsons Bestimmung der Regressionsmethode ist widersprüchlich 
bzw. unklar. Wie Jörg Schroth (1996, 122f.) gezeigt hat, lassen sich 
viele Äußerungen Nelsons zur Regressionsmethode nur so verstehen, 
daß das gesuchte allgemeine Prinzip die notwendige Bedingung für 
die am Anfang stehenden konkreten Urteile ist. Jeder, der die Aus­
gangsurteile für wahr hält, soll logisch dazu gezwungen werden kön­
nen, auch das aufgewiesene Grundurteil für wahr zu halten. Tatsäch­
lich gibt es jedoch in der Regel mehr als ein Prinzip, das mithilfe des 
Regressionsverfahrens als »Voraussetzung« der jeweiligen Ausgangs­
urteile aufgewiesen werden kann. Das Regressionsverfahren führt 
stets nur auf hinreichende Bedingungen. Es bedarf zusätzlicher Kri­
terien, um unter den möglichen Grundurteilen das Grundurteil zu 
identifizieren.

Zur Verdeutlichung des Problems kann der Hinweis auf die unter­
schiedlichen axiomatischen Systematisierungen in der Logik und in 
der Ethik dienen. Die Urteile der elementaren Aussagenlogik lassen 
sich in mehr als einer Weise auf Axiome zurückführen. Viele verschie­
dene Axiome sind als »Voraussetzungen« der einzelnen logischen
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Aussagen denkbar. Ebenso lassen sich die »mittleren« Prinzipien in 
der Angewandten Ethik (wie die »mittleren« Prinzipien des Vier-Prin- 
zipien-Schemas von Beauchamp und Childress: Nichtschädigung, 
Autonomiewahrung, Wohltun und Gleichheit) auf sehr unterschiedli­
che Grundprinzipien zurückführen. Der Weg von den »mittleren« zu 
den »Grundprinzipien« führt nicht nur in eine, sondern in mehrere 
Richtungen. Ein Konsens über die »mittleren« Prinzipien schließt 
einen Dissens über die zugrundeliegenden »Grundprinzipien« nicht 
aus (vgl. Beauchamp/Childress 1994 und Birnbacher 1993).

Für Nelson bemißt sich die moralische Richtigkeit einer Handlung 
nicht danach, ob und wieweit sie die faktischen Interessen der von ihr 
Betroffenen erfüllt, sondern ob und wieweit sie die wahren Interessen 
der von ihr Betroffenen erfüllt. Die wahren Interessen sind nach 
Nelson die Interessen, die eine Person haben würde, falls sie von 
theoretischen und praktischen Irrtümern frei wäre.

Problematisch an dieser Bestimmung sind die »praktischen« Irrtü­
mer. Es ist einzusehen, daß sich die Berücksichtigungswürdigkeit 
eines Interesses immer dann mindert, wenn dieses auf falschen An­
nahmen oder begrenzter Denkfähigkeit, also auf theoretischen Defi­
ziten beruht. Es bedarf eines Interessen-»Filters«, der sicherstellt, daß 
nicht Irrtümer, Ilusionen und begrenzte Informationsverarbeitungska­
pazität die Interessenabwägung und damit die Ermittlung des Gesoll- 
ten und Erlaubten verzerren. Weshalb sollen aber auch »praktische 
Irrtümer« ausgefiltert werden? Offensichtlich möchte Nelson mit 
diesem zusätzlichen Filter kraß egoistische, fremdschädigende und 
böswillige Interessen aussondern, die den theoretischen Filter unbe­
anstandet passieren. So verständlich diese Absicht ist, so problema­
tisch ist jedoch das Verfahren, das diese Absicht verwirklichen soll. 
Denn offensichtlich bedarf dieser Filter eines eigenen Wertmaßstabs. 
Ob ein Interesse im praktischen Sinne wahr ist, läßt sich nur mithilfe 
einer vorausgesetzten Wertlehre ermitteln. Da diese Wertlehre erst 
begründen soll, welche Interessen als »wahre Interessen« ethische 
Berücksichtigung verdienen, muß diese Wertlehre interessenunab­
hängig sein. Damit aber löst sich die scheinbare Einfachheit und

2. Theorie der wahren Interessen
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Nelson weist in seiner Ethik zu Recht daraufhin, daß Werteigenschaf­
ten charakteristischerweise als objektiv, d. h. als unabhängig von den 
jeweils eigenen Interessen aufgefaßt und wahrgenommen werden. Als 
wertvoll wird primär nicht das erlebt, was dem eigenen Bedürfnis 
entspricht, sondern das, was dem eigenen Bedürfnis nicht entspricht 
und ihm gerade deshalb als Maßstab und Norm dienen kann. Das gilt 
insbesondere für Individuen- und generationenübergreifende Werte 
wie Schönheit, Wahrheit und die Erhaltung von Natur und Kultur. 
Wenn eine Person solche Werte anerkennt, dann zweifellos nicht (oder 
zumindest nicht nur) deswegen, weil es sich aus ihrer Verwirklichung 
einen Vorteil für seine Bedürfnisbefriedigung ausrechnet.

Nelson neigt dazu, diesen zunächst nur psychologischen Zusam­
menhang in einer ontologisch und erkenntnistheoretisch außerordent­
lich weitreichenden Weise zu deuten und aus dem Faktum der Objek­
tivierung von Werten auf die Objektivität der Werte zu schließen. 
Objektivierung als psychologische Tatsache und Objektivität als on­
tologische und erkenntnistheoretische Tatsache sind jedoch unabhän-

Stringenz von Nelsons Ethik auf. Anders als Kant bedarf Nelson, 
indem er den Begriff des wahren oder objektiven Interesse einführt, 
zusätzlich zum formalen Sittengesetz einer eigenständigen, interes­
senunabhängigen Wertlehre, einer »materialen Ideallehre« (vgl. Nel­
son 1970ff., V, 212ff.).

Zusätzlich handelt sich Nelson noch ein weiteres Problem ein, 
indem er dem in »falschen« Bedürfnissen Befangenen gleichwohl ein 
subjektives Interesse an dem objektiv Wertvollen zuschreibt. Auch der 
»Wertblinde« und »Verirrte« soll sich dunkel des rechten Weges 
bewußt sein. Er hat ein »ursprünglich dunkles« (Nelson 1970ff., IV, 
362, 583) subjektives Interesse an dem, was ihm der Erzieher und 
Philosoph als sein wahres und objektives Interesse zuschreibt. Damit 
aber nimmt Nelson eine ähnlich problematische Verdoppelung der 
Person vor, wie sie sich bei Kant findet: »Hinter« der moralisch 
fehlbaren empirischen Person soll eine metaphysische Person stehen, 
die »dunkel« stets das Gute will - eine durch nichts begründete, rein 
spekulative Annahme.
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gig voneinander. Die Tatsache, daß das Werterleben so strukturiert ist, 
daß wir Werte als objektiv gegeben erleben, zeigt nicht, daß die so 
erlebten Werte tatsächlich objektiv vorgegeben sind. Die Introspekti­
on kann immer nur die Tatsache der Objektivierung aufweisen, nicht 
die Tatsache der Objektivität. Daß beide klar voneinander verschieden 
sind, zeigt schon die Tatsache, daß unterschiedliche Personen mitein­
ander unvereinbare Werte als objektiv gegeben erleben, während es 
unmöglich ist, daß miteinander unvereinbare Werte (bzw. Werthierar­
chien) gleichzeitig objektiv gültig sind.

»Man kann in diesem ungerechtfertigten Kategorienübergang den­
selben Psychologismus am Werke sehen, der Nelson bereits in der 
Erkenntnistheorie in die Irre führt. Hier wie da scheint Nelson bereits 
das Faktum der Überzeugung von der Wahrheit zu genügen, um daraus 
die Objektivität der Wahrheit abzuleiten:

»Man begründet ein Urteil, indem man es auf eine unmittelbare 
Erkenntnis zurückführt. So wird denn auch ein Werturteil dadurch 
begründet, daß wir es auf ein unmittelbares Interesse zurückführen, 
mit dem es übereinstimmt. ... Auf die Frage, ob nicht auch das 
unmittelbare Interesse irrig sein könne, in dem Sinne, daß der fragli­
che Wert dem Gegenstand objektiv nicht zukäme, dürfen wir uns gar 
nicht einlassen. Wenn nämlich wahr ist, daß wir ein reines nicht 
reflektiertes Interesse besitzen, so können wir nicht zweifeln, ob es 
objektive Werte gibt. Denn das Faktum dieses Interesses schließt die 
Überzeugung von der Objektivität der ästhetischen und sittlichen 
Werte ein« (Nelson 1970ff., IV, 589f.).

Auch wenn man dieses Argument kritisch sehen muß - man muß 
Nelson zugute halten, daß er hier ein zentrales Problem der theoreti­
schen Ethik herausgearbeitet hat, über das das letzte Wort noch lange 
nicht gesprochen ist: Wie kann es sein, daß wir die Werte, von denen 
wir überzeugt sind, intuitiv als objektiv und vorgegeben erleben, wenn 
es sich letztlich um subjektive Setzungen handelt? Erst in der analy­
tischen Metaethik, z. B. in John Mackies »Irrrtumstheorie« (vgl. 
Mackie 1981, Kap. 1) ist dieses Problem einer systematischen Klä­
rung und Lösung zugeführt worden.
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Ist eine axiomatische Ethik möglich? Versteht man unter »axiomati­
scher Ethik« ein auf Axiomen aufgebautes System von ethischen 
Sätzen und faßt man diese Axiome als Axiome im Sinne der traditio­
nellen Axiomatik auf, wie sie seit Aristoteles’ Zeiten gelehrt wurde, 
so muß diese Frage für die Kritische Philosophie Kants verneint 
werden. Axiome sind in der traditionellen Auffassung keines Beweises 
fähige, aber auch keines Beweises bedürftige erste Sätze, auf deren 
Grundlage Satzsysteme rein deduktiv aufgebaut werden können. Wer 
aber Sätzen wie dem kategorischen Imperativ, dem obersten Prinzip 
Kantscher Ethik, axiomatischen Status zuerkennt, wird sich sofort 
dem Vorwurf des Dogmatismus ausgesetzt sehen, wie ihn Kant gegen 
seine rationalistischen Vorläufer in der Erkenntnistheorie erhoben hat. 
Der kategorische Imperativ wird von Kant nicht schlicht postuliert, 
also ohne Begründung oder Rechtfertigung als Ausgangssatz gesetzt. 
Es ist vielmehr gerade der Hauptgegenstand von Kants Ethik, seine 
Möglichkeit als synthetisch-praktischer Satz apriori darzutun. Dies ist 
der Grund, warum er seine Grundlegung der Metaphysik der Sitten 
(1788) vorlaufend um eine Critik der practischen Vernunft (1785, 
21786) ergänzte und erst 1797 (^1798) durch das System von Die 
Metaphysik der Sitten (1797, 1798) abschloß.

Auch Nelson hat im Sinne des kritischen Programms von Kant 
immer betont, daß ethische Grundsätze keine Axiome sind, der Auf­
bau einer Ethik sich also z. B. vom Aufbau eines geometrisch-axioma­
tischen Satzsystems zu unterscheiden hat. Er begründet dies mit einem 
Hinweis auf Unterschiede in der Begriffsbildung beider Wissenschaf­
ten. Bei dieser strikten Entgegensetzung von geometrischer Axioma­
tik und ethischer Begriffsbildung muß es dann aber geradezu als 
Aporie erscheinen, wenn Nelson seine 1917 erschienene Kritik der 
praktischen Vernunft David Hilbert (1862-1943) widmete, dem sei-
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Derzeit schon weltberühmten Göttinger Mathematiker, dessen Name 
damals wie heute als Synonym für das axiomatische Programm in der 
Mathematik steht. Die Widmung lautet: »Seinem Lehrer und Freunde 
David Hilbert widmet diesen Versuch, dem Herrschaftsbereich der 
strengen Wissenschaft eine neue Provinz zu erschließen, in Dankbar­
keit und Verehrung der Verfasser« (Nelson 1917, V [unpag.]). Ver­
steht man unter der »neuen Provinz« die Ethik, unter »strenger Wis­
senschaft« aber eine nach mathematischem Vorbild, genauer nach dem 
Vorbild der entsprechend Hilbertschen Vorgaben axiomatisierten Ma­
thematik operierende Wissenschaft, scheint der Widerspruch zur Nel- 
sonschen Ablehnung des axiomatischen Status für die Grundsätze der 
Ethik perfekt. Man wird darüber hinaus erstaunt feststellen, daß Nel­
son den abschließenden vierten Teil der Kritik der praktischen Ver­
nunft einer »Axiomatik der möglichen ethischen Theorien« widmete, 
in seinem Buch Über das sogenannte Erkenntnisproblem von 1908 
den Nutzen einer Anwendung der axiomatischen Methode auf die Phi­
losophie diskutierte (Nelson 1908, § 168; GS II, 362ff.) und auch an 
anderen Stellen einer axiomatischen Philosophie das Wort redete.'

In diesem Beitrag wird versucht, diese Aporie aufzulösen. Zunächst 
wird der scheinbare begriffliche Widerspruch beseitigt, der darin 
besteht, daß ein Satzsystem wie das ethische zwar nach axiomatischer 
Methode aufgebaut sein kann, aber dennoch keine Axiome enthält. 
Dann wird Nelsons Auffassung von der axiomatischen Methode er­
läutert und der Nutzen diskutiert, den Nelson dieser Methode in der 
Philosophie, insbesondere aber in der Ethik zugestehen wollte. Es 
wird sich zeigen, daß die axiomatische Methode in der Nelsonschen 
Deutung mit der regressiven Methode der Abstraktion zumindest 
teilweise zusammenfällt. Die Untersuchung wird auch ergeben, daß 
die Analogie, die Nelson zur Hilbertschen Mathematik herstellt, gar 
nicht so weit hergeholt ist, denn der Weg, den Nelson für die Aufstel­
lung eines ethischen Systems vorschlägt, folgt dem Muster der spezi­
fischen, damals von Hilbert propagierten Form der Axiomatik. Diese 
besondere Form gilt es gegenüber der heute allgemein vertretenen 
formalistischen Variante der Axiomatik abzugrenzen. Wenn man dies 
tut, zeigt sich, daß Hilbert offenbar selbst kein strikter Vertreter des 
von ihm begründeten Formalismus war.^ Daher sind auch Beurteilun­
gen von Nelsons Anlehnung an die Hilbertsche Methode aus der Sicht 
der modernen formalistischen Axiomatik irreführend.''
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Nelsons Überlegungen zum Verhältnis zwischen mathematischer 
(geometrischer) und philosophischer, also in der Ethik verwendeter 
Methode sind in den Kontext des Übergangs von der traditionellen 
Axiomatik zur modernen, von David Hilbert begründeten Axiomatik 
zu setzen. Mit der mathematischen oder geometrischen Methode ist 
der Aufbau von Satzsystemen nach dem Muster der antiken Elemente 
des Euklid gemeint (vgl, Euklid 1991). Alle Sätze (Theoreme) eines 
solchen Systems werden aus an die Spitze gesetzten Definitionen und 
Grundsätzen geschlossen. In den Postulaten wird die Möglichkeit

Sowohl die Hilbertsche Axiomatik als auch die Methode Nelson­
scher Ethik fordern die Durchstrukturierung der jeweiligen Satzsyste­
me als Netzwerke von Relationen zwischen Prämissen und aus ihnen 
gezogenen Konklusionen, die von einer endlichen Anzahl von Aus­
gangssätzen ausgehen. Vor diesem Hintergrund erscheint es als sinn­
voll, das Begründungsgebot der Nelsonschen Philosophie zunächst als 
ein Gebot der methodischen Ordnung philosophischer Argumentatio­
nen zu deuten. Als solches ist es bis heute aktuell. Mit diesem Ergebnis 
wird die eher destruktive neuere Kritik an Nelsons anthropologisch- 
kritizistischer Auszeichnung seiner Begründungsanfänge relativiert.'* 
Diese Kritik mag aus der Sicht einiger aktueller philosophischer 
Richtungen plausibel erscheinen, auch weil sie den mit Ewigkeitsan­
spruch antretenden Philosophen beim Wort nimmt. Ihr fehlt aber die 
historische Sensibilität, wenn sie nicht berücksichtigt, daß sie auf den 
Ergebnissen von mehr als 80 Jahren weiterer philosophischer For­
schung aufsetzen kann. Eine historisch sensible Kritik muß zur Kennt­
nis nehmen, daß Nelson lange vor dem »linguistic turn« geschrieben 
hat, daß in seiner Zeit die neuere Wissenschaftstheorie noch nicht 
geboren war und die neue Logik zwar schon formuliert, aber philoso­
phisch noch nicht durchdrungen war.

Nelsons an der Hilbertschen Axiomatik orientiertes Begründungs­
programm für die Ethik fällt natürlich nicht mit der Ethik selbst 
zusammen. Das Begründungsprogramm ist vielmehr der Mefaethik 
zuzuordnen, es handfelt also über die Ethik, indem es die Ordnung der 
Sätze dieser Theorie des sittlich guten Handelns festlegt.
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bestimmter Eigenschaften der in den Definitionen eingeführten Ge­
genstände und die Ausführbarkeit bestimmter Operationen mit diesen 
Gegenständen gefordert. Die Axiome betreffen allgemeine Eigen­
schaften, denen die definierten Gegenstände (aber nicht nur diese) 
folgen müssen. So lautet z. B. die erste Definition der Elemente des 
Euklid: »Ein Punkt ist, was keine Teile hat.« Das erste Postulat lautet: 
»Gefordert soll sein: 1. Daß man von jedem Punkt nach jedem Punkt 
die Strecke ziehen kann.« Und das erste Axiom lautet: »Was demsel­
ben gleich ist, ist auch einander gleich« (Euklid 1991, 1-3). Das 
Verfahren der traditionellen Axiomatik ist synthetisch (aufbauend) 
und dogmatisch, Grundsätze werden also gesetzt. Sie sind evident und 
unmittelbar, sie können selbst nicht bewiesen werden, bedürfen aber 
auch keines Beweises.

Die Euklidische Differenzierung der Satzarten wurde in der Folge 
nicht immer durchgehalten. Gleichwohl wurde die mathematische 
oder geometrische Methode von den Vertretern der rationalistischen 
Philosophie im 17. und 18. Jahrhundert als Garant für die Wissen­
schaftlichkeit der Mathematik angesehen und diente als Vorbild auch 
für den Aufbau nicht-mathematischer Satzsysteme. Rene Descartes, 
Gottfried Wilhelm Leibniz, Christian Wolff und Johann Heinrich 
Lambert wollten durch ihre Adaption an philosophische Fragestellun­
gen Philosophie als Wissenschaft konstituieren. Baruch de Spinoza 
setzte sie sogar für die Begründung der Ethik ein (Spinoza 1677).'^

Die noch auf antike Vorbilder zurückgehende traditionelle Axioma­
tik erfährt erst an der Wende zum 20. Jahrhundert eine tiefgreifende 
Umgestaltung durch den Göttinger Mathematiker David Hilbert.® 
Hilbert beginnt seine Grundlagen der Geometrie mit den folgenden 
Worten (Hilbert 1899, 3):

»Die Geometrie bedarf - ebenso wie die Arithmetik - zu ihrem 
folgerichtigen Aufbau nur weniger und einfacher Grundthatsachen. 
Diese Grundthatsachen heissen Axiome der Geometrie. [...] Die vor­
liegende Untersuchung ist ein neuer Versuch, für die Geometrie ein 
einfaches und vollständiges System voneinander unabhängiger Axio­
me aufzustellen und aus denselben die wichtigsten geometrischen 
Sätze in der Weise abzuleiten, dass dabei die Bedeutung der verschie­
denen Axiomgruppen und die Tragweite der aus den einzelnen Axio­
men zu ziehenden Folgerungen klar zu Tage tritt.«

Obwohl Hilbert hier noch von Grundtatsachen spricht, wird die Gül-
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tigkeit axiomatischer Satzsysteme nur noch systemimmanent be­
stimmt. Die Gültigkeit ist dann gewährleistet, wenn das Axiomensy- 
stem den Bedingungen der Unabhängigkeit, Vollständigkeit und Wi­
derspruchsfreiheit genügt. Axiome sind dann unabhängig voneinan­
der, wenn kein Axiom aus einem anderen hergeleitet werden kann. Ein 
Axiomensystem ist vollständig, wenn - so zumindest in Hilberts 
ursprünglicher Auffassung - die Axiome hinreichen, um alle Sätze des 
zu axiomatisierenden Gebietes abzuleiten. Später ändert er die Bedin­
gung dahingehend ab, daß die Hinzunahme eines weiteren, von den 
bisherigen unabhängigen Satzes zu einem vollständigen Satzsystem 
zu einem Widerspruch führen muß. Das System muß schließlich 
widerspruchsfrei sein, d. h. weder die Axiome, noch die Folgerungen 
aus ihnen dürfen einander widersprechen.

Diese letzte Forderung betrifft zwar ein selbstverständliches Ratio­
nalitätskriterium; es erwies es sich aber rasch als nicht trivial, auch 
nur die Widerspruchsfreiheit des Systems der reellen Zahlen zu zei­
gen. Angesichts der Gödelschen Ergebnisse wurde diese Forderung in 
den Dreißiger Jahren zum Stolperstein für die Hilbertsche Axiomatik 
in ihrer ursprünglichen Form.

Das System der Axiome, das zunächst noch an »Grundtatsachen« 
gebunden ist, wird über die meta-axiomatischen Bedingungen unab­
hängig von der Natur dieser Tatsachen. Die Axiomatik wird zur 
Strukturbeschreibung, ihre Sätze werden zu Aussageformen, die nicht 
nur eine Interpretation zulassen. Hilbert eröffnet damit den Weg in die 
formalistische Axiomatik. In einem Brief an Gottlob Frege vom 
29. Dezember 1899 betont er, daß eine jede Theorie nur ein Fachwerk 
oder Schema von Begriffen sei, zwischen denen notwendige Bedin­
gungen bestehen, ein Schema allerdings, dessen Grundelemente be­
liebig seien:

»Wenn ich unter meinen Punkten irgendwelche Systeme von Dingen, 
z. B. das System: Liebe, Gesetz, Schornsteinfeger..., denke und dann 
nur meine sämmtlichen Axiome als Beziehungen zwischen diesen 
Dingen annehme, so gelten meine Sätze, z. B. der Pythagoras auch 
von diesen Dingen. Mit andern Worten: eine jede Theorie kann stets 
auf unendliche [sic!] viele Systeme von Grundelementen angewandt 
werden.« (Frege 1976, Nr. XV/4, 65-68; Zit. 67)

Wie die traditionelle Axiomatik verfährt auch die formalistische, 
moderne Axiomatik synthetisch und dogmatisch.
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Nelson setzt mit seinen methodologischen Überlegungen in der Kritik 
der praktischen Vernunft an der traditionellen Auffassung der Axio- 
matik und der mathematischen Methode an. Er nimmt die alte Streit­
frage wieder auf, ob die mathematische Methode, die jahrhunderte­
lang als Muster für Wissenschaftlichkeit galt, auch in der Philosophie 
sinnvoll eingesetzt werden kann. Er fragt insbesondere, ob sie für die 
Bewältigung der Aufgabe tauge, die er sich für die Kritik als ersten 
Band seiner Vorlesungen über die Grundlagen der Ethik gesetzt hatte, 
nämlich die Ethik als Wissenschaft zu begründen (Nelson 1917, § 1). 
Wie Kant vor ihm bestreitet er dies.

Dem dogmatischen Verfahren der Mathematik setzt er das kritische 
Verfahren der Philosophie gegenüber. »Dogmatisch« nennt er ein 
Verfahren, »das von der Aufstellung der Prinzipien ausgeht, ohne eine 
Kontrolle für den Weg ihrer Auffindung zu ermöglichen« (ebd., § 4; 
GS IV, 10). Dagegen besteht die »kritische« Methode »in dem Rück­
gang vom Besonderen zum Allgemeinen oder von den Folgen zu den 
Gründen« (ebd.). Es liegt hier nahe, die unterschiedlichen Argumen­
tationsrichtungen durch die Gegenüberstellung der »progressiven« 
Methode des dogmatischen Verfahrens und der »regressiven« Metho­
de des kritischen Verfahrens zu veranschaulichen (ebd.). Zur Erläute­
rung führt Nelson Beispiele aus der Geometrie an. Der Geometer gehe 
ohne weiteres von der Aufstellung seiner Grundbegriffe und Grund­
sätze aus und verfahre unmittelbar systematisch (§ 5; GS IV, 11). »Nur 
weil die geometrischen Prinzipien schon an sich evident sind, können 
wir von ihrer Aufstellung ausgehen, in der Gewißheit, daß wir aus 
ihnen nur streng logisch weiter zu schließen brauchen, um zu immer 
neuen völlig sicheren Resultaten zu gelangen« (ebd.; GS IV, 12). Die 
Begriffe, mit denen die Geometrie operiert, werden durch Definition 
gewonnen, »durch willkürliche Zusammensetzung einfacher Merk­
male«. Die Existenz des dem definierten Begriff korrespondierenden 
Gegenstandes wird durch die Konstruktion des Begriffes sicherge­
stellt, d. h. durch »die Darstellung des dem Begriff entsprechenden 
Gegenstandes in der Anschauung« (§ 6; GS IV, 12). Nelson macht dies 
an dem Beispiel der Definition des Kreises als ebene Kurve konstanten 
Abstands von einem festen Punkt klar.^ Von der Existenz des definier­
ten Gebildes können wir uns dadurch überzeugen, daß »wir eine
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Strecke um den einen ihrer Endpunkte rotieren lassen, wobei durch 
den anderen Endpunkt die definierte Kurve erzeugt wird«. Die Mög­
lichkeit dieser Konstruktion liefert das Kriterium, um »bloß fingierte« 
von »wirklichen« Gegenständen unterscheiden zu können (ebd.; GS 
IV, 12f.). So jedenfalls Nelson, und er übernimmt diese Auffassung 
direkt von Kant, der bekanntlich in der Mathematik »das glänzendste 
Beispiel einer sich ohne Beihülfe der Erfahrung von selbst glücklich 
erweiternden Vernunft« (KrV, B 740) gesehen hat. Die Mathematik ist 
Kant also Vorbild für die von ihm angestrebte Begründung der Meta­
physik als Wissenschaft. Doch dieser Vorbildcharakter hat seine Gren­
zen, denn philosophische und mathematische Erkenntnis unterschei­
den sich grundsätzlich. Kant definiert in den Metaphysischen An­
fangsgründen t/er (1786, A VII; Akademie-Ausga­
be 469): »Reine Vernunfterkenntniß aus bloßen Begriffen heißt reine 
Philosophie oder Metaphysik; dagegen wird die, welche nur auf der 
Construction der Begriffe vermittelst Darstellung des Gegenstandes 
in einer Anschauung a priori ihr Erkenntniß gründet, Mathematik 
genannt.« Diesen Aspekt der Konstruktion mathematischer Begriffe 
übernimmt Nelson von Kant, und er übernimmt auch Kants Skepsis 
gegenüber Versuchen, die mathematische Methode auf die Philoso­
phie zu übertragen.^

Kant betont, daß die durch Definitionen, Axiome und Demonstra­
tionen (Beweise) verbürgte Gründlichkeit der Mathematik keine Ent­
sprechung in der Philosophie finde. Ähnlich hart wie später auch 
Nelson formuliert Kant, daß in der Philosophie kein Grundsatz anzu­
treffen sei, der den Namen eines Axioms verdiene.® Es ist ganz im 
Geiste der Kantschen kritischen Philosophie, wenn Nelson den we­
sentlichen methodischen Unterschied zwischen Geometrie und Ethik 
im Status der Ausgangssätze dieser beiden Gebiete sieht. Anders als 
die Geometrie beruhe die Ethik nicht auf evidenten Prinzipien. Schon 
daher sei es vergeblich, »nach dogmatischer Methode in ihr einen 
wissenschaftlichen Fortschritt zustande bringen zu wollen« (Nelson 
1917, § 5; GS IV, 12). Ethische Begriffe wie Pflicht, Unrecht oder 
Eigentum werden nicht durch Definition gebildet, »sondern wir be­
dienen uns ihrer, ehe wir die Teilmerkmale kennen, aus denen sie sich 
zusammensetzen. Sie kommen schon im gemeinsten Verstandesge­
brauch vor, freilich nur vermengt mit anderen Begriffen, von denen 
sie erst künstlich abgesondert werden müssen« (ebd. § 6; GS IV, 13).
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Es kommt also darauf an, die ethischen Begriffe von anderen Begrif­
fen, mit denen sie zunächst vermengt sind, zu trennen. Dies kann 
durch Abstraktion geschehen (ebd.).

Ethische Begriffe können nicht nur nicht definiert werden, sie 
lassen sich auch nicht konstruieren, da durch die Anschauung nicht 
dargetan werden kann, daß ihnen überhaupt etwas entspricht. »Wohl 
mögen sich in der Anschauung Handlungen oder Gegenstände vorfin­
den, die unter diese Begriffe fallen; daß sie aber darunter fallen, 
können wir nur denken und nicht selbst anschaulich erkennen, so wie 
wir die geometrische Gestalt eines Gegenstandes anschaulich erken­
nen können« (§ 6; GS IV, 13f.).

Weder die Grundsätze der Geometrie noch die der Ethik lassen sich 
beweisen, die Gründe sind aber unterschiedlich. Geometrische Grund­
sätze sind Axiome, also unmittelbar einleuchtende Wahrheiten, die 
keines Beweises bedürfen. »Es genügt, die Begriffe zu konstruieren, 
um zu erkennen, daß ihren Gegenständen die ihnen in den Axiomen 
zugeschriebenen Eigenschaften zukommen« (§ 9; GS IV, 25). Ethi­
sche Prinzipien dagegen lassen sich nicht konstruieren, sie sind daher 
keine Axiome. Der Wahrheit der an die Spitze gestellten Sätze einer 
Ethik können wir niemals sicher sein. Ein noch so kunstvoller Beweis 
von ethischen Sätzen durch Zurückführung auf solche Prinzipien wäre 
demnach sinnlos. Dies ist natürlich nur dann richtig, wenn der strikte 
Beweisbegriff von Nelson verwendet wird. »Beweis« heißt hier, daß 
die Wahrheit des Theorems gezeigt wird, was natürlich nur geht, wenn 
die Prinzipien, auf die der Beweis zurückgreift, selbst wahr sind (§ 9; 
GS IV, 25 f.).

Die bisherigen Ausführungen dürften gezeigt haben, daß Nelson 
ganz dem traditionellen Verständnis der mathematischen Methode 
verpflichtet ist. Die epistemologischen Konsequenzen der neuen 
Axiomatik, der es im Rahmen mathematischer Kontexte nur auf 
systemimmanente Eigenschaften der Axiome und der daraus gezoge­
nen Folgerungen ankommt, hat Nelson nicht nachvollzogen. Die 
Evidenz spielt in diesen Systemen keine Rolle.

Wie Kant erteilt Nelson also einer Übertragung der mathematischen 
Methode auf die Philosophie eine deutliche Absage. Gleichwohl fin­
den sich Aussagen Nelsons, die wie Widersprüche zu diesem Befund 
klingen. Am 29. Dezember 1916 schreibt er z. B. an David Hilbert 
(1916, 21f.), daß sein »ganzes Sinnen und Streben« darauf ausgerich-
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tet sei, eine Methode des Philosophierens ausfindig zu machen, die 
mathematischen Anforderungen der Strenge standhielte, zugleich 
aber den spezifischen Charakter philosophischer Erkenntnis berück­
sichtige. Hilberts axiomatische Methode sei, so meint er, mit einigen 
Modifikationen auch für die Philosophie tauglich (ebd., 22). Offenbar 
unterscheidet Nelson zwischen mathematischer und axiomatischer 
Methode. Wo aber liegt der Unterschied? Nelson schreibt (1908, § 
167, 780; GS II, 363):

»Mit so viel Recht wir nämlich von Kant gewarnt worden sind, uns 
nicht durch das Beispiel der Mathematik verleiten zu lassen, die in 
ihr damals allein bekannte und auch heute noch ihre systematischen 
Teile beherrschende Methode in der Philosophie nachahmen zu wol­
len, so hat sich doch infolge eines eigenartigen historischen Prozesses 
das Verhältnis der beiden Wissenschaften seit Kants Zeiten dadurch 
sehr verschoben, daß das von Kant für die Philosophie als unentbehr­
lich geforderte zergliedernde Verfahren zwar bis auf den heutigen Tag 
von der Mehrzahl der Philosophen verschmäht worden ist, dafür aber 
den Beifall der Mathematiker gefunden hat und in deren Händen ein 
zu solcher Vollkommenheit durchgebildetes wissenschaftliches 
Werkzeug geworden ist, daß nunmehr wiederum die methodisch 
vernachlässigte Philosophie bei ihrer Schwesterwissenschaft in die 
Lehre gehen kann und aus der Nachahmung der in den kritisch 
bearbeiteten Teilen derselben erprobten und bewährten Methoden 
den reichsten Gewinn ziehen würde.«

Nelson bezieht sich hier auf die Transzendentale Analytik Kants in der 
Kritik der reinen Vernunft. Die Transzendentale Analytik wird von 
Kant als »Zergliederung unseres gesamten Erkenntnisses a priori in 
die Elemente der reinen Verstandeserkenntnis« definiert (KrV, B 89). 
Das zergliedernde Verfahren nennt Kant auch »analytische Methode« 
und er führt dafür den deskriptiven Namen der »regressiven Methode« 
ein (Prolegomena, A 42, Anm.):

»Analytische Methode, sofern sie der synthetischen entgegengesetzt 
ist, ist ganz was anderes, als ein Inbegriff analytischer Sätze: sie 
bedeutet nur, daß man von dem, was gesucht wird, als ob es gegeben 
sei, ausgeht und zu den Bedingungen aufsteigt, unter denen es allein 
möglich. In dieser Lehrart bedienet man sich öfter lauter syntheti­
scher Sätze, wie die mathematische Analysis davon ein Beispiel
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gibt/^und sie könnte besser die regressive Lehrart, zum Unterschiede 
von der synthetischen oder progressiven, heißen.«

Wenn die analytisch-regressive Methode Bestandteil der axiomati­
schen Methode ist, so ist letztere offenbar weiter gefaßt als die mathe­
matische Methode. Während die mathematische Methode von den 
Axiomen ausgeht und den Satzbestand synthetisch-progressiv ablei­
tet, umfaßt die axiomatische Methode auch Verfahren, die bei der 
Auffindung der Axiome angewendet werden können. Der analytisch­
regressive Zweig der axiomatischen Methode beginnt in der Lebens­
welt oder mit vorgefundenen Satzbeständen. Die axiomatische Me­
thode setzt an Hypothesen oder in Frage gestellten Sätzen an, um dann 
die Voraussetzungen der Sätze »zurückschreitend« aufzudecken. Von 
den Grundsätzen aus kann dann das Satzsystem synthetisch, unter 
Umständen modifiziert wieder aufgebaut werden. Der synthetische 
Zweig der axiomatischen Methode besteht damit in einer Rekonstruk­
tion des Vorgefundenen. In der Mathematik ändert sich an der dogma­
tischen Form nichts, in der kritischen Philosophie müssen dagegen die 
Grundsätze selbst durch Deduktion der ihnen zugrundeliegenden un­
mittelbaren Erkenntnisse fundiert werden. In dieser Sichtweise läßt 
sich die axiomatische Methode als Kombination von Analysis und 
Synthesis, Regression und Progression, Heuristik und Theoriebil­
dung, Entdeckung und Rechtfertigung beschreiben. Als solche ist sie 
nicht auf die Mathematik beschränkt.

Nelsons Überlegungen zur axiomatischen Methode verbleiben meist 
im Programmatischen. Sie haben sicherlich auch die Funktion der 
Positionsbestimmung, mit der das Verhältnis seiner eigenen Philoso­
phie zur Hilbertschen Mathematik festgelegt wird. Ein bemerkens­
wertes Dokument ist in dieser Hinsicht der im Nachlaß von David 
Hilbert befindliche, bereits zitierte Brief Nelsons an Hilbert vom 
29. Dezember 1916. Er umfaßt 47 maschinenschriftliche Seiten und 
enthält so etwas wie die intellektuelle Autobiographie des 33 Jahre 
alten Philosophen. Nelson schrieb diesen Brief, um Hilbert Argumen­
te an die Hand zu geben, für den Versuch, ihn auf die nach Weggang 
Husserls 1916 freigewordene Philosophieprofessur berufen zu lassen.
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Nelson bezeichnet es darin als sein Ziel, die methodische Strenge der 
Mathematik für die Philosophie nutzbar machen, ohne den besonderen 
Charakter der philosophischen Erkenntnis leugnen zu müssen. Die 
methodologischen Anleihen der Philosophie dürften also »keine skla­
vische Nachbildung des bei den Mathematikern üblichen Verfahrens 
sein« (Nelson 1916, 21f.). Während die Übertragung der mathemati­
schen Methode auf die Philosophie »in Ermangelung evidenter Prin­
zipien, die den sicheren Grund und Boden für den dogmatischen 
Aufbau abgeben könnten, nur eine unfruchtbare Scholastik zu Tage 
fördern würde« (22), sei in der Umkehrung des dogmatischen Gedan­
kenganges, im kritischen regressiven Verfahren der axiomatischen 
Methode ein taugliches Instrument entstanden.

»Es ist leicht einzusehen, warum in der Philosophie allein mit Hilfe 
eines solchen Verfahrens ein Fortschritt gelingen kann. Hier stehen 
ja gerade die allgemeinsten Obersätze der Wissenschaft in Frage; man 
kann also nicht, wie in der Mathematik, von ihnen als dem Festste­
henden ausgehen, sondern wenn man nicht dogmatisierend Machtan­
sprüche aufstellen will, so muss man durch Abstraktion von dem 
zunächst allein sicheren und festen Boden der Erfahrung zu ihnen 
aufsteigen, wodurch eben die regressive Methode gekennzeichnet ist. 
Es gibt also hier kein Geheimnis, das erst zu entschleiern wäre, ehe 
man an die Frage herantreten könnte, wie Philosophie als Wissen­
schaft möglich ist, vorausgesetzt, dass sie möglich ist. Das ganze 
Rätsel besteht in der so einfachen Wahrheit, die man wenigstens in 
der Schule der Mathematiker längst hätte kennen lernen können, 
wenn man schon von den Begründern der Kritik der Vernunft sie 
durchaus nicht annehmen wollte« (Nelson 1916, 23).

Gleichwohl ist die axiomatische Methode nur ein Hilfsmittel für die 
von Nelson angestrebte »Erneuerung der systematischen Philoso­
phie« als Wissenschaft. Die Anwendung der axiomatischen Methode 
löst nicht die Probleme, die mit einer Unterscheidung zwischen ma­
thematischer und philosophischer Erkenntnis verbunden sind (24f.). 
Der regressive Aufweis der Grundurteile gibt noch kein Kriterium für 
deren Richtigkeit.

»Die Mathematik bedarf eines solchen eigenen Kriteriums nicht, da 
infolge der Evidenz ihrer Erkenntnisweise die Konstruierbarkeit ihrer 
Begriffe eine hinreichende Kontrolle für die Richtigkeit ihrer Ab­
straktionen darstellt. Ganz anders in der Philosophie. Die Evidenzlo-
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sigkeit der philosophischen Erkenntnis macht ein von der Abstraktion 
unabhängiges Begründungsverfahren erforderlich, vermittelst des­
sen die durch die regressive Methode aufgewiesenen Prinzipien auf 
ihren Erkenntnisgrund zurückgeführt werden. Mit der Abstraktion ist 
nur die Tatbestandsfrage erledigt, die Frage nämlich, welche Voraus­
setzungen unseren Urteilen faktisch zu Grunde liegen. Das Problem, 
wieweit diese Voraussetzungen zu Recht bestehen, ist damit noch 
nicht berührt. Und es ist klar, dass zur Beantwortung dieser Frage 
eine von der Abstraktion verschiedene Methode erforderlich ist, 
wenn man sich nicht in einem Zirkel bewegen will« (25).

Dieses, über die mathematischen Bedürfnisse hinausgehende Kriteri­
um wird durch ein Begründungsverfahren geliefert, das Nelson im 
Anschluß an Fries die »Deduktion der philosophischen Prinzipien« 
nennt. Nelson betont, daß diese Deduktion der bisherigen Logik (die 
Friessche ausgenommen) vollkommen unbekannt sei. »Die dort allein 
bekannten Begründungsmethoden versagen hier gänzlich, wo es sich 
darum handelt, die Rechtsfrage solcher Urteile zu entscheiden, deren 
Gegenstand weder der Anschauung zugänglich ist, noch auf rein 
logischem Wege ermittelt werden kann« (25). Das Verfahren der 
Deduktion charakterisiert Nelson in seinem Brief an Hilbert wie folgt:

»Die (das Verständnis nach meinen Erfahrungen meist hoffnungslos 
erschwerende) Eigentümlichkeit dieses Verfahrens besteht darin, 
dass es, ohne die fraglichen Urteile einem Beweise zu unterwerfen 
(was darum unmöglich ist, weil diese, als Prinzipien, eine weitere 
Reduktion auf logisch höhere Prämissen zulassen), dennoch einen 
Beweis enthält, nämlich den Beweis der Existenz einer diesen Urtei­
len zu Grunde liegenden unmittelbaren Erkenntnis. Damit ist die 
Philosophie vor eine überaus schwierige und verwickelte Aufgabe 
gestellt. Allein diese lässt sich nicht umgehen, wenn die Wissenschaft 
wirklich zu einem Abschluss gebracht werden soll. Auf diesen Ab­
schluss verzichten, das hiesse nichts anderes, als sich mit dem Skep­
tizismus bei der hypothekischen [sic!] Aufstellung von Systemen 
bescheiden, die zwar in sich logisch widerspruchsfrei wären, von 
denen aber keines als Wahrheit ausgezeichnet wäre. Damit mag das 
rein logische Interesse befriedigt sein; die grosse Aufgabe der Philo­
sophie ist damit nicht gelöst« (26).”

Die hier zitierten Stellen machen deutlich, daß für Nelson die axio­
matische Methode mit der regressiven Methode zusammenfällt. Ihr
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kommt die Aufgabe zu, die Urteile zu isolieren, die einem als gültig 
unterstellten Satzbestand zugrunde liegen und die nach erfolgreicher 
Ermittlung als Ausgangssätze für eine synthetische Rekonstruktion 
des Satzbestandes dienen können. In dem erst posthum erschienenen 
Vortrag »Kritische Philosophie und mathematische Axiomatik«, den 
er am 28. September 1927, einen Monat vor seinem Tod, auf der 56. 
Versammlung Deutscher Philologen und Schulmänner in Göttingen 
gehalten hat, macht Nelson die Identifikation von regressiver und 
axiomatischer Methode explizit.Er weist der Philosophie der Ma­
thematik im Friesschen Geiste die Aufgabe zu, innerhalb jeder mathe­
matischen Disziplin eine Trennung vorzunehmen

»zwischen dem, was logisch beweisbar ist, und dem, was als Voraus­
setzung solcher Beweise aus der Anschauung hinzukommt. Kurz, es 
bedarf jener Methode der Abstraktion, die die Beweise gegebener 
Urteile zergliedert, um deren Voraussetzungen aufzudecken und auf 
ihre letzten Prinzipien zurückzuführen. Die Aufgabe verlangt auf der 
einen Seite, die Anzahl der Axiome auf ein Minimum zu beschränken, 
nämlich auf diejenigen Voraussetzungen, die zum logischen Aufbau 
der fraglichen Theorie notwendig sind, die anderen dagegen, die noch 
beweisbar sind, auch wirklich zu beweisen. Die Aufgabe nötigt aber 
andererseits dazu, die Zahl der Axiome - der gewohnten Behand­
lungsweise der Mathematik gegenüber - zu vermehren, da die Ge­
samtheit der Axiome hinreichen soll, um daraus ohne Hinzunahme 
weiterer Voraussetzungen die ganze Theorie rein logisch zu entwik- 
keln« (Nelson 1928; GS III, 194).

Nelson betont (ebd.): »Man sieht, diese ‘kritische Mathematik’ oder 
‘Philosophie der Mathematik’ ist nichts anderes als die dem modernen 
Mathematiker wohl vertraute Axiomatik.«

Die methodologischen Analogien zwischen Mathematik und Philo­
sophie, Geometrie und Ethik betreffen also nur die Strukturierung von 
Satzbeständen. Eine solche Strukturierung ist eine wichtige Aufgabe 
mathematischer Praxis und genau diese Strukturierung heißt »axio­
matische Methode« oder »axiomatisches Verfahren«. Für diese Be­
stimmung kann sich Nelson direkt auf David Hilbert berufen, der in 
einem Aufsatz »Über den Satz von der Gleichheit der Basiswinkel im 
gleichschenkligen Dreieck« das axiomatische Verfahren in der Mathe­
matik wie folgt definiert hat:’’

»Unter der axiomatischen Erforschung einer mathematischen Wahr-
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heit verstehe ich eine Untersuchung, welche nicht dahin zielt, im 
Zusammenhänge mit jener Wahrheit neue oder allgemeinere Sätze zu 
entdecken, sondern die vielmehr die Stellung jenes Satzes innerhalb 
des Systems der bekannten Wahrheiten und ihren logischen Zusam­
menhang in der Weise klarzulegen sucht, dass sich sicher angeben 
lässt, welche Voraussetzungen zur Begründung jener Wahrheit not­
wendig und hinreichend sind.«

Auch Hilbert will also die axiomatische Methode als architektoni­
sches Verfahren einsetzen, welches die Relationen zwischen Voraus­
setzungen und Folgerungen offenlegt. Die so hergestellte Ordnung 
erlaubt es, jedem Satz diejenigen Voraussetzungen zuzuordnen, die in 
seine Geltung eingehen. Die Strukturierungsleistungen sind also in 
Mathematik und Philosophie vergleichbar. In der Mathematik ermög­
licht die Strukturierung die Theoriebildung. Die Aufgabe der Philoso­
phie ist dagegen mit der Strukturierung noch nicht abgeschlossen. Sie 
ist allerdings eine Bedingung der Möglichkeit für eine originär philo­
sophische Deduktion der den ersten Urteilen zugrundeliegenden un­
mittelbaren Erkenntnisse.

Hilberts Ansatz war problemorientiert, diktiert von seiner Überzeu­
gung, daß ein jedes mathematische Problem lösbar sei, indem entwe­
der die Lösung positiv angegeben oder negativ die Unlösbarkeit des 
Problems bewiesen werde. Probleme werden aber vorgefunden, sie 
entstehen in der mathematischen Praxis und sind in spezifischen 
Symbolsprachen formuliert. Die Lösung eines Problems setzt seine 
genaue Formulierung voraus. Dafür muß es in der Struktur der Theorie 
verortet werden, was seinerseits die Strukturierung der Theorie vor­
aussetzt. Die von Hilbert überlieferten formalistischen Äußerungen 
betreffen nur die Präsentation der fertig rekonstruierten mathemati­
schen Theorie, sie reflektieren nicht den Weg, diese Theorie zu errei­
chen. Hilbert spricht von der mathematischen Theorie als »Fachwerk 
oder Schema von Begriffen« (Frege 1976,67; siehe auch Hilbert 1918, 
405), dies ist formalistisch. Er reflektiert aber auch pragmatisch den 
Weg, ein solches Fachwerk allererst auf seine Fundamente zu setzen.

Hilberts Problemorientiertheit wird deutlich, wenn er am 29. De­
zember 1899 an Frege schreibt (Frege 1976, 65):

»Ich bin zu der Aufstellung meines Systems von Axiomen durch die 
Not gezwungen: ich wollte die Möglichkeit zum Verständnis derje­
nigen geometrischen Sätze geben, die ich für die wichtigsten Ergeb-
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Im Nelsonschen philosophischen System kommen der axiomatischen 
Methode vor allem drei Aufgaben zu:
1. Die axiomatische Methode gibt Kriterien an die Hand, Grundur­

teile, auf die eine Theorie aufgebaut werden kann, als solche zu 
erkennen.

nisse der geometrischen Forschungen halte: dass das Parallelenaxiom 
keine Folge der übrigen Axiome ist, ebenso das Archimedische etc.« 

Die Hilbertsche Axiomatik offenbart sich damit als ein Notprogramm 
zur Wahrung der in Frage gestellten Sicherheit der Mathematik. In 
Frage gestellt war diese Sicherheit durch die Diskussion nicht-eukli­
discher Geometrien, die die traditionelle Funktion der Geometrie als 
Leitdisziplin der Mathematik betraf, und später auch durch die 
Entdeckung der Antinomien der Mengenlehre, mit der das bis dato als 
evident unterstellte Konsistenzgebot wissenschaftlicher Satzsysteme 
zum mathematischen Problem wurde. Daß Hilbert solche Krisen als 
etwas Natürliches in der Mathematikentwicklung ansah, wird aus 
Bemerkungen deutlich, die er im Sommersemester 1905 in seiner 
Vorlesung über Logische Principien des mathematischen Denkens 
machte (Hilbert 1905, 122) - an dieser Vorlesung hat übrigens auch 
Nelson teilgenommen:

»Es ist in der Entwicklungsgeschichte der Wissenschaft wohl immer 
so gewesen, dass man ohne viele Scrupel eine Disciplin zu bearbeiten 
begann und soweit vordrang wie möglich, dass man dabei aber, oft 
erst nach langer Zeit, auf Schwierigkeiten stieß, durch die man 
gezwungen wurde, umzukehren und sich auf die Grundlagen der 
Disciplin zu besinnen. Das Gebäude der Wissenschaft wird nicht 
aufgerichtet wie ein Wohnhaus, wo zuerst die Grundmauern fest 
fundamentiert werden und man dann erst zum Auf- und Ausbau der 
Wohnräume schreitet; die Wissenschaft zieht es vor, sich möglichst 
schnell wohnliche Räume zu verschaffen, in denen sie schalten kann, 
und erst nachträglich, wenn es sich zeigt, dass hier und da die locker 
gefügten Fundamente den Ausbau der Wohnräume nicht zu tragen 
vermögen, geht sie daran, dieselben zu stützen und zu befestigen. Das 
ist kein Mangel, sondern die richtige und gesunde Entwicklung.«
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Sie normiert eine Darstellungsform für die auszuarbeitende Theo­
rie und erlaubt daher, die Differenzpunkte zu konkurrierenden 
Theorien leichter zu ermitteln.
Sie erlaubt, eine formulierte Theorie zu variieren, indem mögliche 
Varianten und Alternativen konstruiert und verglichen werden.

Die im ersten Punkt angesprochene Aufgabe der Axiomatik wird 
trivialerweise durch die Ergebnisse der Strukturierung erreicht.

Die zweite Aufgabe betrifft die Sprachnormierung. Als wichtiges 
formales Hilfsmittel nennt Nelson in seiner Kritik der praktischen 
Vernunft das »Postulat der grammatischen Strenge«, wonach alle 
diejenigen Beweise geführt werden müssen, die überhaupt geführt 
werden können (§ 10, GS IV, 26). Durch dieses Verfahren wird die 
Stellung des jeweils bewiesenen Satzes im Netzwerk der Prämissen 
und Konklusionen bestimmt und die Anzahl der Grundsätze auf ein 
Minimum reduziert. Seine Beispiele nimmt Nelson aus der Geome­
trie, ein Beleg für den programmatischen Charakter seiner Überlegun­
gen. So nennt er Hilberts Satz, daß alle rechten Winkel gleich sind’”’, 
als Beispiel für die Verpflichtung, auch unmittelbar einleuchtende 
Sätze zu beweisen. Andererseits werden aber auch Sätze als Axiome 
ausgezeichnet, die wegen ihrer Selbstverständlichkeit zunächst nicht 
beachtet wurden, sich nach logischer Zergliederung aber als besonde­
re Voraussetzungen erwiesen haben. Nelson nennt als Beispiel den 
Satz von Pasch, nach dem von drei auf einer Geraden liegenden 
Punkten stets einer und nur einer zwischen den beiden anderen liegt.

Bei Nelson finden sich auch Ansätze zur Berücksichtigung der 
Mehrdimensionalität von Strukturen, die sich aus der Unterscheidung 
zwischen Sätzen einer Theorie und Sätzen über die Sätze der Theorie 
ergibt, also aus der Unterscheidung zwischen Objekt- und Metaspra­
che. Nelson bindet solche Sprachschichtenunterscheidungen an Un­
terschiede in der Erkenntnisquelle. Er erläutert dies an einem Ver­
gleich von Sätzen der Geometrie mit Sätzen der geometrischen Axio­
matik, d. h. den Sätzen, die dann entstehen, wenn die Axiome selbst 
Gegenstand einer axiomatischen Untersuchung werden (Nelson 1917, 
§ 38; GS IV, 61). Das Parallelenaxiom kann aus den anderen Axiomen 
der Geometrie nicht abgeleitet werden, es ist unabhängig und daher 
in der Tat ein Axiom. Der hier ausgedrückte Sachverhalt, die Unbe­
weisbarkeit des Parallelenaxioms, ist selbst beweisbar, also ein Theo­
rem des axiomatischen Systems. Dieser Lehrsatz enthält nicht den
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Erkenntnisgrund des Parallelensatzes, sondern hat ihn zum Gegen­
stand. Nelsons Stufenunterscheidung geht hier nicht weit genug. Der 
Satz von der Unbeweisbarkeit des Parallelenaxioms ist ein Satz über 
das axiomatische System, damit kein Satz des axiomatischen Systems, 
sondern ein meta-axiomatischer Satz. Gleichwohl kann Nelson eine 
Analogie zur Ethik bilden. Dem Axiom entspricht der zu deduzierende 
Grundsatz, z. B. das Sittengesetz. Dem Lehrsatz entspricht der in der 
Deduktion zu beweisende psychologische Lehrsatz von der Existenz 
einer dem Sittengesetz zugrundeliegenden unmittelbaren Erkenntnis. 
Die Kritik selbst enthält nicht die Gründe für die Sätze des Systems, 
sondern weist sie nur als Gründe auf. Die Gründe liegen nicht in der 
Kritik oder überhaupt in einer Wissenschaft, sondern in einer unmit­
telbaren ethischen Erkenntnis.

Die Sprachnormierung soll Nelson u. a. zur Behebung von Streitig­
keiten dienen. Wie soll dies möglich sein? Nelson entwickelt seine 
diesbezüglichen Überlegungen in dem Schlußabschnitt des Buches 
über das sogenannte Erkenntnisproblem, der mit »Vorschlag, durch 
eine geeignete Methode die philosophischen Streitigkeiten in wissen­
schaftliche Bahnen zu lenken« überschrieben ist (Nelson 1908, §§ 
166-169; GS II, 356-369). Er meint, daß die meisten Streitigkeiten in 
der Philosophie auf Sprachprobleme zurückzuführen sind. Solche 
Streitigkeiten können dann einer Klärung nähergebracht werden, 
wenn die Voraussetzungen, die einer bestimmten Argumentation zu­
grunde liegen, offengelegt werden. Nelson geht davon aus, daß auch 
bei unterschiedlichen philosophischen Lehrmeinungen meist ein Kon­
sens unter den streitenden Parteien über den Zusammenhang zwischen 
den jeweils gesetzten Voraussetzungen und den Konklusionen (Theo­
remen) hergestellt werden kann,

»derart, daß gewisse Voraussetzungen bestimmte Resultate nach sich 
ziehen und daß andererseits gewisse Resultate bestimmte, genau 
formulierbare Voraussetzungen einschließen und zu ihrer Ableitbar­
keit erfordern. Die Erforschung solcher hypothetischen Zusammen­
hänge ist unabhängig nicht nur von der metaphysischen, sondern 
auch von den psychologischen Überzeugungen des Einzelnen, und 
welcher Art diese letzteren auch sein mögen, so kann doch ein jeder 
dem anderen in der ersteren folgen« (Nelson 1908, § 168; GS II, 362). 

Die dritte Aufgabe der axiomatischen Methode in Philosophie und 
Ethik betrifft die Ermöglichung des Vergleichs von Varianten einer
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Pi
P2
P3

Theorie. Diese Aufgabe bespricht Nelson im abschließenden vierten 
Teil der Kritik der praktischen Vernunft (§§ 298-329; GS IV, 
619-661), der mit »Axiomatik der möglichen ethischen Theorien« 
überschrieben ist. Wieder betont er, daß die axiomatische Untersu­
chung eines Satzes nicht die Wahrheit dieses Satzes ergründen will, 
sondern mit der Frage zu tun hat, welche Voraussetzungen zu seiner 
Begründung notwendig und hinreichend sind. Ganz analog kann auch 
eine ganze Theorie einer axiomatischen Untersuchung unterworfen 
werden. Dabei wird nicht etwa die Theorie auf Richtigkeit geprüft, 
sondern von jedem Satz der Theorie wird untersucht, welche Voraus­
setzungen zu seiner Begründung hinreichend und notwendig sind. Für 
die axiomatische Untersuchung der Theorie übernimmt Nelson die 
von Hilbert formulierten metaaxiomatischen Postulate der Wider­
spruchsfreiheit, Unabhängigkeit und Vollständigkeit des Systems der 
Grundsätze (§ 299; GS IV, 620). Die Anwendung dieser Postulate 
führt Nelson zu einer Übersicht der möglichen ethischen Theorien, das 
sind diejenigen, die dem Postulat der Widerspruchslosigkeit genügen 
(§ 302; GS IV, 623).

Nelson veranschaulicht dies an seiner Theorie der Interessen 
(§ 304, GS IV, 625-620). Er geht von der gewöhnlichen Ansicht aus, 
daß jedes Interesse entweder intuitiv oder reflektiert ist. Diese Dis­
junktion nennt Nelson »dogmatische Disjunktion« (Drf). Seine Theo­
rie der Interessen hatte ihn auf die folgenden Hauptsätze geführt:

Ein reines sittliches Interesse existiert.
Alle intuitiven Interessen haben sinnlichen Charakter.
Alle reflektierten Interessen sind mittelbar.

Unter Voraussetzung der Vollständigkeit von Dd widerspricht je eine 
dieser Prämissen der Konsequenz aus den beiden anderen. Dd ist also 
nur vereinbar mit dem Verzicht auf einen der drei Sätze Pi, P2 oder 
P3. Andererseits sind die Prämissen logisch miteinander vereinbar, 
wenn auf die Behauptung der Vollständigkeit von Dd verzichtet wird. 
Je nach dem, welcher der vier Sätze fallengelassen wird, erhält man 
aus den drei übrigen vier in sich widerspruchsfreie Lehren (bei denen 
allerdings die mögliche Diskursivität der Interessen noch nicht be­
rücksichtigt wurde):

»Kl. Es gibt kein reines sittliches Interesse. (Ethischer Empirismus.) 
K2. Das sittliche Gefühl entspringt aus einem reinen intuitiven 

Interesse. (Ethischer Mystizismus.)
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Barbara Neißer hat Nelsons Aufbau der Theorie der Vernunft nach 
dem Vorbild der Mathematik kritisiert (Neißer 1994). Nelson spreche 
von den Gesetzmäßigkeiten des psychischen Geschehens, »die sich 
jedoch in seiner Gesamtheit der mathematischen Konstruktion ihres 
Systems entzieht« (ebd., 51). Diese Orientierung an dem Exaktheits­
ideal und an der Gesetzmäßigkeit der Mathematik bei der Analyse der 
Vernunft stellt nach Ansicht von Barbara Neißer das größte Hindernis 
für die Entwicklung einer »tatsächlich empirischen Theorie der Ver­
nunft« dar. »Sie macht ihn [Nelson] blind für die Besonderheiten der 
empirischen Vernunft und des menschlichen Bewußtseins« (ebd., 52). 
Die hier vorgelegte Untersuchung dürfte gezeigt haben, daß mit die­
sem Argument der Stellenwert der axiomatischen Methode im Nel- 
sonschen System überschätzt wird. Das axiomatische Vorgehen ist 
eine propädeutische Bemühung, die eine philosophische Arbeit aller­
erst ermöglichen soll. Barbara Neißers Kritik geht dann auch sehr viel 
tiefer, ohne daß sie dies explizit ausspricht. Faktisch bemängelt sie 
den methodischen Ansatz der Nelsonschen Vernunft/rrWÄ:. »Kritik« 
heißt für Nelson, »nach der Zulässigkeit der Voraussetzungen und 
Methoden, nach der Konsequenz und inneren Haltbarkeit eines Lehr­
gebäudes« zu fragen (Nelson 1908, Vorwort; GS II, 83). Damit wird 
aber die Empirie selbst Gegenstand der Kritik im Sinne von Kants 
Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung. Folgt 
Nelson diesem Verständnis von Kritik, kann er sich nicht auf die 
Empirie zurückziehen. Die innere Erfahrung dient ihm lediglich dazu, 
die Prinzipien der Vernunft aufzuweisen. Damit wird aber die Vernunft

K^. Das sittliche Interesse entpringt aus der Reflexion. (Ethischer 
Logizismus.)

Kk- Das sittliche Interesse ist weder intuitiven noch reflektiven 
Ursprungs. (Ethischer Kritizismus)« (Nelson 1917, § 304; GS 
IV, 627).

Die axiomatische Methode ermöglicht lediglich die Aufstellung dieser 
Liste. Der Vergleich der Positionen kann nicht mehr axiomatisch 
erfolgen. Die axiomatische Methode ist also ein Verfahren der Meta­
ethik, nicht der Ethik selbst.
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selbst noch nicht empirisch. Der Terminus »empirische Vernunft« läßt 
sich in der kritischen Philosophie nicht sinnvoll bilden. Mit dem 
Hinweis auf Psychoanalyse und neuere psychologische Forschung als 
vermeintliche Quellen einer »Theorie der empirischen Vernunft« kann 
daher auch der Nelsonsche »Fehler« nicht aus der Welt geschafft 
werden. Psychoanalyse und psychologische Forschung können allen­
falls eine Deskription des ’Vernmitgebrauchs leisten, aber nicht den 
Vernunftgebrauch selbst begründen. Wer dies behauptet, verwechselt 
Grund und Begründung und vollzieht damit eine der wesentlichen 
Unterscheidungen der Fries-Nelsonschen Erkenntnistheorie nicht 
nach.

Die wichtigste Funktion der mathematischen Strukturierung von 
Satzsystemen außerhalb der Mathematik liegt in der Normierung der 
Darstellung. Die mathematisch-deduktive Strukturierung eines Satz­
systems präsupponiert aber nichts über die Art der Begründung der 
Ausgangssätze. Ein empirischer Satz kann durchaus ein solcher Aus­
gangssatz sein, ein nach axiomatischer Methode strukturiertes Satz­
system kann sogar auf ausschließlich empirischen Sätzen aufgebaut 
sein.

Aus der Perspektive eines konsequenten Fallibilismus mag es ge­
rechtfertigt erscheinen, den »fundamentalen Fehler, der Nelsons Be­
gründungskonzeption bestimmt« (Kleinknecht 1994, 32), in seiner 
Theorie der unmittelbaren Erkenntnis zu sehen. Aber selbst, wenn 
diese Theorie sich als »philosophische Fiktion, eine Art Begriffsmy­
stizismus« (ebd., 35) erweisen sollte, ist damit noch nicht Nelsons 
gesamte Begründungstheorie einem »unrettbaren Mystizismus« 
(ebd., 33) verfallen, endet sie noch nicht insgesamt »in einem logi­
schen Fiasko« (ebd., 34). Seine Konzeption, die Begründung einer 
Theorie unabhängig von der Theoriesprache durchzuführen, ist ein 
legitimer Ausweg aus dem Münchhausen-Trilemma; seine Theorie der 
unmittelbaren Erkenntnis ein möglicher, wenn auch vielleicht nicht 
den gewünschten Erfolg bringender Weg, eine solche Begründung zu 
finden.

Es scheint jedenfalls durchaus lohnend, sich nach Alternativen zur 
Theorie der unmittelbaren Erkenntnis umzusehen, ohne gleich das 
ganze Begründungsdenken aufzugeben und zum Fallibilismus über­
zulaufen. Auch wenn letzteres Vorgehen schon vom Kritischen Ratio­
nalismus empfohlen wurde und seitdem unter dem Einfluß der post-
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modernen Philosophie zum modischen Schlagwort avanciert ist, darf 
doch nicht übersehen werden, daß diese Positionen selbst den Nelson 
unterstellten erkenntnistheoretischen Problemen nicht entrinnen kön­
nen, wie Horst Gronke gezeigt hat (Gronke 1994, 57f.). Auch nach 
Ersetzung von »Begründung« durch »Kritik« (oder Richard Rortys 
»Therapie«) wird die Geltung von Rationalitätskriterien wie dem Satz 
vom auszuschließenden Widerspruch vorausgesetzt. Dieses Kriterium 
muß also gewiß sein, damit Kritik überhaupt möglich ist. Wer diese 
Gewißheit leugnet, kann nicht kritisieren.

Eine mögliche Alternative auf den von Nelson gezeichneten Pfaden 
ist der Ansatz der konstruktiven Wissenschaftstheorie, und darauf hat 
Paul Lorenzen, der Begründer dieser Richtung, selbst aufmerksam 
gemacht. Wenn Nelson sage, daß ethische Begriffe nicht definiert 
werden könnten, sondern im allgemeinen Verstandesgebrauch schon 
vorhanden seien, dort aber vermengt mit anderen Begriffen vorkämen, 
von denen sie getrennt werden müßten (Nelson 1917, § 6; GS IV, 13), 
so schreie dies geradezu nach einer Untersuchung mit sprachkriti­
schen Mitteln. Lorenzen schreibt (Lorenzen 1979, 28f.):

»In der ordinary-language-Variante der analytischen Philosophie 
würde man das Vorkommen solcher Wörter wie Sollen-Müssen, 
Unrecht-Egoismus, Recht-Befugnis in der Umgangssprache - Nel­
son sagt dafür ‘im gemeinsten Verstandesgebrauch’ - möglichst ge­
nau analysieren. Ersichtlich wäre das aber nicht im Nelsonschen 
Sinne: wenn er sagt, daß es darauf ankommt, die ‘Begriffe’, die wir 
schon haben, aus ihrer Vermengung miteinander zu trennen, so heißt 
das sprachkritisch, daß es darauf ankommt, die Verwendungsweisen 
solcher Wörter wie Sollen-Müssen, Recht-Befugnis usw. kritisch zu 
rekonstruieren. Es scheint mir deutlich zu sein, daß hier eine nahe 
Verwandtschaft zur konstruktiven Wissenschaftstheorie besteht. Fak­
tisch ist es auch so, daß meine ersten Arbeiten vor etwa 30 Jahren zur 
Modallogik, zur ontischen und deontischen Modallogik des Müssens 
und Sollens, unter dem Eindruck der Nelsonschen Kritik entstanden 
sind.«

Die Detailkritik am Nelsonschen System verdeckt die eigentliche 
Leistung seiner Philosophie, den Ansatz einer methodischen Philoso­
phie, also den Versuch, philosophische Argumentation in eine metho­
dische Ordnung zu bringen und damit Wege aufzuzeigen, die Kom- 
mensurabilität des philosophischen Diskurses herzustellen. Dies war
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So z. B. in seinem Brief an Hilbert vom 29.12.1916 (Nelson 1916), 22, 
und in dem noch einen Monat vor seinem Tod gehaltenen Vortrag »Kri­
tische Philosophie und mathematische Axiomatik« (Nelson 1928).
Dies hat schon Dag Prawitz 1993 festgestellt.
Eine Kritik aus dieser Perspektive hat Reinhard Kleinknecht vorgelegt 
(1994, 26-31).
Vgl. z. B. die kritischen Beiträge zur Nelsonschen Erkenntnistheorie von 
Reinhard Kleinknecht, Barbara Neißer und Jörg Schroth, die in dem 
Sammelband Leonhard Nelson in der Diskussion (1994) veröffentlicht 
sind.
Zur mathematischen Methode vgl. Peckhaus 1997.
Zur Hilbertschen Axiomatik und ihrer Aufnahme bei Nelson und seinem 
Schülerkreis vgl. auch Peckhaus 1990.
Dies ist Definition 15 der Elemente des Euklid (1991, 1).
Die Unterscheidung zwischen mathematischer und philosophischer Me­
thode ist wesentlicher Gegenstand der transzendentalen Methodenlehre 
der Kritik der reinen Vernunft (B 740ff.). Engfer untersucht die der 
Unterscheidung von mathematischer und philosophischer Methode zu­
grundeliegenden analytischen und synthetischen Methodenlehren des 17. 
und 18. Jahrhunderts (Engfer 1982).
KrV, B 761. Gleichwohl enthält Kants Tafel der Grundsätze des reinen 
Verstandes Axiome der Anschauung (KrV, B 200-B207), deren Prinzip 
ist: »Alle Anschauungen sind extensive Größen« (KrV, B 202). Er be­
zeichnet sie aber als mathematische Grundsätze, die die Mathematik auf 
Erscheinungen anzuwenden berechtigen (B 221).

10 Nach Kant sind alle Sätze der Mathematik synthetische Sätze a priori. 
Ein nach analytischer Methode verlaufender Beweis, also die Zurückfüh­
rung einer Hypothese auf Grundsätze oder auf bereits bewiesene Sätze, 
führt daher nur auf synthetische Sätze.

in einer Zeit, in der die Philosophen mit explizit undefinierbaren 
»Werten« operierten, den Begriff des Lebens zum Zentralbegriff sti­
lisierten oder sich ganz empirisch-psychologischer Forschung hinga­
ben, sich damit aber auch von traditionellen philosophischen Frage­
stellungen abwendeten, eine enorme Leistung. Die von ihm vorge­
schlagenen Verfahren sind auch in unseren Zeiten der Konfrontation 
mit dem postmodernen Fetisch des Fremden und Richard Rortys 
hohem Lied auf die Inkommensurabilität des philosophischen Diskur­
ses (Rorty 1981, Kap. VIII, 343-363) nicht hoch genug einzuschätzen.
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Zwischen den ethischen Theorien Leonard Nelsons und R. M. Hares 
bestehen erstaunliche Gemeinsamkeiten, auf die bereits Alf Ross 
(1964),* Robert Alexy (1979) undDieter Birnbacher (in diesem Band) 
hingewiesen haben. In seiner Nelson-Biographie berichtet Holger 
Franke, daß Hare in einem Brief an Alexy aus dem Jahr 1979 »bemerkt 
[hat], daß er sich in der Tat von der Theorie Nelsons stark habe 
beeinflussen lassen«.Dessen ungeachtet erwähnt Hare in seinen 
Schriften Nelson nur an drei Stellen.^ An einer davon schreibt er, daß 
er außer Nelson keinen deutschsprachigen Kantinterpreten gelesen 
habe."*

Da Alexy in seinem Aufsatz bereits ausführlich Nelsons Abwä­
gungsgesetz mit Hares Methode der Interessenabwägung verglichen 
hat, werde ich auf dieses Thema nicht eingehen. Stattdessen möchte 
ich zunächst auf die methodischen Gemeinsamkeiten und Unterschie­
de zwischen beiden Philosophen aufmerksam machen und anschlie­
ßend ihre Begründung der Universalisierbarkeit miteinander verglei­
chen. Da Nelsons ethische Schriften immer noch weitgehend unbe­
achtet sind und selbst von denjenigen, die sie kennen, kaum erwähnt 
werden, halte ich es für bedeutsam, zu zeigen, inwiefern Nelson 
wesentliche Elemente des wohl einflußreichsten zeitgenössischen 
Ethikers bereits vorweggenommen hat und in denjenigen Punkten, in 
denen sie sich unterscheiden meist die plausiblere Auffassung vertritt. 
Ich werde der Darstellung und Kritik von Hares Theorie vergleichs­
weise viel Raum widmen, dies allerdings in der Absicht, dadurch um 
so deutlicher die Relevanz und Aktualität der Nelsonschen Theorie 
hervortreten zu lassen.
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Den augenfälligsten Unterschied zwischen Nelson und Hare könnte 
man in ihren philosophischen Methoden vermuten, da Nelson in der 
Tradition der neukantianischen Bewußtseinsphilosophie steht, wäh­
rend Hare sich dem linguistic turn verpflichtet fühlt (und sich selbst 
als »linguistic philosopher of a sort« (Hare 1997b, 2) bezeichnet). In 
der Tat versteht Hare unter Ethik die Analyse der logischen Eigen­
schaften der Sprache der Moral. Ethik ist Sprachanalyse und ein 
Teilgebiet der Logik.^ Eür Nelson dagegen gehört die Ethik zur 
praktischen Metaphysik und soll synthetisch-apriorische Prinzipien 
auffinden und begründen. Der Gegensatz ist jedoch nicht so groß, wie 
er auf den ersten Blick scheint.

Nach Hare versucht die Moralphilosophie zwei Arten von Fragen 
zu beantworten; formale und inhaltliche (substantial) Fragen.® Letz­
tere stellen sich bei konkreten moralischen Problemen und beantwor­
ten die Frage »Was soll ich tun?« bzw., auf einer allgemeineren Ebene, 
welche moralischen Prinzipien vernünftigerweise akzeptiert werden 
sollten. Formale Fragen dagegen beziehen sich ausschließlich auf die 
Form, d. h. die logischen Eigenschaften, der Sprache der Moral. Ihre 
Beantwortung ist Aufgabe der Ethik. Ethik im Sinne Hares ist somit 
nur ein Teil der Moralphilosophie, allerdings der grundlegende Teil, 
der die Voraussetzung für die rationale Beantwortung der inhaltlichen 
Fragen ist. Ethik in diesem engen Sinn definiert Hare als die »Theorie 
über die Bedeutung und die logischen Eigenschaften der moralischen 
Wörter« (Hare 1997c, 45). Sie ist besonders dadurch gekennzeichnet, 
daß in ihr keinerlei inhaltliche moralische Überzeugungen (Intuitio­
nen) vorkommen dürfen.

Dieser sprachanalytische Teil der Moralphilosophie, der die Ethik­
diskussion bis zum Ende der sechziger Jahre dieses Jahrhunderts 
dominierte und die Beantwortung inhaltlicher moralischer Fragen 
weitgehend verdrängte, findet jedoch auch eine Entsprechung in Nel­
sons Ethik.Am deutlichsten kann man dies am Aufbau seines Systems 
der philosophischen Ethik und Pädagogik (V) sehen. Dort unterglie­
dert er die Tugendlehre in Pflichtenlehre und Ideallehre. Bei beiden 
unterscheidet er einen formalen von einem materialen Teil sowie, 
innerhalb des ersten, einen analytischen von einem synthetischen Teil. 
Die formale Pflichtenlehre untersucht den Begriff der Pflicht unter



64

völliger Abstraktion des erst in der materialen Pflichtenlehre zu be­
stimmenden Inhalts der Pflicht. Sie formuliert diejenigen Sätze, »die 
aus dem Begriff der Pflicht folgen und darum nicht ohne Widerspruch 
aus einer Pflichtenlehre ausgeschlossen werden können« (V, 45f.). 
Der analytische Teil der formalen Pflichtenlehre zergliedert den Be­
griff der Pflicht ohne vorauszusetzen, daß etwas unter diesen Begriff 
fällt, d. h., ohne vorauszusetzen, daß es eine Pflicht (bzw. ein Sitten­
gesetz^) gibt. Die aus dieser Zergliederung gewonnenen »analytischen 
Prinzipien der formalen Pflichtenlehre« ergeben zusammen eine axio­
matische Definition des Begriffs der Pflicht (V, 51). Zu dieser Defini­
tion wird im synthetischen Teil die Behauptung hinzugenommen, daß 
es eine Pflicht bzw. ein Sittengesetz gibt. Nelsons analytischer Teil 
der formalen Pflichtenlehre entspricht nun genau dem, was Hare unter 
Ethik versteht. So wie Hare die logischen Eigenschaften des Wortes 
»ought« analysiert, erörtert Nelson die logischen Eigenschaften des 
Begriffs der Pflicht und behauptet, daß zur Anerkennung der analyti­
schen Prinzipien der formalen Pflichtenlehre »die bloße Macht der 
Logik selbst denjenigen nötigt, der die Existenz eines Sittengesetzes 
leugnet« (V, 51). Dies ist nichts anderes als Hares Auffassung, daß 
zwar niemand gezwungen ist, Moralurteile zu fällen, aber wenn man 
welche fällt, dies im Einklang mit den logischen Eigenschaften der 
moralischen Wörter getan werden muß. Und ebenso wie bei Hare 
dürfen auch bei Nelson in diesem Teil der Ethik moralische Überzeu­
gungen keine Rolle spielen. Das Auffinden der Prinzipien der forma­
len Pflichtenlehre ist bei Nelson jedoch nur der erste Schritt in der von 
ihm angestrebten Begründung der Ethik als Wissenschaft, während 
Hare die Untersuchung der Sprache der Moral für die einzige Aufgabe 
der Ethik hält und deshalb glaubt, von dort direkt zur Lösung konkre­
ter inhaltlicher moralischer Fragen übergehen zu können.

Damit Ethik als Wissenschaft möglich ist, müssen nach Nelson 
zwei Bedingungen erfüllt sein: Alle Moralurteile müssen sich auf 
Prinzipien zurückführen lassen und diese Prinzipien müssen Erkennt­
nisse und als solche begründbar sein. (IV, xi) Da die ethischen Prinzi­
pien jedoch nicht evident sind, sondern bei konkreten moralischen 
Entscheidungen nur nicht-bewußt angewandt'werden, ihre (abstrakte) 
Formulierung aber umstritten ist, müssen sie erst durch eine geeignete 
Methode - die regressive Methode der Abstraktion - aufgewiesen 
werden. Sie umfaßt zwei Komponenten. Die erste ist die von Nelson
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so genannte Erörterung der Begriffe (IV, 14), deren Ergebnis die 
Prinzipien der formalen Pflichtenlehre sind. In dieser Komponente 
besteht also die eben geschilderte methodische Gemeinsamkeit zwi­
schen Nelson und Hare. Nun bilden aber die damit gewonnenen 
Prinzipien der formalen Pflichtenlehre nur eine (axiomatische) Defi­
nition des Begriffs der Pflicht, sagen aber nichts über den Inhalt, das 
Kriterium der Pflicht. Folglich bedarf es noch eines zweiten Schritts, 
in dem die ethischen Prinzipien aufgewiesen werden, die den Inhalt 
der Pflicht bestimmen. Auch diese zweite Komponente der regressi­
ven Methode der Abstraktion ist nach Nelson eine logische Untersu­
chung. Ihr Gegenstand sind aber nicht mehr die ethischen Begriffe, 
sondern bestimmte Moralurteile, nämlich in konkreten Fällen tatsäch­
lich geäußerte Moralurteile, über deren Richtigkeit allgemein Einig­
keit herrscht. Moralische Überzeugungen, die in der Erörterung der 
Begriffe ausgeschlossen waren, spielen jetzt also eine wesentliche 
Rolle. Ausgehend von diesen Moralurteilen sollen, durch Abstraktion 
von den zufälligen Gegebenheiten der beurteilten Einzelfälle, die in 
den Moralurteilen implizit vorausgesetzten ethischen Prinzipien auf­
gewiesen werden.’ Das Ergebnis dieser zweiten Komponente sind die 
Sätze der materialen Pflichtenlehre im System der philosophischen 
Ethik (V, 104-93), darunter insbesondere das Abwägungsgesetz:

Handle nie so, daß du nicht auch in deine Handlungsweise einwilli­
gen könntest, wenn die Interessen der von ihr Betroffenen auch deine 
eigenen wären (IV, 133; V, 143).

Erstaunlich ist, daß Nelson zum Aufweis dieses Prinzips nur drei 
Schritte benötigt:
1. Beschränkender Charakter des Sittengesetzes:

[Wir finden,] daß die Pflicht uns nie ursprünglich neue, eigene 
positive Zwecke für das Handeln gibt, sondern immer nur beschrän­
kend auftritt, wo wir irgend welche anderweitigen Zwecke verfolgen 
(IV, 127). Der Inhalt des Sittengesetzes kann also nicht darin beste­
hen, daß uns die Realisierung irgend welcher positiver Zwecke auf­
gegeben wäre, sondern nur in einer Regel der Beschränkung unserer 
positiven Zwecke (IV, 129).

2. Beschränkung nur durch die kollidierenden Interessen anderer: 
Wir finden also, daß das gesuchte Kriterium der Pflicht eine Regel 
enthalten muß für die Beschränkung unserer Zwecke durch die Inter­
essen anderer. Und zwar zeigt sich, daß diese Beschränkung nur dann
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eintritt, wenn unsere Interessen mit den Interessen anderer kollidie­
ren. Das Sittengesetz enthält also eine Regel für die Beschränkung 
unserer Interessen durch die kollidierenden Interessen anderer (IV, 
130).

3. Beschränkung nach der Regel der persönlichen Gleichheit:
Wir fordern von handelnden Personen (uns selbst und anderen), daß 
sie die Interessen der Betroffenen ebenso berücksichtigen wie die 
eigenen und die beiderseitigen Interessen gegeneinander abwägen, 
unabhängig davon, wessen Interessen es sind:

Wir fordern dann von ihm, daß er ebenso wie auf sein Interesse auch 
auf das unsrige Rücksicht nimmt, d. h. daß er die beiderseitigen 
Interessen gegen einander abwägt, ohne sich dadurch beinflussen zu 
lassen, welches das seinige und welches das unsrige ist. Wir fordern, 
mit anderen Worten, daß er unsere Interessen so in Rücksicht zieht, 
wie er es tun würde, wenn sie die seinigen wären. Wenn er sein 
Interesse dem unsrigen vorzuziehen berechtigt sein soll, so muß dafür 
ein anderer Grund vorliegen als der bloße Umstand, daß es sein 
Interesse ist (IV, 131).

Das Abwägungsgesetz faßt diese drei Bedingungen in einem Satz 
zusammen. Meines Erachtens kann aber keine Rede davon sein, daß 
hier die regressive Methode der Abstraktion auf die von Nelson 
beschriebene Art durchgeführt worden ist. Die drei Bedingungen sind 
selbst schon sehr abstrakt und es ist nicht nachvollziehbar, wie Nelson 
sie aus tatsächlich gefällten Moralurteilen über konkrete Fälle ge- 
winnt.^°

Gegen eine solche Methode, die wesentlichen Gebrauch von mora­
lischen Überzeugungen macht, indem sie von tatsächlich gefällten 
Moralurteilen ausgeht, richtet sich Hares ganzer, über seine zahlrei­
chen Schriften verteilter, Zorn. Moralische Überzeugungen sind sei­
ner Ansicht nach abhängig von der jeweiligen Kultur, in der man lebt 
sowie der Erziehung, die man genossen hat und haben deshalb keiner­
lei begründende Kraft. Ihre Einbeziehung bei der Begründung ethi­
scher Prinzipien führe unweigerlich in einen ethischen Relativis­
mus.” Nelson stimmt Hare darin zu, daß die moralischen Überzeu­
gungen, von denen die regressive Methode ihren Ausgangspunkt 
nimmt, die aufgewiesenen Prinzipien nicht begründen können (IV, 42, 
335f.) und ergänzt deshalb den Aufweis der Prinzipien durch eine 
Begründung (Deduktion) derselben, die »unabhängig von der voraus-
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gesetzten Geltung der zergliederten ethischen Urteile« (IV, 336) ist. 
Da eine solche Begründung nach Hares Ansicht nicht zirkelfrei mög­
lich ist, dürfen moralische Überzeugungen an keiner Stelle der Theo­
rie eine Rolle spielen. Wie gelingt dann Hare der Übergang von der 
formalen Untersuchung der Sprache der Moral zu einer Methode, 
inhaltliche moralische Fragen zu beantworten?

Hare beginnt mit der Frage, ob und wie über moralische Probleme 
rational argumentiert werden kann. Gemäß seines sprachanalytischen 
Ansatzes besteht für ihn die Methode, dies herauszufinden, darin, die 
Bedeutung der moralischen Wörter, in denen jene Probleme formu­
liert werden, zu untersuchen, um zu sehen, welche logischen Eigen­
schaften sie besitzen. Kennt man ihre logischen Eigenschaften, kann 
man entscheiden, ob die Äußerungen von Sprechern konsistent sind, 
was aus ihnen folgt sowie, allgemein, was gute moralische Argumente 
sind.Diese Untersuchung der Sprache der Moral stützt sich nur auf 
(moralisch neutrale) logisch-philosophische Methoden und sprachli­
che Intuitionen. Letztere sind autoritativ zur Bestimmung der Bedeu­
tung der moralischen Wörter (und spielen damit eine wichtige metho­
dische Rolle im Gegensatz zu moralischen Intuitionen, die nicht 
autoritativ für die Richtigkeit von Moralurteilen sind). Da bei der 
Diskussion moralischer Probleme alle Beteiligten die moralischen 
Wörter in der gleichen Bedeutung verwenden, müssen auch alle im 
Einklang mit den logischen Eigenschaften dieser Wörter argumentie­
ren. Diese logischen Eigenschaften sind nach Hare die Universalisier- 
barkeit und die Präskriptivität von Moralurteilen (weshalb er seine 
Theorie auch »universellen Präskriptivismus« nennt).

Die Universalisierbarkeit von Moralurteilen besagt folgendes:
Moralurteile, die über eine Situation etc. gefällt werden, müssen 
(sonst droht logische Inkonsistenz) über jede Situation gefällt wer­
den, die dieser in ihren universellen nicht-moralischen Eigenschaften 
exakt ähnlich ist (Hare 1995, 302).

Dies hat zur Folge, daß man sich durch das Äußern eines singulären 
Moralurteils auf ein moralisches Prinzip festlegt. Ein moralisches 
Prinzip ist ein universelles Moralurteil, in dem (i) nur universelle 
Prädikate vorkommen, d. h. Prädikate, die ohne Bezugnahme auf 
bestimmte Individuen definiert werden können und (ii) keine Indivi­
duenkonstanten vorkommen, sondern nur Individuenvariablen, die



68

Die Präskriptivität bezieht sich auf den handlungsleitenden Charakter 
von Moralurteilen:

Die Präskriptivität von Moralurteilen läßt sich formal als die Eigen­
schaft erklären, mindestens einen Imperativ als logische Folge zu 
haben [...]. [...] Wir sagen etwas Präskriptives dann und nur dann, 
wenn für einen AktÄ, eine Situation S und eine Person P gilt: Wenn 
P dem, was wir sagen, zwar zustimmen, in S aber A trotzdem nicht 
tun würde, so muß seine Zustimmung aus logischen Gründen unauf­
richtig sein [...] {MD, d63f./e21).

Wer das Moralurteil »Ich soll A tun« akzeptiert, muß auch den Impe­
rativ »Laß mich A tun« akzeptieren und (in der entsprechenden Situa­
tion) A tatsächlich tuh.

Aus der Universalisierbarkeit und Präskriptivität folgt nach Hare, 
daß ich, um zu entscheiden, was ich in einer bestimmten Situation tun 
soll, ein Moralurteil finden muß, dessen Universalisierung ich akzep­
tiere.’’^ Das heißt, ich muß ein Moralurteil finden, das ich auch 
akzeptiere, wenn ich in der Lage der von meiner Handlung betroffenen 
Personen wäre. Angenommen, ich will gegenüber der Person Q die 
Handlung h ausführen und frage mich, ob ich das tun soll. Aufgrund 
der Universalisierbarkeit hat das Urteil »Ich soll h tun« zur Folge, daß 
auch Q mir gegenüber h tun soll, wenn unsere Rollen vertauscht 
wären. Aufgrund der Präskriptivität impliziert dies den Imperativ 
»Laß Q mir gegenüber h tun«. Um zu entscheiden, ob ich diesen 
Imperativ akzeptiere, muß ich mich in die Lage der von meiner 
Handlung betroffenen Person Q versetzen und mich fragen, ob ich 
wollen kann, daß, wenn ich in deren Lage wäre, Q mir gegenüber h

durch einen Allquantor gebunden sind. (Hare 1992, 1258f.) Hieraus 
ergeben sich zwei, für die moralische Argumentation wichtige Kon­
sequenzen:
1. Eine Handlung, die ich für richtig halte, wenn ich sie ausführe, 

muß ich auch für richtig halten, wenn eine beliebige andere Person 
in der gleichen Situation sie ausführen würde.

2. Eine Handlung, die ich für richtig halte, wenn ich sie ausführe, 
muß ich auch für richtig halten, wenn ich die von der Handlung 
betroffene Person wäre. Die moralische Beurteilung einer Hand­
lung ist unabhängig davon, ob ich die handelnde oder die von der 
Handlung betroffene Person bin.
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tut. Hierfür muß ich die Interessen der Person Q zusammen mit 
meinen eigenen Interessen in meiner Person vereinigen und abwägen, 
welche ich, allein aufgrund ihrer Stärke, präferiere. Sind die Interes­
sen von Q stärker als meine eigenen, kann ich den Imperativ nicht 
akzeptieren. Da ich mit dem Äußern des Moralurteils »Ich soll h tun« 
daran gebunden bin, den Imperativ »Laß Q mir gegenüber h tun« zu 
akzeptieren, folgt, daß ich dieses Moralurteil aufgeben muß, falls ich 
den Imperativ nicht akzeptiere.

Auf diese Weise zwingen uns nach Hare die logischen Eigenschaf­
ten der moralischen Wörter eine Methode der moralischen Argumen­
tation auf, die hinreicht, alle moralischen Probleme, bei denen es um 
Interessenkonflikte geht, zu lösen. In MD hat Hare diese Methode 
noch durch folgende zwei Thesen ergänzt, die er beide für begriffliche 
Wahrheiten hält:

Die Präskriptivität von »Ich«:
‘Ich’ ist zum Teil ein präskriptives Wort. Es ist Teil unseres Begriffs 
der Identität einer Person, daß dann, wenn ich mir eine Person als 
identisch mit mir selbst vorstelle, ich mich mit ihren (zukünftigen 
oder hypothetischen) Präferenzen identifizieren muß {MD, d23).
Wenn ich eine Person ‘ich’ nenne, so bringe ich damit zum Ausdruck, 
daß mir die Erfüllung der Präferenzen dieser Person um ein beträcht­
liches wichtiger ist als die Erfüllung der Präferenzen derer, die ich 
nicht so nenne {MD, dl56/e98).

Mit diesen beiden zusätzlichen Prämissen wird die geschilderte Me­
thode der moralischen Argumentation dahingehend verstärkt, daß 
jetzt alle Personen, die diese Überlegung bei der Diskussion eines 
bestimmten moralischen Problems (korrekt) durchführen, zu dem 
gleichen Ergebnis kommen,'"^ wobei dieses Ergebnis genau dem ent­
spricht, zu dem ein Handlungsutilitarist kommen würde.

Das (später von Gibbard so genannte) Conditional Reflection Princi- 
ple (Prinzip der bedingten Reflexion):*^

Ich kann »nur dann das Ausmaß und die Beschaffenheit des Leidens 
und, allgemeiner, auch der Motivationen und Präferenzen anderer 
kennen [...], wenn ich die gleichen Motivationen habe in Hinsicht 
darauf, was mit mir geschehen sollte, wenn ich mitsamt ihren Moti­
vationen und Präferenzen in ihrer Lage wäre« {MD, dl58/e99).
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Hare erhebt also den Anspruch, aus einer Untersuchung der Sprache 
der Moral, ohne Verwendung ethischer Prämissen, eine Methode der 
moralischen Argumentation abgeleitet zu haben, die dem Hand­
lungsutilitarismus äquivalent ist. Der methodische Unterschied zum 
gewöhnlichen Handlungsutilitarismus und zu Nelsons Theorie besteht 
darin, daß es in Hares Theorie kein (oberstes) Moralprinzip gibt. Es 
gibt also insbesondere kein Prinzip, das Nelsons Sittengesetz bzw. 
Abwägungsgesetz entspräche, sondern stattdessen nur eine Methode 
des moralischen Argumentierens:

It is important to understand that no such ‘principle of utility’ is 
needed in a utilitarian theory, and that there is none in my own. [...] 
In its place I have a method of moral reasoning, determined by the 
logic of the moral concepts. This method leads, indeed, to the same 
moral conclusions as a traditional utilitarian would seek to reach by 
the application of his principle of utility. But the conclusions are 
reached, not by linear inference from a first principle, but by the kind 
of coherentist reasoning outlined above, [...] The ‘principle of utility’ 
is therefore superfluous (Hare 1996, 197; vgl. 1997c, 141).

Da Hare ohne ein Moralprinzip auskommt, entällt für ihn auch die 
Aufgabe, der Nelsons gesamte Kritik der praktischen Vernunft gewid­
met ist: ein Moralprinzip aufzuweisen und es anschließend zu begrün­
den. Es sollte nun deutlich geworden sein, wie groß die methodischen 
Unterschiede zwischen Nelson und Hare sind und daß sie sich nur 
hinisichtlich eines einzigen methodischen Elements einig sind; der 
Notwendigkeit der Erörterung der Begriffe (deren Ergebnis bei Nel­
son die analytischen Prinzipien der formalen Pflichtenlehre und bei 
Hare die Universalisierbarkeit und Präskriptiviät von Moralurteilen 
sind). Besonders deutlich ist die Differenz zwischen beiden Philoso­
phen in Nelsons System der philosophischen Ethik erkennbar. Nach­
dem er die analytischen Prinzipien der formalen Pflichtenlehre for­
muliert hat, nimmt Nelson im synthetischen Teil der formalen Pflich­
tenlehre die Behauptung hinzu: »Es gibt ein Sittengesetz« (V, 85). 
Bereits diese Behauptung lehnt Hare ab. Seine Theorie beschränkt 
sich auf die Herausarbeitung der sich aus der Sprache der Moral 
ergebenden Regeln der moralischen Argumentation. Er behauptet nur, 
wenn Personen die Sprache der Moral verwenden, dann müssen sie 
sie im Einklang mit den von ihm aufgezeigten logischen Eigenschaf­
ten verwenden und gemäß der daraus folgenden Methode argumentie-
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Universalisierbarkeit und Präskriptivität sind nach Hare (FV, d32/el7) 
»für den Nachweis hinreichend, daß man auch moralische Fragen 
rational diskutieren kann, d. h. daß auch in der Moral zwingende 
Begründungen möglich sind«. Ohne zusätzliche Prämissen einzufüh­
ren, bringt Hare in FV ziemlich unvermittelt folgendes Argument:

Werturteile unterscheiden sich nämlich durch ihre Universalisierbar­
keit vom Wollen und vom Wünschen [...]. [...] Wenn ich unter diesen 
oder jenen Umständen am liebsten A tun will, dann muß ich deshalb 
nicht auch schon von jedem anderen, der sich in gleichen oder 
relevant ähnlichen Situationen befindet, wollen, daß es bei ihm eben­
so sei. Wenn ich aber glaube, daß ich unter diesen und jenen Umstän­
den A tun sollte, dann bin ich auf die Ansicht festgelegt, daß auch 
jeder andere in einer ähnlichen Lage das gleiche tun sollte. Das heißt: 
Es ist weit schwieriger und komplizierter, sich darin zu entscheiden, 
was man tun sollte, als darin, was man eigentlich will. [...] Wenn ich 
mich entscheiden soll, was ich denn nun eigentlich will, dann brauche 
ich nur meine Wünsche zu berücksichtigen; wenn ich mich aber in 
der Frage, was ich tun sollte, zu entscheiden habe, dann muß ich 
schon mehr in Betracht ziehen; ich muß mir dabei die Frage stellen: 
‘Von welcher Maxime (um Kants Ausdruck zu verwenden) kann ich 
wollen, daß sie in einem derartigen Fall universell angewandt wird - 
ob ich in der Situation nun meine jetzige Rolle spiele oder nicht?’ 
(FV, d88f./e71f.).

ren. Er behauptet aber nicht, wie Nelson, daß irgend jemand irgend 
etwas tun soll.’^

Indem Hare versucht aus der Sprache der Moral den Utilitarismus 
abzuleiten, begeht er aus Nelsons Sicht den Fehler,

der in dem Versuche liegt, allein auf Grund des Begrijfs der Pflicht 
ein Kriterium der Pflicht festzustellen, in dem Versuche also, ohne 
den Standpunkt der formalistischen Ethik zu verlassen, dennoch zu 
einem Inhalt der Pflicht zu gelangen. Ein solcher Versuch ist darauf 
angewiesen, mit rein logischen Mitteln aus dem bloßen Begriff der 
Pflicht ein Kriterium zu erschließen. Dieser Mißgriff liegt in der Tat 
nahe genug und ist daher auch häufig begangen worden (IV, 118).

Ich werde im folgenden zeigen, daß Hare in seiner Ableitung tatsäch­
lich diesen Mißgriff begeht.'^
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Es gilt aufgrund der Universalisierbarkeit:
Wenn ich urteile »Ich soll h tun«, muß ich auch die Universalisierung 
dieses Urteils akzeptieren.

und aufgrund der Präskriptivität;
Wenn ich urteile »Ich soll h tun«, muß ich auch den Imperativ »Laß 
mich h tun« akzeptieren.

und aus beiden zusammen:
Wenn ich urteile »Ich soll h tun«, muß ich auch die Universalisierung 
des Imperativs »Laß mich h tun« akzeptieren.

Daraus folgt insbesondere (angewandt auf einen Zwei-Personen-
Fall):

Wenn ich urteile »Ich soll h (gegenüber der Person Q) tun«, muß ich

auf
(Uh) Um zu entscheiden, was ich tun soll, muß ich mich fragen, von 

welcher Maxime ich wollen kann, daß sie in einem derartigen 
Fall universell angewandt wird, egal ob ich in der Situation 
meine jetzige Rolle spiele oder nicht.

Damit der Schluß nicht von vornherein ungültig ist, muß man (Un), 
das explizit nur die Universalisierbarkeit formuliert, so lesen, daß in 
ihm (durch das Wort »soll«) auch die Präskriptivität enthalten ist. Das 
durch Universalisierung eines singluären Moralurteils oder Impera­
tivs gewonnene universelle Moralurteil bzw. den so gewonnenen 
universellen Imperativ, bezeichne ich im folgenden als »die Univer­
salisierung des (singulären) Moralurteils oder Imperativs«.

Dieses Argument, das nach meiner Textkenntnis in Hares Schriften 
hier zum ersten Mal auftaucht, hat er seitdem immer wieder in ähnli­
cher Form wiederholt.*^ Es ist das entscheidende Argument seiner 
Theorie der moralischen Argumentation. Da es, wie ich zeigen werde, 
nicht schlüssig ist, entbehrt Seine bis heute vertretene Theorie der 
moralischen Argumentation ihrer Grundlage. Damit ist insbesondere 
seine Ableitung des Utilitarismus aus den logischen Eigenschaften der 
Sprache der Moral nicht haltbar.

Das Argument in der zitierten Textstelle besteht in dem Schluß von 
(Un) Wenn ich glaube, daß ich unter diesen Umständen die Handlung 

h tun soll, dann bin ich auf die Ansicht festgelegt, daß auch jede 
andere Person in einer ähnlichen Situation'® h tun soll.
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auch den Imperativ akzeptieren »Laß die Person Q mir gegenüber h 
tun«.

Hieraus folgt:
Wenn ich den Imperativ »Laß die Person Q mir gegenüber h tun« 
nicht akzeptiere, kann ich auch nicht urteilen »Ich soll h tun«.

Dagegen folgt nicht:
Wenn ich den Imperativ »Laß die Person Q mir gegenüber h tun« 
akzeptiere, kann ich urteilen »Ich soll h tun«.

bzw.
Wenn ich die Universalisierung des Imperativs »Laß mich h tun« 
akzeptiere, kann ich urteilen »Ich soll h tun«.

Aufgrund dieses logischen Zuammenhangs ist der Schluß von (Un) 
auf (Uh) nicht berechtigt. Um zu entscheiden, ob ich h tun soll, ist es 
keine hinreichende Methode, zu fragen, ob ich den Imperativ »Laß die 
Person Q mir gegenüber h tun« akzeptiere. Wenn ich ihn nicht akzep­
tiere, folgt zwar, daß ich nicht sagen kann, »Ich soll h tun«. Wenn ich 
ihn aber akzeptiere folgt nicht, daß ich sagen kann, »Ich soll h tun«. 
Es folgt nur, daß eine notwendige Bedingung für das Äußern dieses 
Urteils erfüllt ist. (Uh) führt also nur in einem Fall - wenn ich den 
Imperativ nicht akzeptiere - zu einem Ergebnis. Um’ zu entscheiden, 
ob ich h tun soll, kann ich mich also fragen, ob ich den Imperativ »Laß 
die Person Q mir gegenüber h tun« akzeptiere, ich muß dies aber nicht 
tun.Die Logik der Sprache der Moral zwingt uns nur zu dem Schritt: 
Wenn ich die Universalisierung des Imperativs »Laß mich h tun« nicht 
akzeptiere, kann ich nicht urteilen »Ich soll h tun«. Sie zwingt uns 
dagegen nicht zu dem Schritt: Wenn ich die Universalisierung des 
Imperativs »Laß mich h tun« akzeptiere, kann ich urteilen »Ich soll h 
tun«.

Mir scheint, daß in der Litertaur der Schritt von (Un) zu (Uh) Hare 
oft zugestanden wird und die Ableitung des Utilitarismus aus der 
Sprache der Moral durch Kritik seiner Prämissen oder durch Bezweif­
lung ihrer moralischen Neutralität bestritten wird. So ist z. B. Alexy 
(1979, 99f.) der Ansicht, daß es sich bei Hares Forderung des hypo­
thetischen Rollentauschs um eine selbständige moralische Regel han­
delt. Am nächsten kommen meinem Einwand einige Bemerkungen 
Kutscheras (1995, 64, 69, 71), so z. B. »Das ist ein intuitiv plausibles 
Prinzip, allerdings nur dann, wenn man es wirklich nur als notwendi-
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ges, nicht aber als hinreichendes Kriterium für die Akzeptierbarkeit 
von Gebots aus sagen begreift« (64). Hares Behauptung ist aber gerade, 
daß man durch die Sprache der Moral logisch dazu gezwungen wird, 
seine Methode als hinreichendes Kriterium zu verstehen. Man kann 
Hare alle seine Prämissen zugestehen und auch zugestehen, daß sie 
moralisch neutral sind, und dennoch folgt daraus nicht, daß wir ge­
zwungen sind, (wenn wir moralisch urteilen wollen) seine Methode 
der moralischen Argumentation anzuwenden. Seine Methode der mo­
ralischen Argumentation mag vielleicht plausibel sein oder sogar 
plausibler als viele andere Theorien, aber sie folgt jedenfalls nicht aus 
den logischen Eigenschaften der Sprache der Moral. Aber gerade dies 
ist es, was Hare stets behauptet.

Angesichts des Scheiterns von Hares Unternehmen, allein aus den 
logischen Eigenschaften der Sprache der Moral eine Methode der 
moralischen Argumentation abzuleiten, die im Ergebnis Nelsons Ab­
wägungsgesetz vergleichbar ist, bleibt Nelsons Versuch, im Anschluß 
an die Erörterung der Begriffe das Abwägungsgesetz durch Zerglie­
derung unserer tatsächlichen Moralurteile aufzuweisen, weiterhin ak­
tuell. Dies um so mehr, als man seine regressive Methode der Abstrak­
tion leicht in eine der heute vielfach vertretenen ethischen Kohä­
renztheorien einbetten (und von seiner Deduktion abkoppeln) kann. 
So interpretiert, hat Nelson sogar eine größere Nähe zu den meisten 
zeitgenössischen Ethikerinnen und Ethikern als Hare. Die Unterschie­
de zwischen Nelson und Hare liegen nicht darin begründet, daß beide 
innerhalb unterschiedlicher philosophischer Paradigmen schreiben. 
Wie ich zu zeigen versucht habe, kann man das, was typisch ist für 
das sprachanalytische Paradigma, auch in Nelsons Methode der Erör­
terung der Begriffe wiederfinden. Die Differenzen zwischen beiden 
liegen in unterschiedlichen Auffassungen von der Leistungsfähigkeit 
logischer Untersuchungen einerseits und der Zulässigkeit moralischer 
Überzeugungen bei der ethischen Theorienbildung andererseits.
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Hares Begründung ist ziemlich aufwendig und besteht eigentlich aus 
zwei ganz unterschiedlichen Begründungen - wie im folgenden klar 
wird, ohne daß er sich dessen bewußt ist. Eine erste Begründung der 
Universalisierbarkeit findet sich in SM. Allerdings spricht Hare hier 
noch nicht von der Universalisierbarkeit von Moralurteilen, sondern 
von der Supervenienz moralischer Eigenschaften. Für ihn ist es ein

Nelson und Hare sind sich darin einig, daß Moralurteile universali- 
sierbar sein müssen. Nelson nennt diese Bedingung das »Prinzip der 
sittlichen Allgemeingültigkeit«; ’̂

Ein Individuum kann in sittlicher Hinsicht, d. h. in Hinsicht auf seine 
Pflicht, niemals numerisch ausgezeichnet sein, sondern immer nur 
qualitativ auf Grund eines Merkmals, um dessentwillen wir ihm die 
fragliche Pflicht zusprechen. Die gleiche Auszeichnung gilt also für 
jedes andere Individuum, dem das gleiche Merkmal zukommt. Für 
alle qualitativ gleich charakterisierten Individuen gilt die gleiche 
Auszeichnung. Dies ist das Prinzip der sittlichen Allgemeingültigkeit 
(V, 53).

Hare versteht die Universalisierbarkeit als eine logische These die 
aus der Bedeutung der moralischen Wörter - er untersucht vor allem 
die Wörter »ought« und »good« - folgt. Ähnlich behauptet Nelson, 
daß sie in dem Begriff der Pflicht enthalten ist:

Im Begriff der Pflicht liegt nämlich der Begriff der Allgemeingültig­
keit: Pflicht ist ein praktisches Gesetz, und jedes Gesetz ist eine 
allgemeingültige Regel. Ist aber das Sittengesetz eine allgemeingül­
tige Regel, so folgt, daß, wenn für irgend jemand etwas Bestimmtes 
Pflicht ist, dasselbe für jeden anderen (in gleicher Lage) Pflicht ist, 
sowie auch, daß, wenn für irgendjemand etwas Bestimmtes recht ist, 
dasselbe für jeden anderen (in gleicher Lage) recht ist. Dieser Satz, 
daß, was für A Pflicht und recht ist, auch für B Pflicht und recht sein 
muß, liegt in der Tat analytisch im Begriff der Pflicht eingeschlossen: 
er umschreibt nur die Allgemeingültigkeit, die im Begriff der Pflicht 
enthalten ist (IV, 118).

Ich möchte nun Hares und Nelsons Begründungen der Universalisier­
barkeit rekonstruieren und miteinander vergleichen. Ich beginne mit 
Hare.
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charakteristisches Merkmal von Wertwörtern (wie z. B. »gut«), daß 
sie superveniente Eigenschaften bezeichnen. Wir nennen z. B. einen 
Gegenstand »rot« nur wegen seiner Röte; wir nennen dagegen eine 
Handlung »gut« aufgrund bestimmter anderer Eigenschaften der 
Handlung, z. B. weil durch sie ein Versprechen eingehalten oder ein 
Leben gerettet wird. Aus Hares Beispielen und Erläuterungen ergibt 
sich, daß, wenn eine Eigenschaft F supervenient ist, es bestimmte 
F-machende Eigenschaften gibt, aufgrund deren etwas die Eigen­
schaft F besitzt. Mit diesem Merkmal verbindet er folgende Beson­
derheit von Wertwörtern bzw. -eigenschaften: Es ist logisch unmög­
lich, daß sich zwei ansonsten gleiche Dinge nur dadurch unterschei­
den, daß eines gut ist und das andere nicht, d. h. wenn zwei Dinge sich 
in ihren deskriptiven Eigenschaften gleichen, gleichen sie sich auch 
in ihren Werteigenschaften:

Nehmen wir entweder an, daß [das Bild] B eine Nachbildung von C 
ist, oder daß C eine Nachbildung von B ist, daß wir aber nicht wissen, 
welches von beiden der Fall ist; doch wir wissen, daß beide vom 
selben Künstler ungefähr zur selben Zeit gemalt wurden. Eines kön­
nen wir nun nicht sagen, wir können nicht sagen »B ist in jeder 
Hinsicht genau wie C, außer daß B ein gutes Bild ist und C nicht.« 
Das würde folgenden Kommentar hervorrufen: »Aber wie kann das 
eine gut und das andere nicht gut sein, wenn sie sich genau gleichen? 
Es muß einen weiteren Unterschied zwischen ihnen geben, der das 
eine gut und das andere nicht gut macht.« [...] Manchmal können wir 
nicht genau sagen, was es ist, das das eine gut und das andere nicht 
gut macht; aber es muß da etwas sein (SM, dl lOf./eSl).
Angenommen wir sagen: »Der Heilige Franz war ein guter Mensch«. 
Es ist logisch unmöglich, das zu sagen und gleichzeitig zu behaupten, 
daß es einen anderen Menschen - in genau denselben Umständen wie 
der Heilige Franz - gegeben haben könnte, der sich auch genau so 
wie der Heilige Franz verhielt, der sich jedoch von diesem in der 
einen Hinsicht unterschied, daß er kein guter Mensch war (SM, 
dl82/el45).

Der Grund für die Supervenienz liegt nach Hare in der Funktion von 
Wertwörtern, Standards aufzustellen und zu lehren. Wann immer man 
etwas als gut bezeichnet, fällt man eine Prinzipienentscheidung bzw. 
setzt oder hält man sich an einen Standard (SM, dl62-72/e 127-36). 
Würde man zwei Dinge mit den gleichen deskriptiven Eigenschaften
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unterschiedlich bewerten, würde man zwei inkonsistente Standards 
setzen bzw. würde der mit der zweiten Wertung gesetzte Standard den 
mit der ersten Wertung gesetzten wieder aufheben. In diesem Fall 
könnten Wertwörter keinerlei handlungsleitende Funktion überneh­
men, da sie zwei sich widersprechende Handlungen empfehlen wür­
den:

Da es der Zweck des Wortes ‘gut’ und anderer Wertwörter ist, zum 
Lehren von Maßstäben gebraucht zu werden, entspricht ihre Logik 
diesem Zweck. Deshalb sind wir endlich in der Lage, das Merkmal 
des Wortes ‘gut’ zu erklären, auf das ich zu Beginn dieser Untersu­
chung hingewiesen habe. Ich kann das Wort ‘gut’ nicht auf ein Bild 
anwenden, wenn ich mich weigere, es auf ein anderes Bild anzuwen­
den, das, wie ich zugebe, dem ersten in jeder Hinsicht genau ähnelt, 
weil ich sonst den Zweck, für den das Wort bestimmt ist, vereiteln 
würde. Ich würde einen Gegenstand empfehlen und so vorgeben, 
meinen Hörern einen bestimmten Maßstab beizubringen, während 
ich mich im selben Atemzug weigerte einen ähnlichen Gegenstand 
zu empfehlen, und so die eben erteilte Lektion zunichte machte. 
Indem ich zwei unvereinbare Maßstäbe mitzuteilen suchte, würde ich 
überhaupt keinen Maßstab mitteilen. Die Wirkung einer solchen 
Äußerung ist der eines Widerspruches ähnlich; denn in einem Wider­
spruch sage ich zwei unvereinbare Dinge, und das Ergebnis ist, daß 
der Hörer nicht weiß, was ich zu sagen versuche {SM, d 169f./e 134). 

Um den Zusammenhang zwischen Supervenienz und Universalisier- 
barkeit herstellen zu können, muß ich zunächst den Begriff der Super­
venienz genauer definieren.

Supervenienz stellt folgende Beziehung zwischen zwei Familien 
von Eigenschaften her;

(S) Ä-Eigenschaften supervenieren auf ß-Eigenschaften genau 
dann,
wenn zwei beliebige Gegenstände, die die gleichen ß-Eigen- 
schaften haben, auch die gleichen A-Eigenschaften haben, d. h. 
wenn zwei beliebige Gegenstände, die sich in ihren A-Eigen- 
schaften unterscheiden, sich auch in ihren ß-Eigenschaften 
unterscheiden.

Zum Beispiel supervenieren die moralischen Eigenschaften von 
Handlungen (Personen, etc.) auf deren nichtmoralischen (d. h. des­
kriptiven) Eigenschaften genau dann, wenn zwei beliebige Handlun-
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gen mit den gleichen nichtmoralischen Eigenschaften auch die glei­
chen moralischen Eigenschaften haben bzw. wenn zwei Handlungen, 
die sich in moralischer Hinsicht unterscheiden, sich auch in nichtmo­
ralischer Hinsicht unterscheiden. Diese intuitive Idee der Superveni- 
enz kann auf verschiedene Weise präzisiert werden. Eine davon, die 
hier relevante, ist die sogenannte starke Supervenienz (SS)?^

(SS) A-Eigenschaften supervenieren stark auf ß-Eigenschaften ge­
nau dann, wenn notwendig gilt: wenn ein Gegenstand eine 
Eigenschaft F in A hat, dann gibt es mindestens eine Eigen­
schaft G in ß, so daß dieser Gegenstand G besitzt und notwen­
digerweise alles, was G hat auch F hat.
N Vx VF (Fx -4 3G (Gx a N Vy (Gy Fy)))^'*

Ich gehe im folgenden davon aus, daß Hare in SM die Supervenienz 
moralischer Eigenschaften gemäß (SS) begründet hat und schildere 
nun seine Begründung der Universalisierbarkeit in FV.

In FV spielt der Begriff der Supervenienz keine Rolle mehr. Hare 
begründet dort die Universalisierbarkeit ohne Rückgriff auf die Su­
pervenienz moralischer Eigenschaften und leitet sie aus den beiden 
Prämissen ab, daß (1) alle singulären deskriptiven Urteile universali- 
sierbar sind und (2) Moralurteile eine deskriptive Bedeutungskompo­
nente besitzen.25 Z. B. ist das singuläre deskriptive Urteil

(i) »a ist rot«
universalisierbar in dem Sinn, daß aus ihm das Urteil folgt:

(ii) »Alle Dinge, die a in relevanter Hinsicht ähnlich sind, sind 
ebenfalls rot«.

Der Ausdruck »die a in relevanter Hinsicht ähnlich sind« kann nach 
Hare ersetzt werden durch einen Ausdruck, der die relevanten Hin- 
sichten, in der etwas a ähnlich ist, beschreibt, so daß weiter folgt:

(iii) »Es gibt eine Eigenschaft, von der gilt: sie kommt a zu, und alle 
Dinge, die diese Eigenschaft besitzen, sind rot.«

Die Universalisierbarkeitsthese besagt also, daß (iii) aus (i) folgt bzw. 
daß jeder, der (i) akzeptiert auch (iii) akzeptieren muß. Formal ausge­
drückt lautet sie:

(U) Vx VF (Fx ^3G (Gx a Vy (Gy Fy)))
Da auch Moralurteile eine deskriptive Bedeutungskomponente besit­
zen, schließt Hare, daß Moralurteile in demselben Sinn universalisier­
bar sind wie deskriptive Urteile, d. h. daß (U) auch für Moralurteile
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Deskriptive Universalisierbarkeit:
(Ud) Wenn a F ist, so ist auch alles F, was a darin gleicht, daß es F 

ist.
Vx VF (Fx 3F (Fx 'Vy (Fy -> Fy)))

gilt. Hare glaubt, hiermit die Universalisierbarkeit von Moralurteilen 
bewiesen zu haben.^’ Dies ist richtig. Allerdings nur, weil (U) eine 
Tautologie der Prädikatenlogik 2. Stufe und somit eine Trivialität ist. 
Insbesondere ist (U) nicht das, was Hare beweisen wollte und was er 
in SM bereits begründet hat. Aus (U) folgt nämlich nicht die Superve- 
nienz moralischer Eigenschaften, da aus ihm nicht folgt, daß F und G 
zwei verschiedene Eigenschaften sind, d. h. (U) ist vereinbar mit 
folgenden beiden Universalisierbarkeitsprinzipien:

28Konsequentielle Universalisierbarkeit:
(Uk) Wenn a F ist, so ist auch alles F, was diejenigen von F verschie­

denen Eigenschaften besitzt, aufgrund deren a F ist.
Vx VF (Fx 3G (G F a Gx a Vy (Gy Fy)))

(Uk) entspricht der oben gegebenen Definition (SS) der Supervenienz. 
(Die Bedingung G^F, die in der Definition der Supervenienz voraus­
gesetzt wird, wurde hier in die Formulierung selbst mit aufgenommen. 
(Uk) ist entweder äquivalent zu (SS) oder folgt daraus, je nachdem ob 
man zwei oder einen bzw. keinen Notwendigkeitsoperator hinzufügt.) 
Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen:
1. Wenn die Begründung der Supervenienz in SM als gelungen 

betrachtet wird, ist damit auch die konsequentielle Universalisier­
barkeit (Uk) begründet.

2. Die Begründung von (U) in FV ist überflüssig, da (U) schwächer 
ist als das bereits in SM begründete (Uk) und Hare für seine 
Methode der moralischen Argumentation (Uk) benötigt: Wer nur 
(Ud) akzeptiert und die Supervenienz moralischer Eigenschaften 
leugnet, kann nicht dazu gezwungen werden, Handlungen mit 
gleichen nichtmoralischen Eigenschaften auch die gleiche mora­
lische Eigenschaft zuzuschreiben. Auf der Möglichkeit dieses 
argumentativen Zwanges basiert aber Hares Theorie der morali­
schen Argumentation. Hare ist sich nicht darüber im Klaren, daß 
er in seinen beiden Büchern zwei verschiedene Prinzipien begrün­
det hat und das im ersten Buch begründete Prinzip stärker ist als
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das im zweiten Buch begründete. Vielmehr interpretiert er im 
weiteren Verlauf von FV (U) im Sinn von (Uk), obwohl (Uk) in 
diesem Buch nicht begründet worden ist.

Nach Hare (1984, 68, 74) ist die Supervenienz nur eine Komponente 
der Universalisierbarkeit.2  ̂Die andere Komponente verbietet in dem 
universellen Moralurteil, an das man durch das Äußern eines singulä­
ren Moralurteils gebunden ist, das Vorkommen von Individuenkon­
stanten und Prädikaten, die nur durch Bezug auf bestimmte Individuen 
definiert werden können. Ich bezeichne diese zweite Komponente im 
folgenden kurz als den »Ausschluß von Eigennamen«. Nach Hares 
eigenen Worten folgt der Ausschluß von Eigennamen nicht aus der 
Supervenienz.Wie ich jedoch soeben gezeigt habe, ist die von Hare 
begründete Universalisierbarkeitsthese äquivalent zur Supervenienz 
(oder eine Folgerung daraus). Der Ausschluß von Eigennamen folgt 
also nicht aus der von Hare begründeten Universalisierbarkeitsthese! 
Eine Bestätigung dieses Ergebnisses sehe ich darin, daß Hare in MD 
(dl75/el 15) behauptet, die Universalisierbarkeitsthese durch philoso­
phisch-logische Argumente bewiesen zu haben und dabei auf folgende 
Abschnitte verweist; MD: 1.2, 1.6, 4.7; FV: 2.2ff.; SM: 8.2, 10.3f. In 
keinem dieser Abschnitte ist jedoch von einem Ausschluß von Eigen­
namen die Rede. In LM taucht der Ausschluß von Eigennamen zum 
ersten Mal in Abschnitt 11.5 (d218-23/el75-79), in FV nur in Ab­
schnitt 11.7 (d242/e219) auf. In diesen Abschnitten wird der Aus­
schluß von Eigennamen jedoch nicht begründet, sondern vielmehr der 
Eindruck erweckt, als sei er schon begründet - nämlich durch die 
Begründung der Universalisierbarkeit. Das gleiche gilt für Hares 
spätere Schriften, so daß ich zu der Konklusion komme, daß Hare den 
Ausschluß von Eigennamen nirgends begründet hat und somit insbe­
sondere nicht begründet hat, daß er aus der Sprache der Moral und aus 
der von ihm bewiesenen Universalisierbarkeitsthese folgt. Er ist des­
halb auch nicht berechtigt zu behaupten, daß die Universalisierbar­
keitsthese, so wie er sie versteht, nämlich inklusive dem Ausschluß 
von Eigennamen, aus der Sprache der Moral folgt.

Dieses Ergebnis ist auch insofern bedeutsam, als Hare behauptet, 
die Universalisierbarkeit sei eine notwendige Bedingung für das Vor­
liegen eines Moralurteils und Moralurteile sogar durch die drei Be­
dingungen Universalisierbarkeit, Präskriptiviät und overridingness 
(unterordnende Kraft) definiert.’' Dagegen ist eingewandt worden.
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daß es auch Gruppen- oder Stammesmoralen gibt, deren »Moralurtei­
le« die Bedingung des Ausschlusses von Eigennamen verletzen, da sie 
sich wesentlich auf die eigene Gruppe beziehen (indem sie Mitglieder 
anders behandeln als Nichtmitglieder). Es sei aber unplausibel, des­
halb diese Urteile nicht als Moralurteile zu bezeichnen.Wenn jedoch 
der Ausschluß von Eigennamen nicht aus der Sprache der Moral folgt, 
kann man diesem Einwand entgehen und auch die Urteile einer Gru- 
pen- oder Stammesmoral als Moralurteile bezeichnen.

Ich komme zu Nelsons Begründung der Universalisierbarkeit (bzw. 
des Prinzips der sittlichen Allgemeingültigkeit). Das wesentliche Ar­
gument findet sich in IV, 119f. und kann in folgenden Schritten 
rekonstruiert werden:
1. Angenommen, ich schreibe der Person P die Pflicht zu, die Hand­

lung hl auszuführen und der Person Q die Pflicht, die Handlung 
h2 auszuführen.

2. Ich muß irgendeinen Grund dafür haben, gerade P die Pflicht hi 
und Q die Pflicht h2 zuzuschreiben (und nicht vielmehr umgekehrt 
oder beiden die gleiche Pflicht).

3. Der Umstand, daß die Personen numerisch verschieden sind, 
könnte allenfalls einen Grund dafür liefern, den beiden unter­
schiedliche Pflichten zuzuschreiben, d. h. P eine andere Pflicht als 
Q zuzuschreiben, könnte aber aber keinen Grund dafür liefern, zu 
bestimmen, welcher Person ich welche Pflicht zuschreibe. Dies 
zeigt, daß der numerische Unterschied der Personen nicht hinrei­
chend ist für die Zuordnung bestimmter Pflichten an bestimmte 
Personen.

4. Also muß es irgendeinen qualitativen Unterschied zwischen den 
Personen geben, der der Grund dafür ist, einer bestimmten Person 
eine bestimmte Pflicht zuzuordnen.

5. Dieser qualitative Unterschied kann nur in einem Unterschied in 
der äußeren oder inneren Situation der Personen liegen.

6. Dieser qualitative Unterschied ist allein hinreichend für die Zu­
schreibung unterschiedlicher Pflichten. Nur wenn qualitative Un­
terschiede vorliegen, können unterschiedliche Pflichten zuge­
schrieben werden. Daraus folgt: wenn keine qualitativen, sondern 
nur numerische Unterschiede vorliegen, können keine unter­
schiedlichen Pflichten zugeschrieben werden.

1. Also gilt: Wenn für irgendeine Person etwas Bestimmtes Pflicht
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ist, ist dasselbe auch für jede andere Person in gleicher Situation 
Pflicht.

Ich kenne keine bessere Begründung der Universalisierbarkeit als 
diejenige Nelsons. Verglichen mit Hares Begründung hat sie den 
Vorteil, daß sie unabhängig von sprachlichen Intuitionen ist. Hares 
sprachliche Intuitionen, denen zufolge die korrekte Verwendung des 
Wortes »sollen« die Universalisierbarkeit impliziert, sind (m. E. zu 
Unrecht) angezweifelt worden unter Berufung auf ein nicht-universa- 
lisierbares »persönliches Sollen«. Nelson würde Hare zwar darin 
zustimmen, daß in der Bedeutung von »sollen« die Universalisierbar­
keit enthalten ist, aber seine Begründung hängt nicht davon ab. Er 
braucht sich deshalb nicht auf einen Streit um sprachliche Intuitionen 
über die richtige Verwendung von »sollen« einzulassen. Nelsons Ar­
gument zeigt, daß die Universalisierbarkeit eine notwendige Bedin­
gung für die Begründbarkeit von Moralurteilen ist bzw., daß ohne 
Universalisierbarkeit die Zuschreibung von Pflichten (und Rechten) 
vollkommen willkürlich wäre und nicht rational gerechtfertigt werden 
könnte. Der Zusammenhang zwischen Begründbarkeit und Universa­
lisierbarkeit wird auch von Hare stets betont, er ergibt sich aber aus 
Nelsons Argument direkter und weniger kontrovers als bei Hare.

Ich möchte zum Abschluß noch darauf hinweisen, daß Nelson auch 
die von Hare stets betonte Unterscheidung zwischen »universell« vs. 
»singulär« einerseits und »allgemein« vs. »spezifisch« andererseits^^ 
vorwegnimmt. Obwohl nach Hare jedes (singuläre) Moralurteil in 
dem oben erläuterten Sinn universalisierbar sein muß, schließt dies 
nicht aus, daß das (durch Universalisierung gewonnene) universelle 
Moralurteil in höchstem Grade spezifisch und vielleicht nur in einem 
einzigen Fall anwendbar ist. Diese Vereinbarkeit zwischen der Allge­
meinheit von Pflichten ihrer Form nach und ihrer situationsabhängi­
gen inhaltlichen Spezifizierung^'* formuliert Nelson in seinem Prinzip 
der sittlichen Differenzierung:^^

Es besagt, daß die Gesetzlichkeit, die im Begriff der Pflicht liegt, 
einen Spielraum läßt für verschiedene, mit der Verschiedenheit der 
Umstände wechselnde Pflichten und für die Häufigkeit, mit der diese 
Pflichten auftreten (V, 53f.).

Mit diesem Prinzip tritt Nelson der Ansicht entgegen, aus dem Prinzip 
der sittlichen Allgemeingültigkeit folge eine »Gleichförmigkeit des
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Ein philosophischer Fortschritt gegenüber Nelson ist m. E. in Hares 
Theorie nicht erkennbar. An der Ethik Nelsons Interessierte können 
aber einen Nutzen aus Hares Ethik ziehen, indem sie die zahlreich 
vorhandene Sekundärliteratur zu dessen Methode der Interessenabwä­
gung (die man unabhängig von ihrer vermeintlichen Ableitung aus der 
Sprache der Moral beurteilen kann) auf Nelsons Abwägungsgesetz 
beziehen.

sittlichen Handelns« (IV, 123) dergestalt, daß alle Personen die glei­
chen Pflichten haben. Die Allgemeingültigkeit verlangt, daß eine 
Pflicht immer auf eine qualitativ ausgezeichnete Klasse von Personen 
zutrifft, was dadurch zum Ausdruck kommt, daß jede Pflicht in Form 
eines hypothetischen Satzes formuliert werden kann; Für jede Person 
gilt, wenn sie bestimmte Eigenschaften hat und sich in einer bestimm­
ten Situation befindet, dann hat sie eine bestimmte Pflicht. Die im 
Antezedens formulierte qualitative Auszeichnung kann jedoch so spe­
zifisch sein, daß tatsächlich nur eine Person unter sie fällt:

Es mag zwar paradox erscheinen, ist aber dennoch richtig, daß ein 
Gesetz allgemein gilt, auch wenn es nur einen einzigen Fall geben 
sollte, auf den es anwendbar ist; denn die Allgemeingültigkeit des 
Gesetzes wird durch die Frage gar nicht berührt, ob und wie oft die 
für die Geltung seines Nachsatzes erforderliche Bedingung eintritt 
(IV, 121).
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6
7

Ross schreibt: »Hare himself also points out the affinity of his principle 
[of universalizability] to the Kantian categorical imperative [...]. It is 
obvious, however, to anyone acquainted with the philosophy of Leonard 
Nelson, that Hare’s Ideals bear a most striking resemblance not so much 
to Kant himself as to the Nelsonian Kant-interpretation, a resemblance so 
much the more interesting as it must be assumed that Hare is not acquain­
ted with his German twin-brother« (Ross 1964, 125).
Franke (1991, 49 mit Fußnote 211). (Um Mißverständnissen vorzubeu­
gen: das Zitat ist von Franke, nicht von Hare.)
Hare (1989b, 1; 1993a, 221; 1997a, dllf./el47). - Zur Zitierweise: Für 
Hares Bücher verwende ich folgende Abkürzungen: SM: Die Sprache der 
Moral, FV: Freiheit und Vernunft, MD: Moralisches Denken. Römische 
Ziffern verweisen auf den jeweiligen Band der Gesammelten Schriften 
Nelsons. Bei englischsprachigen Schriften, von denen eine deutsche Über­
setzung vorliegt, verweist ein den Seitenangaben vorangestelltes »d« auf 
die deutsche, ein »e« auf die englische Ausgabe.
«Ich habe auch einige seiner [sc. Kants] englischsprachigen Anhängerund 
angeblichen Schüler gelesen, wenngleich zugegebenermaßen außer Leo­
nard Nelson keinen deutschen Interpreten« (Hare 1997a, Hf.).
Vgl. Hare (SM, dl3/eiii; FV, dll6/e97; MD, d42/e4; 1989, 175; 1997b, 
4; 1997c, 43f., 45).
Vgl. Hare (1989, 175-77).
Wenn ich mich nicht explizit auf Hares enge Definition beziehe, verwende 
ich das Wort »Ethik« in der sonst üblichen Bedeutung.
Nelson verwendet die Begriffe »Pflicht« und »Sittengesetz« oft aus­
tauschbar.
Vgl. Schroth (1994, 117-28). Ein der Nelsonschen Methode ganz ähnli­
ches Verfahren zur Auffindung ethischer Prinzipien hat Rawls (1951) 
vorgeschlagen.

10 Man kann diese drei Bedingungen auch in: Hares Ansicht wiederfinden, 
daß wir alle die Freiheit haben »zu präferieren, was wir präferieren« (MD, 
d300/e226) und nur in jenen Fällen, in denen die Interessen anderer 
betroffen sind (MD, dl02, 302/e54, 228; 1997c, 127), unsere Freiheit 
durch die gleiche Berücksichtigung der Interessen aller Betroffenen ein­
schränken müssen (falls wir moralisch handeln wollen). Vgl. Alexy (1979, 
103f.).

11 Vgl. Hare (1986, 104-6; 1991, d36f./e454; 1993b, 5; 1997c, 89).
12 Vgl. Hare (MD, d39-42/el-4; 1997b, If., 4, 6; 1997c, 43f.).
13 Argumentationen der folgenden Art finden sich z. B. in Hare (FV, d88f., 

108-114, 242/e71f., 89-95, 219; MD, dl68-71/el08-l 1; 1986, 107-9; 
1989a, 179f., 186f.; 1993b, 13; 1997b, 25f.).
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14 Gibbard (1988, 58). - Vgl. Hare {MD, Kap. 5, dl89, 296/el27f., 222).
15 Vgl. Hare {MD, d45, 93f.,301/e6, 46, 227; 1993b, 13; 1995, 303).
16 Vgl. Hare (1995, 294), wo er auf einen diesbezüglichen Einwand Kut- 

scheras (1995, 69) antwortet.
17 Die folgende Kritik an Hare kann hier nicht in allen Einzelheiten darge­

stellt werden und wird in einer anderen Arbeit detailliert begründet. 
Gleiches gilt für die später folgende Kritik an Hares Begründung der 
Universalisierbarkeit.

18 Vgl. die Angaben in Anmerkung 13.
19 In neueren Schriften spricht Hare nicht mehr von ähnlichen Situationen, 

sondern von in allen universellen Eigenschaften gleichen Situationen. 
Diese Modifikation ist aber für das folgende Argument nicht relevant.

20 Um zu entscheiden, ob ich h tun soll, kann ich auch prüfen, ob bestimmte 
Moralprinzipien, die ich vertrete, gebieten h zu tun. Falls diese Prinzipien 
h gebieten und ich sie für richtig halte, werde ich auch die Universalisie- 
rung des entsprechenden Imperativs akzeptieren, selbst wenn dies nicht 
in meinem Interesse liegt. Ich kann einen Imperativ akzeptieren, weil ich 
ihn wollen kann oder weil ich ihn für richtig halte. Hare läßt in seiner 
Methode der moralischen Argumentation »akzeptieren« nur im Sinn von 
»wollen können« zu und schließt die andere Bedeutung aus. In diesem 
Ausschluß besteht aber der Fehlschluß, weil daraus, daß Universalisier­
barkeit und Präskriptivität notwendige Bedingungen für das aufrichtige 
Äußern von Moralurteilen sind, nicht folgt, daß sie auch ein hinreichen­
des Entscheidungskriterium sind. Hare schreibt: »Kritisches Denken 
besteht darin, daß unter gewissen Beschränkungen eine Entscheidung 
getroffen wird - nämlich unter solchen, die uns durch die logischen 
Eigenschaften der moralischen Begriffe sowie durch die nicht-morali­
schen Fakten auferlegt sind - und durch sonst nichts« {MD, e40/d87, 
Hervorhebung von mir). Dieses »durch sonst nichts« folgt nicht selbst 
aus der Sprache der Moral: Wir müssen eine moralische Entscheidung 
zwar unter den von den logischen Eigenschaften der moralischen Wörter 
auferlegten Beschränkungen treffen, aber daß wir nur diese logischen 
Eigenschaften berücksichtigen dürfen und sonst nichts, bedarf einer 
eigenen Begründung und folgt nicht aus der Sprache der Moral.

21 Vgl. dazu IV, 118-21, 124, 173, 179; V, 52f., 366, 368; VIII, 47-49. Zum 
analogen »Prinzip der rechtlichen Allgemeingültigkeit« vgl. VI, 54-56, 
91, 109f., 188f., 194.

z. B. Hare {FV, d45/e30; MD, d50,58/elO, 16; 1997b, 22-24; 1997c, 
123).

23 Obwohl Hare (1984, 69; 1995, 286) selbst behauptet, nur die schwache 
Supervenienz zu vertreten (bei welcher der zweite Notwendigkeitsope­
rator fehlt), interpretiere ich ihn im Sinne der starken Supervenienz, da 
Horgan (1993, 567-69) gezeigt hat, daß Hares natürlichsprachliche For-
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Es handelt sich hier um einen logisch korrekten Schluß, der jedoch 
nur dann eine wahre Schlußfolgerung enthielte, wenn die beiden 
Prämissen wahr wären. Die Wahrheit beider Prämissen kann jedoch 
bezweifelt werden. Weder konnte bisher ein stichhaltiges Argument 
für die Wahrheit der ersten Prämisse vorgebracht werden, daß alle 
Wesen, die Interessen haben, notwendigerweise auch moralische 
Rechte haben, noch ist die Wahrheit der zweiten Prämisse erwiesen, 
daß Tieren das Haben von Interessen zugeschrieben werden kann. 
Daher ist durch diesen Schluß noch kein entscheidender Durchbruch 
für die Begründung einer Tierethik erzielt worden.

Die Aufnahme von Nelsons Tierethik innerhalb der analytischen

Ihr Stellenwert in der moralphilosophischen 
Diskussion der Gegenwart

»In seinem Buch System of Ethics hat Leonard Nelson als einer der 
ersten, wenn nicht sogar als der erste, die Ansicht vertreten, daß alle 
und nur Wesen, die Interessen haben. Rechte haben können, eine 
Ansicht, die seitdem immer mehr Anhänger fand. [...] Nelson ist sich 
sicher, daß Tiere ebenso wie Menschen, so wie er sich ausdrückt, 
‘Träger von Interessen’ sind, und er folgert dementsprechend, daß 
Tiere Rechte besitzen. Rechte, die unseren Respekt verdienen und 
rechtfertigen. Für Nelson heißt das: weil Tiere Interessen haben, 
können sie das logische Subjekt von Rechten sein, und seine Behaup­
tung, daß Tiere wirklich Interessen haben, bildet deshalb die zweite 
Prämisse in dem Argument für die moralischen Rechte der Tiere: 
Alle und nur solche Wesen, die Interessen haben (oder haben kön­
nen), haben moralische Rechte; Tiere haben ebenso wie Menschen 
Interessen (oder können Interessen haben); deshalb haben Tiere mo­
ralische Rechte (oder können moralische Rechte haben)« (Frey 1997, 
77).
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Philosophie der Gegenwart wirft ein Licht darauf, wie Nelsons mo­
ralphilosophisches Werk in der Philosophie der Gegenwart rezipiert 
wird. Wie Raymod G. Frey begnügt man sich mit einem kurzen 
Hinweis auf einen wichtigen Gedanken Nelsons, ohne ihn selbst 
ausführlich zu diskutieren. Vielmehr schließt man die Erörterung 
anderer ausgearbeiteter Theorien an, denen ein höherer Grad an Kom­
plexität und logischer Konsistenz beigemessen wird. Das gilt sogar 
für Nelsons Ansatz einer Tierethik, der die ethische Diskussion seiner 
Zeit wesentlich bereicherte. Denn die analytischen Tierethiken unse­
rer Tage sind wesentlich auf die Analyse derjenigen grundlegenden 
Annahmen zur Begründung tierethischer Normen konzentriert, die 
Nelson seinen Schlußfolgerungen zugrunde legte, die er aber nur 
unzureichend begründete.

Gibt es neben diesen spezifischen Gründen auch prinzipielle Grün­
de für die relativ geringe Beachtung von Nelsons Werk in der Philo­
sophie der Gegenwart?

Viele Philosophen, besonders die Apologeten der analytischen Phi­
losophie, schätzen an Nelson zum einen die Klarheit und Scharfsin­
nigkeit seiner Argumentation, zum anderen sein avantgardistisches 
Aufgreifen von praxisrelevanten Themen, die in der akademisch ori­
entierten Philosophie seiner Zeit ausgespart wurden. Beides aber 
sichert einem Philosophen noch keine breite Anerkennung. Dazu 
bedürfte es zumindest zweierlei, eines eigenständigen, umfassenden 
systematischen Entwurfs und eines Anschließens an das höchste Ni­
veau der jeweils aktuellen philosophischen Argumentation. Diese 
Bedingungen konnte Nelson nur zum Teil erfüllen. Wo er es konnte, 
haben die gesellschaftspolitischen Umstände und der Zeitgeist eine 
nachhaltig wirksame Aufnahme seiner Gedanken verhindert.

Diese Einschätzung versuche ich im folgenden zu belegen. Ich lege 
zunächst die äußeren Ursachen für den geringen Einfluß von Nelsons 
Werk auf die Philosophie seiner Zeit und Nachzeit dar. Dadurch will 
ich jenen Bereich eingrenzen, der die inneren Gründe für die beschei­
dene Rezeption seines Werkes enthält. Diese Gründe, die es dem 
Vernunftethiker Nelson schwer machten, gegen den irrationalen Zeit­
geist zu bestehen, treten in der Analyse seiner Beerbung und Weiter­
entwicklung der Kantischen bzw. Friesschen Vernunftethik zutage. 
Indem Nelsons Ethik an dem Anspruch gemessen wird, den eine 
Vernunftethik notwendig impliziert, offenbaren sich die Grenzen aber
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auch die Errungenschaften und entwicklungsfähigen Potentiale seiner 
Konzeption.

Die äußeren Einflüsse auf die Rezeptionsgeschichte 
von Nelsons Werk

Ungeachtet ihrer geringen Wertschätzung durch seine Fachkollegen 
zweifelte Leonard Nelson selbst nicht an der Bedeutsamkeit seiner 
Philosophie. Diese verstand er als eine eindringliche Auslegung und 
stringente Weiterführung der Lehre von Jakob Friedrich Fries, der 
seinerseits Kants Transzendentalphilosophie psychologisch umge­
deutet hatte. Schon Fries ist nach Nelsons Ansicht nicht die Aufmerk­
samkeit gezollt worden, die ihm gebührte. Nelson sieht sich diesbe­
züglich in einer Schicksalsgemeinschaft mit Fries. Man wird daher 
annehmen dürfen, daß er die Gründe, die er in der Schlußbemerkung 
seiner Rede zur Eröffnung des »Akademischen Freibunds« in Göttin­
gen (1908) für die Nichtbeachtung der Friesschen Lehre anführt, auch 
für die Nichtbeachtung seiner eigenen Lehre geltend machen würde.

»Wie geht es dann aber zu, wird man fragen, daß die philosophischen 
Lehren, von denen ich berichtet habe, sich in der Geschichte der 
Wissenschaft nicht haben durchsetzen können und daß sie so bald 
wieder verschollen sind? Diese Tatsache hat vor allem zwei Gründe. 
Es liegt in der Natur der Sache, daß neue und bahnbrechende Gedan­
ken, zumal wenn sie der abstraktesten aller Wissenschaften angehö­
ren, nur langsam und zunächst nur bei wenigen Verständnis finden. 
Hierfür ist aber ein Jahrhundert noch keine lange Zeit. [...]
Der andere ist politischer Natur. Durch seine freimütigen politischen 
Bestrebungen zog sich der Urheber dieser Lehre die Feindschaft der 
damals in Deutschland regierenden Kreise zu und wurde - wozu seine 
Teilnahme an dem Wartburgfeste der deutschen Burschenschaft den 
unmittelbaren Anlaß gab - in einen Prozeß verwickelt, der für ihn den 
Verlust seiner Lehrtätigkeit zur Folge hatte. [...] Die Friessche Schule 
wurde als staatsgefährlich bekämpft und aus den Universitäten ver­
drängt. Das ist der politische Grund des ungünstigen Schicksals 
dieser Philosophie« (Nelson 1975, 25f.).

Zur Bewertung des ersten Grundes wird man mit Recht einwenden 
können, daß sich andere bahnbrechende Lehren, etwa Hegels Rechts-
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Philosophie* oder der Utilitarismus^, wesentlich schneller durchge­
setzt haben. Das Argument einer langen Inkubationszeit bahnbrechen­
der Gedanken ist, was die Philosophie betrifft, relativ schwach. Es ist 
im speziellen Fall der Friesschen Lehre um so schwächer, als sie trotz 
der außergewöhnlichen Anstrengungen ihres enthusiastischen Anhän­
gers Nelson nicht Fuß fassen konnte.

Der zweite Grund erscheint wesentlich einleuchtender. Der Aus­
schluß aus dem institutionellen Geschehen aufgrund politischer Akti­
vitäten hat sich nachteilig für die Verbreitung der Friesschen Philoso­
phie ausgewirkt. Nelson, dessen politisches Engagement jenes von 
Fries noch übertraf, wurde selber wohl nicht vom universitären Lehr­
betrieb ausgeschlossen, hatte innerhalb der Institution Universität 
jedoch keinen leichten Stand - in einer Institution, in der größtenteils 
im traditionellen Sinne Wissenschaft betrieben wurde, im Sinne der 
reinen Theorie, die ganz auf ihren Forschungsgegenstand fixiert ist. 
Hier galt ein kritisches Lehren und Forschen, das sich in den Dienst 
eines gesellschaftspolitischen Engagements stellte, als suspekt (vgl. 
Horkheimer 1937).

Negativ für Nelsons berufliche Karriere wirkte sich überdies seine 
Orientierung am Vorbild der Mathematik aus. Die analytische Prägung 
seines Philosophierens stand konträr zur damaligen zunehmend gei­
steswissenschaftlich - hermeneutisch und philosophiegeschichtlich - 
dominierten Philosophie.

Mit Entschiedenheit verfocht Nelson gegen den divinatorischen 
Duktus und den ästhetizistischen Stil, der in der Philosophie um sich 
gegriffen hatte, die Methode des streng rationalen Argumentierens.

»Zur Forderung des Selbstdenkens tritt die andere der Bestimmtheit 
des Denkens. Chaotisches Sinnen und Grübeln ist kein Philosophie­
ren. Dieses erfordert scharf umgrenzte Begriffe. Denn um nicht nur 
überhaupt zu denken, sondern durch Denken, und also durch Begrif­
fe, zu erkennen, muß man die Begriffe voneinander unterscheiden. 
Das Vermögen hierzu heißt Scharfsinn. Und ohne diesen wird man 
nicht zum Philosophen. Wo die Begriffe durcheinander fließen, da 
mag der Flug der Phantasie freie Bahn finden und dem Gemüt 
Erbauung gewähren. Das Philosophieren aber ist ein nüchternes 
Geschäft, das den Geist in die Zucht geordneten Denkens nimmt. Und 
wie es nicht das Ziel der Philosophie sein darf, die Bedürfnisse des 
Herzens zu stillen und durch den Reichtum der Einfälle oder die
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Anmut der Formen mit den Schöpfungen der Dichtkunst zu wettei­
fern, so darf sie auch von Seiten einer mystischen Frömmigkeit und 
einer schwärmenden Einbildungskraft keine Übergriffe in ihr eigenes 
Gebiet dulden, in dem einzig trockenes Denken am Platz ist« (Nelson 
1975, 151f.).

Allerdings schmeichelt sich Nelson zu Unrecht damit, daß es den 
Fachkollegen »meist an der zum Verständnis unerläßlichen Denkschu­
lung« fehle, um seine Werke angemessen zu verstehen (vgl. Franke 
1994, 20ff.). An Kompliziertheitsgrad übertreffen z. B. Husserls Lo­
gische Untersuchungen Nelsons Werke um eine beträchtliches Maß - 
und waren dennoch erfolgreich. Während Nelson heute in der analy­
tischen Philosophie nur sporadisch erwähnt wird, genießt Husserl 
immer noch große Aufmerksamkeit.^

Weitere äußere Umstände können angeführt werden, um den Be­
deutungsschwund der Nelsonschen Ethik in der gegenwärtigen Philo­
sophie zu erklären: sein zuweilen herablassendes Polemisieren gegen­
über anderen philosophischen Ansätzen, seine Kompromißlosigkeit, 
sein offenbar schwieriger Charakter usw. Zudem hat ihm sein früher 
Tod die Gelegenheit genommen, seine Gedanken, zu deren Abfassung 
der politisch und pädagogisch Engagierte immer weniger Zeit fand, 
systematisch auszuarbeiten. Man sollte bedenken, daß auch Kant 
heute nicht diese Berühmtheit erlangt hätte, wäre er in Nelsons Alter 
von 45 Jahren gestorben. Die Verbannung kritischen Gedankenguts im 
Nationalsozialismus hat ebenfalls ihre Spuren hinterlassen, wobei 
hinzukommt, daß Nelsons demokratieskeptische Haltung die Aufnah­
me seines Werkes in der Nachkriegszeit negativ beeinflußte.

Sind also lediglich zufällige institutionelle Entwicklungen und 
individuelle Dispositionen dafür verantwortlich zu machen, daß Nel­
sons Ethik heute keine bedeutende Rolle mehr spielt?

Dagegen spricht, daß es durchaus Schülerinnen und Schüler Nel­
sons gegeben hat, die sein Werk zu verbreiten versuchten, in Deutsch­
land insbesondere Grete Henry-Hermann und Gustav Heckmann. 
Außerdem hat sich nach Kriegsende eine nicht unbedeutende und 
tatkräftige Akademie seiner Sache angenommen, gegenwärtig etwa in 
Form einer Schriftenreihe. Diese Bemühungen sind nicht ganz ohne 
Erfolg, aber doch ohne durchschlagenden Erfolg geblieben. Dieses 
Phänomen bedarf daher weiterer Erklärungen, die über die Aufzäh­
lung zeitgeschichtlich bedingter äußerer Einflüsse hinausgehen.
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Sechs innere Gründe für das Rezeptionsdefizit von 
Nelsons Werk in der gegenwärtigen Philosophie

Es ist zu vermuten, daß auch inhaltliche Gründe für den vermeintli­
chen Niedergang der Nelsonianischen Ethik ausschlaggebend sind. Es 
muß wohl solche inhaltlichen Gründe geben. Darauf deutet zum 
Beispiel hin, daß auch Philosophen in jenem Kreis, der die vernunft­
ethische Orientierung mit Nelson teilt, offenbar nur wenig mit dessen 
konkreter Philosophie und Ethik am Hut haben. Wie sollten sie auch, 
ist Nelsons Philosophie doch in wenigstens sechs Hinsichten hinter 
der Entwicklung der Philosophie im 20. Jahrhundert zurückgeblieben.

Nelson hat trotz der Nähe seiner Philosophie zum analytischen 
Denken die Grenzen der Subjekt- bzw. Bewußtseinsphilosophie 
nie überschritten. Daher hat er die, schon bei Schleiermacher, 
Herder und Humboldt vorbereitete, Wende zur Sprache innerhalb 
der Philosophie nicht konsequent mitvollziehen können. Die kom­
munikativ-sprachliche Orientierung, die in den von Nelson be­
gründeten »Sokratischen Gesprächen« faktisch vorliegt, wird in 
seiner Theorie durch die bewußtseinsphilosophische Orientierung 
überlagert.
Diese Orientierung hält ihn auch in der Vorstellung gefangen, daß 
die philosophische Argumentation auf eine unmittelbare Erkennt­
nis hinauslaufen solle. Er übersieht dabei, daß der erkenntnistheo­
retischen Frage nach dem, was wir erkennen können, die bedeu­
tungstheoretische Frage nach dem, was wir überhaupt verstehen 
können, vorzuschalten ist. Tut man dies, so zeigt sich, daß alles 
Verstehen von Begriffen und Urteilen von deren Zeichen- und 
Sprachvermitteltheit sowie ihrer wechselseitigen Kommunizier­
barkeit abhängt. Alle Erkenntnis ist mittelbar, sie ist an die Ver­
ständigung mit anderen gebunden.
Eine deformation professionelle des Logikers liegt vor, wo Nelson 
die philosophische Argumentation am Vorbild der Mathematik 
mißt. Wie andere analytische Philosophen seiner Zeit - etwa die 
logischen Empiristen - überschätzt Nelson die Möglichkeiten 
einer vermeintlich exakten Konstruktsprache. Mit der sprachprag­
matischen und hermeneutischen Wende in der Philosophie - ei­
nerseits von Wittgenstein, andererseits von Heidegger bewirkt - 
entlarvt sich die Vorstellung eindeutiger begrifflicher Bedeutungs-
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Zuschreibungen als szientistische Illusion. Denn jede wissen­
schaftliche Sprache setzt zu ihrer Einführung und Verwendung die 
vorwissenschaftliche, in der geschichtlichen Lebenswelt veran­
kerte, Umgangssprache voraus und bleibt daher hinsichtlich ihrer 
Bedeutungsschärfe von dieser abhängig. Mag auch eine mathema­
tisch exakte Sprache eindeutige terminologische Festlegungen 
erlauben, so erreichen diese doch niemals das Differenzierungs­
niveau, das in der »lebendigen« Umgangssprache angelegt ist. 
Eine exakte Konstruktsprache, wie sie Nelson vorschwebte, ver­
einfacht die komplexe Wirklichkeit, sie verursacht bei den Theo­
rien, die mit ihrer Hilfe formuliert werden, einen Mangel an 
Lebensbedeutsamkeit.’^“

4. Ein Hauptproblem für die günstige Rezeption von Nelsons Philo­
sophie stellte von Anfang an deren Begründungsverfahren der 
psychologischen Deduktion dar. Dieses Verfahren, das Nelson von 
Fries geerbt hat, und das jener aus unvorsichtigen Äußerungen 
Kants, in denen dieser von Vernunft als einem »Vermögen« (an­
statt einer Sinn- und Geltungsinstanz) spricht, übernommen hatte, 
war schon obsolet geworden, bevor es sich in der philosophischen 
Landschaft etablieren konnte. Die Psychologismuskritiken, die 
Gottlob Frege und Edmund Husserl um die Jahrhundertwende 
entfaltet hatten, waren und sind noch so überzeugend, daß ein 
Festhalten am Verfahren der psychologischen Deduktion allein 
mit einer Ignoranz gegenüber den darin geäußerten Argumenten 
zu erklären ist. Hier stellte sich Nelson selbst ins Abseits des 
aktuellen Diskussionsstandes.

5. Ein im Kreis der Nelson-Anhänger und der Gesellschaft für so- 
kratisches Philosophieren noch zu wenig beachteter Umstand ist, 
daß Nelson viel mehr Platoniker als Sokratiker war. Nelson gleicht 
nämlich das sokratisch - dialogisch - zu verstehende Verfahren 
der Maieutik als einer Aufdeckungs- bzw. Hebammenkunst wah­
rer Einsichten an das Verfahren der monologischen Innenschau an. 
Wohl sei es günstiger, eine Untersuchung gemeinsam mit anderen 
Gesprächspartnern durchzuführen, da man dadurch vor Fehlern 
besser gefeit sei, prinzipiell aber könne einer allein der Gültigkeit 
einer vermeintlichen Erkenntnis gewahr werden.
Es leuchtet ein, daß eine solche Ansicht die Tendenz zum Dogma­
tismus aufweist. Sie unterstellt, daß die sorgsame Explikation
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eines dunkel bewußten Prinzipienwissens schon deren Geltung 
verbürgt. Sie verleitet daher dazu, die eigenen gut durchdachten 
Theorien im Grunde keiner weiteren Prüfung für nötig zu erach­
ten. Nelson ist dieser Tendenz vor allem dort erlegen, wo er seinen 
Anhängern rigoristisch anmutende Ver- und Gebote ansann. Es 
mag z. B. richtig sein, daß Menschen Tiere weder töten noch essen 
dürfen, aber das geltungslogische Niveau von Nelsons Argumen­
ten entspricht nicht dem absoluten Grad dieser Forderung.'*

6. Jene platonische Tendenz zu einer dogmatischen Haltung wirkte 
sich in Nelsons demokratietheoretischen Überlegungen aus. Zu­
nächst erkannte er ganz treffend die moralischen Unzulänglich­
keiten einer bloßen Mehrheitsdemokratie, die alle Entscheidun­
gen, auch die Entscheidungen über die grundlegenden Rechtsver­
hältnisse im Staat, dem Mehrheitsvotum der Bevölkerung unter­
stellt.

»Die Forderung uneingeschränkter Freiheit führt auf politi­
schem Gebiet bei konsequenter Durchführung zum Anarchis­
mus. Um vor dieser verzweifelten Konsequenz wenigstens ein 
Stück Recht zu retten, ist man auf den Ausweg verfallen, das 
Recht auf den Willen aller einzelnen selbst zu gründen; Was das 
Volk selbst, unmittelbar oder durch seine gewählten Vertreter, 
beschließt, wird dadurch zum Recht. Die Demokratie als Regie­
rungsform ist gleichbedeutend mit der Durchsetzung des 
Rechts. Eine Volksvertretung kann hiernach gar nicht ungerecht 
handeln; denn ihr Beschluß ist ja gerade der einzige Prüfstein 
alles Rechts. Man braucht das Prinzip dieser Doktrin nur hin­
reichend deutlich auszusprechen, um seinen Widersinn in die 
Augen springen zu lassen« (Nelson 1975, 131).

Es ist zweifellos richtig, daß Mehrheitsentscheidungen nur dann legi­
tim sind, wenn sie den Ansprüchen der moralischen Vernunft entspre­
chen. Wie aber findet man heraus, ob Entscheidungen einer Mehrheit 
vernünftig sind? Für den Platoniker Nelson liegt die Antwort auf der 
Hand: durch Orientierung am Urteil der Sachverständigen.

»Philosophisch können wir so wenig demokratische wie absolutisti­
sche Regierungsformen fordern, sondern nur als allgemeines Ziel die 
Forderung aufstellen, daß die Vernunft regieren solle. Die Vernunft 
kommt aber nicht rein für sich in die Erscheinung, sondern kommt 
nur im Urteil des Gebildeten zum Ausdruck. Philosophisch werden
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wir also nur mit Platon fordern können, daß die Weisen im Volk einen 
möglichst großen Einfluß auf die Leitung der Staatsgeschäfte erhal­
ten sollen« (Nelson 1975, 24).

Wie geht man dieses Problem hingegen als »Sokratiker« an? Meines 
Erachtens müßte man drei Ebenen eines angemessenen Demokratie­
verständnisses unterscheiden. Wenn Mehrheitsentscheidungen nur le­
gitim sind, wenn sie der Vernunft entsprechen, so ist zunächst die 
absolute Geltung derjenigen Menschen- und Grundrechte zu sichern, 
die gewährleistet sein müssen, damit Vernunft Eingang in die Wirk­
lichkeit finden kann. Illegitim sind z. B. alle Mehrheitsentscheidungen 
(oder Entscheidungen von Philosophenkönigen), die Minderheiten 
das Recht auf freie Argumentation nehmen.

Auf einer zweiten Ebene müssen institutionelle Vorkehrungen ge­
troffen werden, damit die Entscheidungen möglichst sachangemessen 
gefällt werden können. Hier darf man nicht - wie Nelson dachte - al­
les dem Urteil der vermeintlichen Entscheidungs- und Argumentati­
onsexperten überlassen. Vielmehr sind die institutionellen Entschei­
dungswege so zu gestalten, daß die Argumente der »kritischen Öffent­
lichkeit« in die Überlegungen einbezogen werden. Eine Demokratie, 
die öffentliche Diskussionen nur als Behinderung von Entscheidungs­
prozessen begreift - eine Auffassung, die sich Politikern in einer Zeit 
beschleunigter Veränderungen auf dem globalisierten Markt nahelegt 
- untergräbt ihr Fundament. Sie höhlt insbesondere das Bewußtsein 
einer Eigenverantwortung der Bürger für die Entwicklung der gesell­
schaftlichen und politischen Verhältnisse aus.

Die Bedingungen einer öffentlichen Diskussion wirken sich auf die 
Ebene der konkreten politischen Entscheidungsfindung aus. Da Dis­
kussionen eigentlich kein Ende haben - man kann z. B. nie sicher sein, 
alle relevanten Argumente berücksichtigt zu haben -, ist mit jeder 
Entscheidung ein Abbruch der Diskussion verbunden. Dieser Abbruch 
darf jedoch nur vorläufig sein. Niemand darf daran gehindert werden, 
die einmal getroffene Entscheidung wieder in Frage zu stellen. Das 
gilt auch für Mehrheitsentscheidungen. Sie sollten daher so beschaf­
fen sein, daß sie keine Verhältnisse herstellen, die auf sehr lange Sicht 
nicht mehr verändert werden können.

Überlegungen dieser Art lassen sich aus der heutigen Warte, nach 
mehr als fünfzig Jahren relativ gelungener Demokratie, leicht anstel­
len. Nelson hingegen stand vor dem Scherbenhaufen des Ersten Welt-
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Das Urteil des Zeitgeistes
Um die Einflüsse des Zeitgeistes richtig bewerten zu können, ist es 
notwendig, zwischen zwei Arten von Gründen zu unterscheiden, die 
für die Zustimmung oder die Ablehnung gegenüber einer theoreti­
schen Position maßgebend sind. Man muß unterscheiden zwischen 
Gründen, die - wie die sechs oben genannten - sachlich berechtigt 
sind, und Gründen, die faktisch wirksam aber eigentlich unberechtigt 
sind.^“

Die nachhaltige faktische Ablehnung von Nelsons Philosophie be­
ruhte wesentlich auf dem gesellschaftlichen common sense, der in den 
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts vorherrschte und der auch 
noch nach 1945 fortlebt. Die »literarische Moderne« sowie die Schrif­
ten von Philosophen wie Nietzsche, Spengler, dem späten Heidegger 
hatten in Deutschland eine irrationale, vernunftfeindliche Stimmung 
erzeugt, die Vernunftethiken im Sinne Kants und Nelsons ins Abseits 
drängte. Die Vernunftfeindschaft des irrationalistischen Zeitgeistes 
erstreckte sich hierbei auf die moralische Vernunft, verband sich aber 
zwanglos mit einer im Prinzip moralneutralen Mittel-Zweck-Rationa­
lität. Denn in einer zentralen Ansicht kommen Mittel-Zweck-Ratio- 
nalisten und Irrationalisten überein; Sie halten es nicht für möglich, 
Zwecke des menschlichen Handelns vernünftig begründen zu können. 
Entweder sei es eine Illusion, die eigenen Zwecke frei wählen zu 
können, oder ihre Wahl beruhe auf einer letztlich unbegründbaren und 
daher irrationalen - z. B. rein gefühlsmäßigen - Entscheidung, so daß

krieges und hatte die brüchige Verfassung der Weimarer Republik vor 
Augen. Zudem sah er sich mit einem vernunftskeptischen Klima in 
Deutschland konfrontiert.

Man wird Nelsons Philosophie nicht gerecht, wenn man vernach­
lässigt, wie sehr sie von dem Widerstand gegen den damaligen fatali­
stischen Zeitgeist geprägt war. Diese Frontstellung hat Nelson nicht 
nur dazu gebracht, seine Ansichten äußerst schroff zu vertreten, sie 
hat auch negative Auswirkungen für die Aufnahme seiner Lehre im 
Kreis der philosophisch interessierten Intellektuellen geführt. Es ist 
daher aufschlußreich, einen kurzen Blick auf den damaligen Zeitgeist 
und seine Stellung zu Nelsons vernunftorientierter Philosophie zu 
werfen.
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es nur noch auf die (zweck-)rationale Wahl der richtigen Mittel zur 
Erreichung der gesetzten Zwecke ankomme. Als charakteristisch für 
letzteres kann die Verantwortungsethik Max Webers gelten. Aber auch 
ein Großteil gegenwärtiger Ethikansätze, insbesondere im Bereich der 
analytischen Ethik, gründen moralische Verpflichtungen auf ein Zu­
sammenspiel von willkürlicher Entscheidung (etwa für ein persönli­
ches Konzept des guten Lebens) und zweckrationalem Kalkulieren.

Nelson begegnete dieser - im übrigen auch heute gängigen wie 
immer schon eingängigen - Reduzierung des Vernunftbegriffs auf 
wertneutrale Mittel-Zweck-Rationalität mit der von Kant und Eries 
übernommenen Unterscheidung von (instrumentellem) Verstand und 
(moralischer) Vernunft.

»Er (Fries, Verf.) trennt den Verstand, der bloß der logischen Kombi­
nation fähig ist, scharf von der Vernunft als der Quelle der allgemei­
nen und notwendigen Wahrheiten. In der menschlichen Vernunft 
liegen die höchsten Wahrheiten auf religiösem, sittlichem und natur­
philosophischem Gebiet an und für sich dunkel und dem einzelnen 
unbewußt. Nur in der Anwendung treten sie hervor, und nur durch 
Nachdenken können sie von ihrer ursprünglichen Dunkelheit befreit 
und zur Klarheit des Bewußtseins erhoben werden. Durch den Nach­
weis, daß der Mensch tatsächlich eine solche Vernunft besitzt, hat 
Fries die philosophischen Wahrheiten gegen alle dialektischen Zwei­
fel sichergestellt« (Nelson 1975, 122).
»Dem gegenüber steht die Auffassung, Wonach der Mensch seinen 
Verstand rücksichtslos gebrauchen darf, wie er will, ohne sich an eine 
Autorität zu binden. Keinem Gebot, das er nicht durch den eigenen 
Verstand rechtfertigen kann, braucht er sich zu unterwerfen. Denn 
das einzige Forum für die Entscheidung über Wahrheit und Recht ist 
der menschliche Verstand. Das Mittel des Verstandes, durch das er 
seine Entscheidungen trifft, ist die Wissenschaft, gegründet auf Er­
fahrung und Logik. Die Konsequenz der Anwendung dieses Maßsta­
bes ist die Nichtigkeit aller heteronomen Ethik und die Aufhebung 
aller höheren Verbindlichkeit überhaupt. Denn aus dem Nachdenken 
allein, aus der logischen Reflexion, kann auf keine Weise irgendeine 
sittliche Verbindlichkeit entspringen. Die Anwendung des Verstandes 
kann uns höchstens lehren, welche Mittel zu bestimmten Zwecken 
tauglich sind, nicht aber, ob diese Zwecke selber für uns verbindlich 
sind oder nicht« (Nelson 1975, 119f.).
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Der reinen Verstandesorientierung setzt Nelson einen Begründungs­
versuch von moralischen Maßstäben entgegen, mit deren Hilfe ver­
nünftig zwischen an sich guten und schlechten Handlungszwecken 
unterschieden werden kann. Nelson verfolgte das Projekt einer Ver­
nunftethik. Dieses Projekt ist nicht kompatibel mit einer utilitaristi­
schen Überformung seines genuin Kantischen Ansatzes. Nelson hat 
keinen Zweifel an seiner Ablehnung des englischen Utilitarismus 
gelassen.

»Oder man denke, was das Praktische betrifft, an das Schlagwort des 
‘allgemeinen Nutzens’. Der allgemeine oder soziale Nutzen soll der 
Leitstern der praktischen Politik sein. ‘Nützlich’ ist ein Ding, wenn 
es ein geeignetes Mittel zur Verwirklichung eines Zwecks ist; es kann 
seinen Wert also immer nur mittelbar von einem anderen entlehnen, 
das den Zweck selbst enthält. Den allgemeinen Nutzen zur höchsten 
praktischen Norm zu erheben, schließt also inneren Widerspruch ein. 
Der englische theoretische Liberalismus des 19. Jahrhunderts nannte 
sich ‘Utilitarismus’ (Nützlichkeitslehre)« (Nelson 1975, 33).

Es ist daher wenig aussichtsreich und führt eher zu einer Verfäl­
schung seines ethischen Ansatzes, wenn man die darin enthaltenen 
Schätze durch deren Einordnung in utilitaristische Konzeptionen der 
Gegenwartsphilosophie heben will. Vielversprechender erscheint mir 
der Versuch, Nelsons Ethik aus der Perspektive von aktuellen moral­
philosophischen Ansätzen zu bewerten, die in der Tradition Kants 
stehen. Einen Aufhebungsversuch dieser Art habe ich schon von 
erkenntniskritischem Standpunkt aus unternommen (s. Gronke 1994). 
In ähnlicher Weise versuche ich im folgenden, die fruchtbaren Ansätze 
von Nelsons Ethik, aber auch ihre Grenzen herauszuarbeiten.'’

Ich lege zunächst die grundlegenden Elemente von Kants Vernunft­
ethik dar und zeige deren Defizite auf. Auf dieser Grundlage rekon­
struiere ich Nelsons eigenen Ansatz und prüfe, ob er einige der von 
Kant geerbten Probleme lösen kann. Letzteres wäre ja eine Grundbe­
dingung für die Relevanz des Nelsonschen Ansatzes heute. Schließ­
lich ist zu zeigen, auf welche Weise die Grenzen von Nelsons moral­
philosophischer Konzeption überschritten und diese so in einen aktu­
ellen vernunftethischen Ansatz ‘aufgehoben’ werden kann.
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Kants vernunftethischer Rigorismus 
Herausforderung für Nelsons Vernunftethik

Vernunftethiken stehen vor der Aufgabe, Maßstäbe und Prinzipien zu 
begründen, die unser Handeln auf intersubjektiv verbindliche Weise 
regulieren bzw. - wie Nelson sagen könnte - Prinzipien aufzudecken, 
die den Grund ihrer Verbindlichkeit in sich selbst enthalten, d. h. nicht 
wiederum durch andere Gründe gestützt werden müssen. In der 
»Grundlegung zur Metaphysik der Sitten« (GMS) hat Kant zunächst 
den Weg eingeschlagen, die Form aufzudecken, die ein Moralprinzip 
haben muß, das intersubjektiv verbindlich sein soll. Nach sokrati- 
schem Vorbild verfahrend, meint er, daß die Form dieses Prinzips mit 
dem übereinstimmen müsse, was wir als gewöhnliche Menschen 
immer schon wissen, wenn wir moralische Urteile fällen. Die Form 
des Moralprinzips muß mit unseren vortheoretischen moralischen 
Intuitionen - unserem begrifflich dunklen Wissen darüber, was in 
konkreten Situationen als Begründung für moralisch richtiges Han­
deln gelten kann - übereinstimmen.

Wohl ist eine solche Bestimmung der Form des Moralprinzips keine 
Begründung seiner Gültigkeit, dennoch dient es der Abgrenzung ge­
genüber anderen untauglichen Begründungsverfahren. Die reflexive 
Aufdeckung unseres intuitiven Wissens bzw. - wie Nelson mit J.F. 
Fries sagt - die Aufklärung unseres »Wahrheitsgefühls«® erweise, daß 
das Moralprinzip die Form eines kategorischen, eines unabhängig von 
jeweils konkreten Zwecksetzungen unbedingt verpflichtenden Impe­
rativs haben müsse.

Kant stützt seine abstrakten philosophischen Erörterungen zu­
nächst durch die Diskussionen idealtypischer Beispielsituationen. Sie 
sollen zeigen, daß der kategorische Imperativ den Kern der Moral 
trifft, und eben nicht - wie etwa im Utilitarismus - »Prinzipien« in 
der Form hypothetischer Imperative^.

Die diskutierten Beispiele (vgl. GMS, 397ff., 402f., 421 ff., 429f.) 
sollen plausibel machen, daß sich aus wohlverstandenen (Eigen-)In- 
teressen und aus Klugheitsüberlegungen (der Form »ich soll etwas tun 
darum, weil ich etwas anderes will«, GMS, 441) keine moralischen 
Verpflichtungen ableiten lassen, sondern bloß Ratschläge bzw. Emp­
fehlungen. So leuchtet uns allen ein, daß für die Rechtmäßigkeit der 
Maxime »Als Kaufmann soll ich meine Kunden ehrlich bedienen« als



102

moralische Begründung nicht zählt: »weil ich sonst in einen schlech­
ten Ruf gerate und langfristig Nachteile, nämlich den Verlust von 
Kundschaft, habe« (vgl. GMS, 397). Das gilt um so mehr, als sich 
gegen eine hypothetische Moralbegründung der Vorwurf des »natura­
listischen Fehlschlusses«, der Ableitung eines Sollens (ich soll dieses 
Handlungsziel verfolgen) aus einem Sein (ich will dieses Handlungs­
ziel verfolgen) erheben läßt, Nelson, wie Fries ein entschiedener 
Verfechter des Arguments des naturalistischen Fehlschlusses, ist da­
her zu Recht der Auffassung, daß Kants Vernunftethik unsere vortheo­
retischen moralischen Intuitionen weit besser einholt als hypotheti­
sche, zweckrationale »Ethiken«. Daher ist Nelson ein entschiedener 
Gegner des Utilitarismus. »In dieser [des Utilitarismus, H.G.] Argu­
mentation ist jeder einzelne Satz falsch. Erstens ist es nicht wahr, daß 
aus dem Umstand, daß etwas erstrebt wird, folgt, daß es erstrebens­
wert ist...« (Nelson 1917, 32).

Freilich sind kantianische Ethikansätze mit wenigstens zwei be­
trächtlichen Hypotheken belastet: Jener der Begründung des Mo­
ralprinzips und jener des Rigorismus. Zur Begleichung dieser Hypo­
theken hat Nelson wichtige, aber wenig beachtete Beiträge geliefert. 
Ich diskutiere hier allein das Problem des Rigorismus. Die Begründ­
barkeit eines Moralprinzips^ ist heute so umstritten, und dieser Streit 
ist so festgefahren, daß hier nur eine längere Abhandlung Klarheit 
schaffen könnte.

Als rigoristisch wird eine Ethik beschrieben, bei der mit der Befol­
gung ihrer Prinzipien eine Mißachtung von Interessen, Bedürfnissen, 
Gefühlen usw. von Betroffenen verbunden ist. Eine solche »Gesin­
nungsethik« ist durch die Nichtberücksichtigung der Folgen des prin­
zipienorientierten Verhaltens gekennzeichnet.

Kant entwickelt in der Grundlegung zur Metaphysik der Sitten vier 
Formeln des Kategorischen Imperativs als des Legitimationskriteri­
ums für die moralische Beurteilung von Handlungen, von denen zwei 
eine grundlegende Bedeutung zukommt,

der Formel des allgemeinen Gesetzes'.
»Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen 
kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde« (GMS, 421) bzw.
»Handle so, daß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als 
Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne« (Kritik der 
praktischen Vernunft, § 7),
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und der Selbstzweck- bzw. Zweck-an-sich-Formel:
»Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person als in 
der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, niemals 
bloß als Mittel brauchst« (GMS, 429).

Die Anwendung dieser Formeln auf konkrete Handlungssituationen 
ist problematisch. Wegen ihrer rigoristischen Konsequenzen hat vor 
allem Kants Begründung des unbedingten Wahrhaftigkeitsgebotes 
bzw. Lügenverbotes in der Schrift »Über ein vermeintes Recht aus 
Menschenliebe zu lügen« (RML) heftige Kontroversen über die An­
wendbarkeit einer Prinzipienethik im Sinne Kants ausgelöst. Kant 
behauptet dort: »Es ist also ein heiliges, unbedingt gebietendes, durch 
keine Konvenienzen einzuschränkendes Vernunftgebot: in allen Erklä­
rungen wahrhaft (ehrlich) zu sein« (RML, 639). Das gelte auch 
gegenüber einem potentiellen Mörder, dem ich - ungeachtet der 
möglichen Folgen - wahrhaftig auf seine Frage antworten müsse, ob 
sich das von ihm verfolgte Opfer in meinem Haus befände.

Hier zeigt sich deutlich das Problem des gesinnungsethischen Ri­
gorismus Kants, der die Gesinnung einer Handlungsweise als Kriteri­
um für moralisch richtiges Handeln ansieht, die Konsequenzen einer 
Handlungsweise hingegen unberücksichtigt läßt: »... das Wesentlich- 
Gute derselben (einer Handlung, H.G.) besteht in der Gesinnung, der 
Erfolg mag sein, welcher er wolle« (GMS, 416).

Kant gibt für sein absolutes Lügenverbot die folgende Begründung: 
Die Maxime, in bestimmten Verhältnissen (z. B. in Geldnotsituatio­
nen) zu lügen, erfüllt nicht die Forderung des kategorischen Impera­
tivs, als allgemeines Gesetz gelten zu können. So sei etwa die Maxime 
»wenn ich in Geldnot zu sein glaube, so will ich Geld borgen, und 
versprechen, es zu bezahlen, ob ich gleich weiß, es werde niemals 
geschehen« (GMS, 422) deshalb unter keinen Umständen erlaubt, 
weil sie nicht als allgemeines Gesetz, nicht als verallgemeinerbar 
bzw. universalisierbar gelten könne.

Eine Norm ist universalisierbar (ist/ür alle vernunftfähigen Wesen 
verbindlich), wenn man als vernünftiges Wesen mit guten Gründen 
zustimmen könnte, daß sie ein allgemeines Gesetz werde. Das strikte 
Verbot, in Geldnotsituationen ein lügenhaftes Versprechen abzugeben, 
um sich aus der Geldnot zu befreien, ergibt sich in der Argumentation 
Kants aufgrund der monologisch durchgeführten Überlegung, daß die 
Norm, lügenhafte Versprechen abzugeben, als allgemeines Gesetz
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nicht vernünftig gewollt werden könne - und zwar deshalb, weil sie 
nicht widerspruchsfrei als allgemeines Gesetz gewollt werden könne.

Die rigoristischen Konsequenzen einer solchen monologisch 
durchgeführten Überlegung treten in dem angeführten Beispiel, in 
dem die Pflicht, einen potentiellen Mörder nicht zu belügen und die 
Pflicht, einem verfolgten Opfer zu helfen, miteinander konkurrieren, 
besonders kraß zutage. Hier versteht Kant die Norm, immer wahrhaf­
tig zu sein, als unnachlaßliche Pflicht, die Norm, anderen zu helfen, 
dagegen als bloß verdienstliche Pflicht. Das hat zur Folge, daß die 
Norm, dem potentiellen Mörder gegenüber wahrhaftig zu sein, prin­
zipiellen Vorrang hat vor der Norm, dem Opfer durch eine Lüge zu 
helfen. Das empfinden wir als rigoristisch und unserem intuitiven 
moralischen Verständnis zuwiderlaufend.

Nach Auffassung Marcus George Singers (Singer 1975, 256ff.) 
unterläuft Kant ein Fehler bei der Bestimmung des Unterscheidungs­
kriteriums zwischen moralischen Normen und nicht moralischen Re­
geln (z. B. moralisch neutralen Klugheitsregeln). Nach Kants Auffas­
sung gelten moralische Normen prinzipiell kategorisch (unter allen 
Bedingungen, daher unbedingt), während alle anderen Verhaltensre­
geln bloß hypothetisch (unter bestimmten Bedingungen, daher be­
dingt) gelten. Kategorisch, als in allen denkbaren Situationen verbind­
lich, kann jedoch - wie Singer herausstellt - nur das oberste Mo- 
rsdprinzip, der kategorische Imperativ, gelten, nicht jedoch die kon­
kreten moralischen Normen, nämlich moralische Imperative im Sinne 
moralischer Regeln der Art »Du sollst nicht töten!«, »Du sollst nicht 
lügen!« usw. Deren Geltung nämlich ist abhängig von den konkreten 
Umständen der jeweiligen Handlungsiiruario«.

Wenn nun die konkreten Umstände der Handlungssituation zu 
berücksichtigen sind, dann darf Kant nicht davon ausgehen, daß 
moralische Normen prinzipiell in allen Handlungssituationen ver­
bindlich sein müssen. Vielmehr sind Maximen so zu formulieren, daß 
sie den Bezug auf die jeweilige Situation mit einbeziehen, etwa in der 
folgenden Weise: »Könnte man es als allgemeines Gesetz wollen, daß 
jeder einen anderen, der einem Unschuldigen Schaden zufügen will, 
belügt, um den Unschuldigen durch diese Lüge vor Schaden zu be­
wahren?«

Hingegen hält Kant die Einschätzung der Situation, in der sich die 
Betroffenen befinden, für die moralische Beurteilung von Handlungs-
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Nelsons Vernunftethik 
Aufhebung des Rigorismus?

Kant hat der modernen Vernunftethik die Aufgabe hinterlassen, seine 
Konzeption auf eine Weise fortzuentwickeln, daß die Einwände einer 
rigoristischen Ausgrenzung von Situationsbedingungen, insbesondere 
von Gefühlen und Bedürfnissen Betroffener, gegenüber der Vernunft­
ethik nicht mehr geltend zu machen sind. Hierzu hat der radikale 
Einzelgänger unter den Neukantianern Leonard Nelson einen bedeu­
tenden Versuch unternommen.

normen für völlig irrelevant. Kant mißversteht hier sein eigenes Mo­
ralprinzip, indem er meint, aus ihm direkt bestimmte konkrete Normen 
ableiten zu können, die ebenso kategorisch - situationsunabhängig - 
gelten wie der kategorische Imperativ.® Der tiefere Grund für Kants 
Rigorismus liegt jedoch im Verfehlen der IntersubjektivitätsA\mens,\- 
on der Vernunft. Kant begreift Vernunft nicht im Plural.

Wie M. G. Singer verdeutlicht, geht Kant im Bereich der reinen 
Vernunft von einem »Bewußtsein überhaupt«, von einem vernünftigen 
Selbst, aus. Hier kann der Gedanke anderer Vernunftsubjekte mit 
anderen Perspektiven nicht gedacht werden. Dazu eröffnet auch die 
Selbstzweckformel der kategorischen Imperativs entgegen dem ersten 
Anschein keine Möglichkeit. Da Kant Vernunft (»die Menschheit«) 
im Singular denkt, versperrt er sich den Weg zu einer Anerkennung 
aller verschiedenen Interessenstandpunkte. Um die unterschiedlichen 
Perspektiven der von einer Handlung betroffenen anderen Subjekte 
einholen zu können, hat Marcus G. Singer eine alternative Fassung 
der Selbstzweckformel vorgeschlagen:

»Niemand sollte einen anderen jemals bloß als Mittel zu seinen 
eigenen Zwecken benutzen, ohne ihn zugleich als eine Person mit 
ihren eigenen Zwecken und Plänen zu behandeln« (Singer, 275).

Kant kam dieses Problem der Berücksichtigung von Interessen und 
Bedürfnissen Betroffener nicht zu Bewußtsein aufgrund seines unre­
flektierten moralischen Solipsismus^^. Weil Kant eine einheitliche 
Vernunft aller Menschen in den verschiedenen empirischen Subjekten 
unterstellt, glaubt er, einer allein könne prinzipiell die Legitimität 
einer Handlungsweise überprüfen.
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Nelson macht die Rollenübernahme, das Sich-hinein-versetzen in 
die Situation der jeweiligen anderen, zur moralischen Pflicht, indem 
er vom rechtmäßig Handelnden fordert, »daß er ebenso wie auf sein 
Interesse auch auf das unsrige Rücksicht nimmt, d. h. daß er die bei­
derseitigen Interessen gegeneinander abwägt, ohne sich dadurch be­
einflussen zu lassen, welches das seinige und welches das unsrige ist« 
(Nelson 1970, 131).Nelson deutet diese Regel minimalistisch.Siesoll 
in erster Linie nicht zu etwas berechtigen, sondern zu etwas verpflich­
ten. Ihre primäre Aufgabe ist nicht, zur Durchsetzung eines bestimm­
ten Interesses anzuleiten, sondern uns dazu zu verpflichten, bei der 
Durchsetzung unserer Interessen die jeweils anderen Interessen in 
angemessener Weise zu berücksichtigen.

»Sind wir aber berechtigt, unser überwiegendes Interesse vorzuzie­
hen, so sind wir doch dazu nicht verpflichtet; vielmehr sind wir nur 
verpflichtet, unser Interesse dem überwiegenden anderer hintanzu­
setzen« (Nelson 1970, 132).

In gewisser Weise Sokrates’ Auffassung der Intentionalität normativer 
Regeln als einer stets abratenden'’ aufnehmend, gibt Nelson seinem 
kategorischen Imperativ daher eine negatorische Fassung:

»Handle nie so, daß du nicht in deine Handlungsweise einwilligen 
könntest, wenn die Interessen der von ihr Betroffenen auch deine 
eigenen wären« (Nelson 1970, 133).

Mit dieser Formulierung eines »Abwägungsgesetzes« (Nelson 1970, 
134) erzielt Nelson einen wesentlichen Fortschritt bei der Bestim­
mung des Moralprinzips. Jedenfalls stimmt es hinsichtlich seiner 
Form in dreifacher Weise besser mit unseren vortheoretischen Intui­
tionen überein als der kategorische Imperativ Kants:

Indem es als ha.nd\\ingseinschränkendes Prinzip formuliert ist, wi­
dersetzt es sich der Kantischen Tendenz zu einer Moralisierung des 
alltäglichen Lebens. Es gibt gewissermaßen jenen Bereich persönli­
cher Lebensgestaltung frei, den wir gewöhnlich nicht unter morali­
schen Gesichtspunkten bewerten, und setzt unseren Handlungen le­
diglich dort Grenzen, wo sie »die gleiche Würde« anderer Personen 
(vgl. Nelson 1970, 132) verletzen.

Indem es das Hineinversetzen in die Situation der von der Handlung 
Betroffenen, also u.a. in ihre Interessen-, Bedürfnis-, und Gefühlslage, 
in einer solch konsequenten Form gebietet, daß der Handelnde auch 
dann noch seiner Handlung zustimmen können müßte, wenn er selbst
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von ihr betroffen würde, differenziert sich bei ihm der Verallgemeine­
rungsgrundsatz Kants zu einem Grundsatz intersubjektiver Gegensei­
tigkeit.

Indem es überhaupt die divergierenden Interessen der jeweils an­
deren ebenso wie des Handelnden selbst einbezieht, entgeht es den 
rigoristischen Konsequenzen, die Kants Ausklammerung von Nei­
gungen und Gefühlen Betroffener hervorrufen. Nelsons kategori­
scher Imperativ setzt die moralische Vernunft als Richterin über em­
pirische Neigungen ein, er sieht sie jedoch nicht im Widerstreit mit­
einander.'^

Gleichwohl wird von der politischen und pädagogischen Praxis 
Nelsons berichtet, sie sei rigoristisch geprägt gewesen. In pädagogi­
scher Hinsicht belegt dies seine sehr strenge Auslegung der von ihm 
selbst aufgestellten Regeln des »Sokratischen Gesprächs« (vgl. Nel­
son 1975, 191ff.). In einem sokratischen Kurs von 1924/25 forderte 
er z. B., daß einige Teilnehmer, »die sich nicht am Gespräch beteiligt 
hatten, (...) in Zukunft fernbleiben« (Franke 1991, 186) sollten. Miß­
fallen unter seinen Zeitgenossen erregte zuweilen auch die Art und 
Weise, in der Nelson sich politisch engagierte. In Holger Frankes Buch 
(Franke 1991) ist nachzulesen, wie Nelson 1917 viele Mitglieder der 
Fries-Gesellschaft durch seinen selbstgerecht vorgetragenen Füh­
rungsanspruch brüskierte. Hans Rademacher erklärte damals mit den 
folgenden bezeichnenden Worten seinen Austritt:

»Sie achten nicht das eigene Werden des Menschen, (...) liefern (...) 
ihn der Macht Ihres Willens aus. Für Sie ist der Mensch gar nichts, 
nur seine Tätigkeit etwas. Woraus dieses erwachsen sein mag, ob aus 
Stolz des Schaffens oder Preisgabe des eigenen Willens, das beachten 
sie nicht. Sie sind ungütig Nelson. Und darum (...) dürfen Sie sich 
nicht zum Führer machen« (zit. n. Franke 1991, 149).

Freilich sind rigoristische Verhaltensweisen noch keine eindeutigen 
Belege für entsprechende Unvollkommenheiten der befolgten mora­
lischen Regel. Es ist durchaus denkbar, daß Nelson - als ein Mensch 
ohne »Liebe und Güte« (Franke 1991, 227) - sein eigenes Moralprin­
zip nicht angemessen in die Praxis umzusetzen verstand. Es spricht 
jedoch einiges dafür, daß Nelsons Verhaltensweise sich durchaus in 
den Rahmen, den die Form des Abwägungsgesetzes vorgibt, einord­
net. Nelson färbt das Moralprinzip lediglich auf eigenwillige Weise 
ein. Die rigoristische Restproblematik der nelsonianischen Moraikon-
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zeption erklärt sich daraus, daß es die Intersubjektivitätsdimension 
des moralischen Handelns unterbestimmt läßt.

Wohl gebietet Nelsons Imperativ, sich in die Interessenlage der 
anderen hineinzuversetzen und die Legitimität jeweiliger Handlungs­
weisen von der beiderseitigen Zustimmungswürdigkeit abhängig zu 
machen, doch bleibt er in einer wesentlichen Hinsicht an die subjek­
tive Perspektive des Handelnden gebunden. Er intendiert nämlich ein 
monologisches Gedankenexperiment. Der Handelnde soll allein für 
sich entscheiden, wie er handeln würde, »wenn die Interessen der 
anderen mit den unsrigen in einer Person vereinigt wären«.

»Ich (sic!) denke mir also die kollidierenden Interessen in einer und 
derselben Person vereinigt, um von dem Unterschied der Personen 
als solcher zu abstrahieren« (Nelson 1970, 134).

Damit enthebt sich Nelson zweier zentraler Bedingungen morali­
schen Handelns, zum einen der Bedingung, sich mit anderen über 
deren Bedürfnisse, Neigungen, Interessen, Gefühle usw. allererst zu 
verständigen, zum anderen der Bedingung, die jeweils eigene Bewer­
tung der unterschiedlichen Interessen und die Bestimmung des »über­
wiegenden Interesses« vor anderen, insbesondere den Betroffenen, in 
einem realen Diskurs (nicht bloß im einsamen Gedankenexperiment) 
zu rechtfertigen.

Diese Grenze des nelsonianischen Ansatzes ist auf eine fehlerhafte 
Weichenstellung der philosophischen Argumentation zurückzufüh­
ren. Nelson bezieht die anderen (ihre Bedürfnisse, Gefühle usw.) nur 
auf der Gegenstandsebene des Denkens ein, nicht jedoch auf der 
Vollzugsebene des Denkens selbst. So glaubt er wie selbstverständlich 
davon ausgehen zu können, daß alle anderen, dächten sie nur richtig 
nach, zu gleichen Auffassung wie er selbst gelangen würden. Nelsons 
moralische Entscheidungen fallen gewissermaßen am grünen Tisch 
des platonischen »Gesprächs der Seele mit sich selbst«.

Man muß den nelsonianischen Imperativ in eine andere Form 
bringen, wenn man seine kontraintuitiven Implikationen vermeiden 
will. Diese Form müßte gewährleisten können, daß die anderen Ver­
nunftsubjekte mit ihren Argumenten auf der Vollzugsebsne des Den­
kens berücksichtigt werden. Einen ersten Schritt in diese Richtung 
geht man, wenn man sich bewußt macht, daß theoretische Wahrheit 
von Aussagen und moralische Richtigkeit von Handlungsweisen nur 
sinnvoll beansprucht werden können, wenn zugleich die Pflicht aner-
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Ist heute eine Vernunftethik möglich?
Anmerkung zu einer Fortsetzung von Nelsons Projekt

Nelson ist einen entscheidenden Schritt über die vernunftethische 
Konzeption Kants hinausgegangen. Er hat dessen formale Prinzipien­
ethik zur einer situationsbezogenen Prinzipienethik weiterentwickelt. 
Damit verband sich bei Nelson - motiviert wohl vor allem durch seine 
politische Erfahrung - ein klares Bewußtsein der Konkretisierungs­
und Umsetzungsproblematik von moralischen Prinzipien. Durch die 
Einsicht in die Diskrepanz von Real- und Idealzustand hat er die 
Einseitigkeit vermieden, die heute noch viele Ethikansätze aufweisen. 
Entweder werden heute vor allem die realen Konsequenzen einer 
Handlungsweise - wie etwa beim utilitaristischen Konsequentialis- 
mus Peter Singers - oder die moralische Gesinnung - wie etwa bei 
metaphysischen Wertethiken - in Betracht gezogen. In Nelsons poli­
tischer Ethik verbinden sich beide Orientierungen.

»Ich plädiere für die heilige Allianz des Idealismus mit dem Realis­
mus« (Nelson 1971, 302). »Es gibt keine Pflicht, einen gesellschaft­
lichen Idealzustand unmittelbar zu verwirklichen. Die politische 
Aufgabe läßt sich vielleicht nur schrittweise auf dem Wege von 
Kompromissen allmählich besser lösen« (Nelson 1964, 267).

Es gehört zu den bleibenden Verdiensten von Nelson, erkannt zu 
haben, daß »nicht der Verzicht auf ethische Prinzipien« der Ausweg

kannt wird, sich im argumentativen Dialog mit anderen über die 
Gültigkeit der entsprechenden Behauptungen zu verständigen.’’^

In Bezug auf Nelsons Formel des kategorischen Imperativs bedeu­
tet das: sich nicht nur im Gedankenexperiment in die Lage der Betrof­
fenen hineinzuversetzen, sondern seine eigene (fallible) Einschätzung 
von Handlungssituationen (zu denen die Bedürfnisse und Gefühle der 
Betroffenen gehören) im gleichberechtigten Diskurs mit ihnen zu 
überprüfen. Sowohl die Bestimmung als auch die Bewertung von 
Neigungen, Bedürfnissen, Gefühlen Betroffener ist an die Bereit­
schaft zum öffentlichen Diskurs gebunden. Weil Nelson diese Sinn­
bedingung eines ernsthaft vertretenen moralischen Geltungsan­
spruchs ausgeblendet hat, konnte er nicht die innere Widersprüchlich­
keit eines antidemokratischen Platonismus erkennen.
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aus dem scheinbaren Dilemma von Gesinnung und Verantwortung ist, 
»sondern ihre Handhabung als regulative Prinzipien in einer pragma­
tischen Politik« (Meyer 1992, 9). Wenngleich es Nelson auch hier 
nicht zu einer systematischen Ausgestaltung einer prinzipienorien­
tierten, universalistischen Verantwortungsethik gebracht hat, so darf 
er doch als einer ihrer Vorläufer gelten.

Wie aber steht es mit der demokratieskeptischen Tendenz, die in 
seinem Ethikansatz - nicht nur in der Person Nelsons - angelegt ist? 
Sie läßt sich nur durch eine dialogische Transformation seines Mo­
ralprinzips, die die Anderen schon auf der Vollzugsebene des Denkens 
einbezieht, überwinden. Derartige Transformationen sind in einigen 
modernen Theorien unternommen worden.

»Während Nelson die Abwägung dem je einzelnen zur Pflicht macht, 
suchen moderne Theorien der normativen Ethik in einer gemeinsa­
men praktischen Beratung der Betroffenen die Lösung« (Meyer 
1983, 39).'“

Ein in dieser Richtung transformierter kategorischer Imperativ könnte 
in einer ersten Annäherung etwa die folgende Form annehmen:

»Handle nie so, daß alle (im Prinzip die unbegrenzte Argumentati­
onsgemeinschaft) nicht in deine Handlungsweise einwilligen könn­
ten, wenn die Interessen der von ihr Betroffenen auch ihre eigenen 
wären, und bemühe dich, hierüber in einem realen Diskurs, an dem 
möglichst alle potentiell Betroffenen teilnehmen, einen argumentati­
ven Konsens zu erzielenl«’^

Mit dieser diskursethischen Umformulierung hätte die Vernunft­
ethik nun eine Form angenommen, die Triebe, Bedürfnisse, Neigun­
gen, Gefühle, Motivationen, kurz: die Perspektiven Betroffener, nicht 
mehr ausklammert, sie vielmehr in den Diskurs (als Realisierungs­
form der Vernunft) einzubeziehen vermag.

Nelsons Projekt einer Vernunftethik wird heute in der von Karl-Otto 
Apel und Jürgen Habermas begründeten kommunikationstheoreti­
schen bzw. diskursethischen Vernunftethik fortgesetzt. Diese kann 
nicht nur die Ansprüche einer universalistischen, situationsbezogenen 
und demokratisch orientierten Verantwortungsethik erfüllen, sie lie­
fert zugleich auch die philosophische Basis für die sokratische Päd­
agogik, die Nelson und seine Schüler entwickelt haben. Die Arbeit an 
diesem Projekt legt sich heute der Philosophisch-Politischen Akade­
mie, die Nelsons Erbe tätig verwaltet, von Hause aus nahe. Ist diese
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doch seit ihrer Gründung für die Vernunft (gegen Relativismus und 
Skeptizismus) und für vernünftige Verständigung eingetreten.

Anmerkungen

1 Der Neohegelianismus ist kennzeichnend etwa für den kommunitaristi- 
schen Ansatz von Charles Taylor und hintergründig auch wirksam in 
Habermasens »Faktizität und Geltung«.

2 Der Utilitarismus prägt immer noch viele Ansätze aus dem angelsächsi­
schen Raum. Er ist z. B. auch grundlegend für den Interpretationsansatz 
Dieter Birnbachers in diesem Band.

3 Zu nennen sind etwa Dummen, Föllesdal und Tugendhat.
3a Es tut dieser Argumentation keinen Abbruch, daß Nelson den Gebrauch 

einer Kunstsprache ablehnt und für den »Gebrauch einer verständlichen 
Sprache« eintritt. Denn auch für die Umgangssprache bildet die mathe­
matische Konstruktsprach das Vorbild (Vgl. Nelson 1938, 19ff.)

4 Siehe hierzu Dieter Birnbachers Diskussion von Nelsons Tierethik in 
diesem Band.

4a Vgl. hierzu Nelsons zehn »Kriterien für die geschichtliche Beurteilung 
philosophischer Systeme« (Nelson 1938, 18-23).

5 Ich greife hierbei auf Vorarbeiten zurück, die im Band II der Schriftenreihe 
für »Sokratisches Philosophieren« veröffentlicht worden sind. Siehe 
Gronke 1996.

6 Von J.f. Fries übernimmt Nelson die Bestimmung des Wahrheitsgefühls 
als eines Urteilsaktes ohne klare Bewußtheit der ihm zugrundeliegenden 
Prämissen. Vgl. Fries 1935, § 85. '

7 Als hypothetische Imperative bezeichnet Kant Empfehlungen zu Hand­
lungen, die als Mittel zur Erreichung eines Zweckes dienen.

8 Nelson hat klar gesehen, daß die Verbindlichkeit eines Moralprinzips nur 
auf einer wohlverstandenen Letztbegründung beruhen kann.

9 »Wenn nun aus diesem einigen Imperativ alle Imperativen der Pflicht, als 
aus ihrem Prinzip, abgeleitet werden können,...« (Herv. v. H.G., GMS, 
421).

10 Von lat. solus: »allein« und lat. ipse: »selbst«. Solipsismus bezeichnet die 
typisch bewußtseinsphilosophischePosition, daß einer allein und für sich 
die Wahrheit einer Aussage oder die Richtigkeit einer Handlungsweise 
erkennen könne. Seit dem »linguistic tum« in der Philosophie gilt diese 
Position als überwunden. Weil sich Sprache, von der das Denken abhänge, 
jedoch geschichtlich und kulturell wandelt, haben die meisten gegenwär­
tigen Philosophen daraus die Konsequenz eines Relativismus der Vernunft 
gezogen. Zur sprachphilosophischen Relativismus-Universalismus-De- 
batte vgl. Böhler, Nordenstam, Skirbekk 1986.
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Das Denken Nelsons ist in vielerlei Hinsicht höchst aktuell, aber, wie 
sollte es anders sein, kann es in keiner Hinsicht die ausreichende Ant­
wort auf die Herausforderungen der moralischen, rechtlichen und 
politischen Praxis unsere Zeit sein. Zuviel hat sich seit der Zeit, für 
die er seine Philosophie entwarf, geändert. Und dennoch kann Nelsons 
praktische Philosophie gerade für einige der brennendsten Fragen 
unsere Zeit ein Ausgangspunkt sein. So jedenfalls versteht die Philo­
sophisch-Politische Akademie, die der Fortsetzung und Aktualisie­
rung von Nelsons Arbeit gewidmet ist, auch beim 70. Jahrestag des 
Gedenkens an Nelsons Tod ihr eigenes Bemühen, die Arbeitsergeb­
nisse des Göttinger Philosophen und Sozialisten in unserer und für 
unsere Zeit fruchtbar zu machen.

Das besondere Interesse, das Nelsons Denken für die moralische 
und politische Praxis weiterhin in Anspruch nehmen kann, hat viel 
damit zu tun, daß Nelson in charakteristischer Weise zugleich mora­
lischer Rigorist, ethischer Realist und doch kein Moralist gewesen ist. 
Er hat sich an vielen Stellen in seinem nicht nur umfassenden, sondern 
auch höchst konzentrierten Werk über diesen Zusammenhang auch 
Rechenschaft abgelegt.

Moralischer Rigorist war Nelson in dem Sinne, daß Moral und Recht 
keinerlei Relativierungen oder Einschränkungen für Werte oder Inter­
essen vertragen, die außerhalb ihrer selbst liegen, denn die Nor men 
beider sollen ja gerade das Verhältnis von Interessen zueinander 
letztinstanzlich regeln, sofern sie miteinander kollidieren. Der Gegen­
satz zum moralischen Rigorismus ist in Nelsons Sprachgebrauch der 
moralische Libertinismus, der allemal ein Auge zudrückt, wenn ein 
starkes Interesse oder sonst ein rechtswidriger Wert sich gegen das 
Recht Geltung verschaffen will. Was in Wahrheit ja immer nur heißen 
kann, gegen die gerechtfertigten Interessen anderer zu verstoßen.
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Ethischer Realist war Nelson in dem Sinne, daß er nicht erwartete, 
Moral und Recht könnten sich schon dann Geltung verschaffen, wenn 
wir fest an sie glauben und uns als einzelne Individuen unbeugsam an 
ihnen orientieren. Sie haben Nelson zufolge vielmehr nur dann die 
Chance der Geltung in der Welt, wenn es uns gelingt, durch unser 
Engagement, durch Organisation und politische Praxis eine Macht 
aufzubieten und dauerhaft wirksam zu machen, die stark genug ist, 
Moral und Recht jederzeit gegen widerstrebende Interessen durchzu­
setzen. Das Gegenteil eines ethische Realisten in diesem Sinne wäre 
ein Idealist, der meint, der Glaube an die gute Sache oder diese selbst 
könnten das Wunder ihrer Realisierung schon selber bewirken.

Und Nelson war das Gegenteil eines Moralisten, weil er wußte, daß 
der Handlungsrahmen, der moralische Pflichten für die gerechte Re­
gelung von Interessenkollisionen zur Pflicht macht, nicht zugleich 
auch die Quelle für die Interessen sein kann, deren Beziehung zuein­
ander er regeln soll. Der Inhalt dieser Interessen ist für Nelson nicht 
selber noch die Moral, er ist vielmehr größtenteils moralisch neutral. 
Er kann nur aus den sozialen und kulturellen Traditionen kommen, in 
denen der Einzelne lebt und aus dem, was er selber mit seiner eigenen 
Bildung, Kritik und Kreativität daraus macht.

Sittengesetz und Recht beschränken Interessen, aber sie erzeugen 
sie nicht. Auch wenn es für oberflächliche Kenner von Nelson und 
seiner Tradition überraschend seih könnte, ein Zufall ist es daher 
nicht, daß im »System der philosophischen Ethik und Pädagogik« im 
Kapitel über den »beschränkenden Charakter des Sittengesetzes« ein 
Paragraph die Überschrift trägt: »Die Unmöglichkeit des Moralis- 
mus«. Das Sittengesetz läßt auch in seinem rigorosen Anspruch, wie 
Nelson es in diesem Paragraphen formuliert, einen Spielraum für 
Handlungen und Antriebe von Handlungen, die sich aus anderen 
Quellen speisen als denen des Sittengesetzes.

Zwar ist es gut, daß es einzelne Menschen gibt, die die Verwirkli­
chung von Sittengesetz, Recht und Menschenrechten in der Welt für 
sich zum Lebensinhalt machen, aber dies kann weder aus der Norm 
des Sittengesetzes heraus jedermanns Pflicht sein, noch kann es ein 
menschliches Leben ausschließlich und vollständig bestimmen. Für 
konkrete Lebensinteressen außerhalb von Moral und Recht bleibt 
immer Raum.
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Die Abwägungsregel als Kern des Sittengesetzes, die Nelson entwik- 
kelt hat, verlangt, daß wir im Falle der Kollision von Interessen so 
entscheiden müssen, als wenn die ins Spiel gebrachten Interessen alle 
in einer einzigen Person vereinigt wären. Nur auf dem Wege der 
Absehung von der numerischen Verschiedenheit der Personen ist eine 
gerechte Abwägung der Vorzugswürdigkeit eines Interesses gegen­
über einem anderen möglich. Nelson verlangt zwar, daß nicht nur die 
Stärke, sondern auch der Wert eines Interesses bei der vom Sittenge­
setz gebotenen Abwägung im Kollisionsfall berücksichtigt werden 
muß. Der Wert eines Interesses aber kann sich auf keinen Fall daraus 
bestimmen, ob dieses Interesse der Lebensweise einer besonderen 
Kultur entspringt, sondern nur daraus, ob dieses bestimmte Interesse 
das Interesse eines Menschen sein kann, der durch Bildung und 
Selbstreflexion zur vernünftigen Selbstbestimmung befähigt ist.

Der Wert der konkreten Lebensinteressen, die die Lebensweise von 
Menschen formen, bestimmt sich bei dem Weltbürger und Internatio­
nalisten Nelson in keiner Weise etwa aus einem vermeintlichen Wert 
der unterschiedlichen Kulturen dieser Welt, sondern allein aus der 
Rolle, die sie in einem Leben vernünftiger Selbstbestimmung spielen. 
Nelson hat zwar das Verhältnis von Lebenswelt und Recht, geschicht­
licher Entwicklung und Recht sowie kultureller Differenz und univer­
sellem Recht in seiner Theorie nur am Rande bedacht, (Das hat seine 
Schülerin Grete Henry-Hermann in einer eigenen Studie gezeigt.’), 
aber die Anschlußstellen für diese wichtigen Verhältnisse sind in 
seiner Theorie nicht nur vorhanden, sondern auch deutlich markiert.

Sie ergeben sich nicht nur aus der politischen Praxis von Nelson 
und seinen Schülern. Es ist ja kein Zufall, daß die beiden Nelsonbünde 
demonstrativ ihre Internationalität deklarierten und in der Philoso- 
phisch-Politischen-Akademie zu allen Zeiten Menschen sehr unter­
schiedlicher kultureller und weltanschaulicher Herkunft zusammen­
gearbeitet haben.

Nelsons Begründung von Sittengesetz, Rechtsidee und Menschen­
rechten - und das sind ja nur verschiedene Konkretisierungsstufen 
derselben grundlegenden Norm -, hat die Anerkennung der gleichen 
Würde aller Menschen zur Grundlage und nicht eine bestimmte Le­
bensweise, oder die Parteinahme für die Wahrheit einer bestimmten 
Religion oder einer bestimmten kulturellen Lebensweise.

Sie setzt auch keine besonderen Lebensinteressen voraus, sondern
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Die Erfahrungen des kulturchauvinistisch bemäntelten Völkermor- 
dens im Zweiten Weltkrieg, die in der Gründung der UNO und in der 
UN- Menschenrechtserklärung von 1948, sowie den Pakten über die 
Menschenrechte aus dem Jahr 1965 einen hoffnungsfreudigen Aus­
druck fand, schienen für eine längere Zeit der Idee universeller Men-

macht einen Vorschlag für deren Begrenzung im Falle ihres Konflikts. 
Sie will in dem Sinne rational sein, daß sie von jedem einsichts- und 
argumentationsfähigen Menschen begründet und von diesem auch 
eingesehen werden kann. Es ist gerade der Formalismus, der bloß 
begrenzende Charakter von Sittlichkeit und Recht, der Nelson zufolge 
ihre universelle Geltung sowohl möglich wie auch zwingend macht, 
eben weil beide keine Lebensweise vorschreiben, sondern lediglich 
den möglichen Konflikt zwischen konkreten Lebensinteressen unter­
einander so regeln wollen, daß die gleiche Würde jeder einzelnen 
Person dabei gewahrt bleibt.

Das Recht jeder Person auf die gleichberechtigte Wahrung ihrer Wür­
de und die Menschenrechte, die dies garantieren sollen, sind daher für 
Nelson in ihrem Geltungsanspruch selbstverständlich universell gül­
tig. Das äußert sich in drei verbundenen Handlungsdimensionen:
- Zum einen zeigt es sich, wie Nelson im System der philosophi­

schen Rechtslehre und Politik schreibt, darin, daß sie immer 
gültiges Recht sind, auch wenn sie nicht überall geltendes Recht 
sind.^

- Zum anderen zeigt es sich darin, daß die Menschenrechte keinerlei 
nationale oder kulturelle Einschränkungen erlauben. In seiner 
einige Tage vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges gehaltenen Rede 
»Vom Staatenbund« - als die nationalistischen und kulturchauvi­
nistischen Stimmungen in Deutschland hochschwappten -, sagt 
Nelson: »Der ideale Wert einer nationalen Gemeinschaft kann 
einzig und allein davon abhängen, was sie als Kulturgemeinschaft 
leistet; als Kulturgemeinschaft aber unterliegt sie zu allererst den 
Anforderungen des Rechts.«^

- Zum Dritten äußert sich die Universalität der Rechtsidee darin, 
daß sie auch im Verhältnis zwischen den Nationen, nämlich durch 
die Organisation eines ihren Anforderungen entsprechenden Völ­
kerbundes ungeschmälerte Geltung erlangen soll.
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Seit zwei Jahrzehnten wächst nun aber in allen Teilen der Welt der 
Einfluß eines kulturrelativistischen Fundamentalismus, der vehement 
gegen die Idee universeller Menschenrechte gerichtet ist. Er findet 
auch in den Ländern des westlichen Kulturkreises indirekte Unterstüt­
zung bei denen, die meinen, das Verständnis für andere Kulturen 
gebiete eine relativistische Einstellung nicht nur zu den Kulturen 
selbst, sondern auch zum Verständnis von Moral und Menschenrech­
ten. Nelsons Argumente für eine Universalität der Menschenwürde, 
der Moral und des Rechts ohne Einebnung der Differenz kulturell 
bestimmter Lebensinteressen sind ein guter Ausgangspunkt für die 
Kritik des wiedererstarkenden generellen Kulturrelativismus.

Henry-Hermann, Grete: Die Überwindung des Zufalls. Kritische Be­
trachtungen zu Leonard Nelsons Begründung der Ethik als Wissenschaft. 
Hamburg 1985.
Nelson, Leonard: Gesammelte Schriften in neun Bänden hg. v. P. Bernays 
u.a.. Hamburg 1970-77. Band VI, S.25.
Nelson, a.a.O., Band IX, S. 48.

schenrechte politische Geltung zu verschaffen. Das Hauptproblem, 
das blieb, bestand darin, daß die Kommunisten die Menschenrechte 
zwar in abstrakter Theorie anerkannten und sogar den Anspruch 
erhoben, in Wahrheit ihre besten Sachwalter zu sein, sie aber in der 
Praxis ihrer politischen Systeme mit Füßen traten. Das Ende des 
Sowjetkommunismus in Theorie und Praxis schien darum die letzte 
große Hürde für die wirklich universelle Anerkennung von Menschen­
rechten und Demokratie beseitigt zu haben.
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Angesichts verbreiteter Tendenzen zur Beliebigkeit und zu einem 
weitgehenden Verzicht auf normative Begründungen und Zielsetzun­
gen in der politischen und pädagogischen Praxise erscheint die von 
Leonard Nelson konzipierte integrale Theorie als ein Orientierungs­
angebot auf philosophischer, politischer und pädagogischer Grundla­
ge. Diese kann gerade im heutigen Kommunikations- und Medienzeit­
alter mit der zunehmenden postmodernen Beliebigkeit ästhetisieren­
der Medieninszenierungen auch im politischen Raum (vgl. Meyer 
1992; Habermas 1985; Beck 1993) ein Angebot für diejenigen sein, 
die sich statt von reinem Pragmatismus, von rational begründbaren 
Zielsetzungen leiten lassen wollen. Denn dies war das Sinnzentrum 
der Nelsonschen Philosophie, daß er sich nicht mit einem theoreti­
schen Erkenntnisgewinn zufrieden geben wollte, sondern seine Theo­
rie um der Anwendung in der Praxis willen entwickelte. Jegliche 
Praxis bedarf der vorher erfolgten theoretischen Bestimmung, und sie 
setzt sie unverzichtbar voraus.

Nelson war um den Nachweis bemüht, daß es eine in wissenschaft­
liche Form zu bringende und planmäßig zu erforschende ethische 
Wahrheit gibt, die nach strengen philosophischen Regeln entwickelt 
werden kann und jeglichen Zweifel beseitigt. Nach diesem Verfahren 
hat Nelson ein Sittengesetz entwickelt, das die Beziehungen der 
Menschen untereinander verbindlich regeln kann. Es basiert auf der 
Gewißheit, daß jeder Mensch die gleiche Würde besitze. Das Sitten­
gesetz fordert darum für jede Person das gleiche Recht der Achtung 
ihrer jeweiligen Interessen.

Der Absolutheitsanspruch, der von einer letzten Gewißheit ausging, 
führte bei Nelson zu problematischen Beweisführungen. Zusätzlich 
ist seine Philosophie in sich sehr viel unfertiger, brüchiger und frag­
mentarischer, als es der erste Eindruck seiner geschlossenen Begriffs­
architektonik nahelegt (Birnbacher 1997, S.15). Es hat sich jedoch 
gezeigt, daß wichtige Teile der Nelsonschen Philosophie auch ohne
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diesen Absolutheitsanspruch ihres philosophischen Begründungsver­
fahrens eine praktisch relevante politische Philosophie mit wichtigen, 
aktuellen Bezügen darstellen. Welche der Theorieelemente der Nel- 
sonschen politischen Philosophie können beim Stand der gegenwärti­
gen Erkenntnis den Anspruch erheben, für den wissenschaftlichen und 
politischen Diskurs von Bedeutung zu sein?

Der verspätete Verdienst von Leonard Nelson war es, vermittelt 
über seine Mitstreiter und hier vor allem der Person Willi Eichlers, 
wichtige Beiträge zur Durchsetzung eines ethischen Sozialismusver­
ständnisses (vgl. Holzhey 1994) gegenüber den rein ökonomisch 
begründeten, auf marxistischer Grundlage argumentierenden Sozia­
lismustheorien in der deutschen Sozialdemokratie geleistet zu haben. 
Das Selbstverständnis der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 
als eine grundwerteorientierte Reformpartei (vgl. Meyer 1978) war 
1959 mit dem Godesberger Programm festgeschrieben und im Berli­
ner Grundsatzprogramm von 1989 (vgl. Eppler 1990) bekräftigt wor­
den. Das Verständnis der sittlichen Grundwerte als Zielbestimmungen 
einer linken Reformpolitik beinhaltete auch die Absicht, möglichst 
viele Menschen unter dieser Zielsetzung zu vereinen, so daß die 
weltanschaulichen Letztbegründungen der einzelnen für eben diese 
Zielsetzungen nicht thematisiert werden mußten (Begründungsplura­
lismus). Es ist eine eigentümliche Dialektik, daß Nelsons entscheiden­
des Motiv, die Durchsetzung einer grundwerteorientierten Konzeption 
des demokratischen Sozialismus, gerade dadurch von seinen Schülern 
möglich gemacht werden konnte, daß sie von der Verbindlichkeit der 
Nelsonschen Letztbegründungsvariante absahen, der Nelson doch al­
lein zugetraut hatte, daß sie den ethisch-rechtlichen Durchbruch in der 
Fundierung der Politik des »liberalen Sozialismus« gewährleisten 
würde. Das ethische Sozialismusverständnis kann auch in der aktuel­
len Debatte über »Modernität versus Progressivität« oder »what’s 
left« wichtige Impulse beitragen.

Nelsons Konzeption eines liberalen oder freiheitlichen Sozialismus 
zeigte denn auch schon in den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts 
auf, daß eine Veränderung der ökonomischen Grundstruktur einer 
Gesellschaft, sei es in der Form einer Vergesellschaftung oder einer 
Verstaatlichung, entweder der Schlüsselindustrien oder der gesamten 
Wirtschaft, keinen gesellschaftlichen Fortschritt im Hinblick auf mehr 
soziale und politische Gerechtigkeit für den einzelnen bringt. Die
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Konzeption eines demokratischen Sozialismus (vgl, Heimann 1991), 
oder einer sozialen Demokratie (vgl. Meyer 1991), diein der Tradition 
des Freiheitsbegriffs und der persönlichen Selbstbestimmung des Li­
beralismus steht, diese aber auf die Bedingung der Gerechtigkeit oder 
der gleichen Freiheit aller bezieht, kann nur in der Form eines gestal­
tenden Prinzips für die Reform einer Gesellschaftsordnung realisiert 
werden. Nur als eine regulative Idee, die ständig neu überprüft, ver­
änderten Bedingungen angepaßt und sich dem gesellschaftlichen Dis­
kurs und der Abstimmung stellen muß, kann der liberale Sozialismus, 
wie Nelson ihn entwickelt hat, zu einer Zukunftsperspektive werden 
(vgl. Meyer 1991a).

Die neuere wirtschaftspolitische Entwicklung im Rahmen globali­
sierter Märkte, Alain Touraine nennt sie »capitalisme sauvage«, mit 
ökonomischem Wachstum bei gleichzeitigem Anstieg der sozialen 
Folgeprobleme wie Arbeitslosigkeit und Armut, beruht nicht mehr auf 
dem Konsens einer sozialen Marktwirtschaft. Nelson wollte die Orga­
nisation des Wirtschaftssystems nicht dem freien und beliebigen Spiel 
der Kräfte überlassen, in dem die stärkeren Interessen und Mächte sich 
durchsetzen und damit die Freiheit der Schwächeren aufgehoben 
wird. Die Konzepte, die Leonard Nelson und Franz Oppenheimer 
entwickelt haben, könnten die Debatte bereichern (vgl. Oppenheimer 
1996, 1997). Beide akzeptierten die ökonomische Funktion des Pri­
vateigentums, aber sie begründeten aus ihrer jeweiligen philosophi­
schen oder gesellschaftstheoretischen Grundposition heraus zugleich 
die Sozialpflichtigkeit des Eigentums. Die Frage der Verteilungsge­
rechtigkeit bei Nelson ist aktueller denn je, wobei er allerdings Vor­
schläge einer sozialen Mindestsicherung für alle, die heute in die 
politische Diskussion eingeführt werden, verwarf. Er ging von einem 
Konzept aus, das auf der Selbsttätigkeit der Menschen aufbaute. Sein 
Arbeitsbegriff, die von ihm diskutierte Frage der Entlohnung unter 
Berücksichtigung der zugrunde liegenden Arbeitsmotivation und die 
Argumentation zur Arbeitszeitverkürzung, können in die aktuelle 
Debatte (vgl. v. Lüde 1996) ohne weiteres eingeführt werden, zum 
Teil entsprechen sie dem jetzigen Diskussionsstand. Seine Ideen zu 
einer sozialpolitischen Korrektur der Marktkräfte im Dienste der 
gleichen Freiheit sind uneingelöste Handlungsperspektiven, die heute 
von Viviane Forrester (1997) beispielhaft thematisiert werden.

Nelsons Ethik gestand den Tieren einen eigenen Rechtszustand zu.
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da sie Träger schutzwürdiger Interessen seien (vgl. Birnbacher 1995), 
doch erweiterte er dies nicht auf die Natur insgesamt. Seine theoreti­
sche Begründung von Tierrechten, die ein Lebensrecht für Tiere 
fordert und damit ein generelles Tötungsverbot ausspricht, wird heute 
in der politischen Diskussion rezipiert (Manon-Griesebach 1983).

Die ökologische Komponente, die in den siebziger und achtziger 
Jahren in den Vereinten Nationen unter dem Begriff »common herita- 
ge of mankind« eingeführt wurde, wurde von Nelson noch vernach­
lässigt. Dabei hatte der liberale Vordenker John Stuart Mill in der 
Tradition des angelsächsischen »commons« auf die Rechtsfigur der 
natürlichen Grundlagen der Erde Bezug genommen, die ein Erbe der 
Menschen sei. Dieser Grundsatz des Zukunftsrechts der nachfolgen­
den Generationen (vgl. Jonas 1979, Meyer/Miller 1986, Birnbacher 
1979, 1988), wonach jede Generation nur soviel an irreversiblen 
Schäden hinterlassen darf, wie sie selbst vorgefunden hat, war bereits 
in der Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte der französischen 
Verfassung von 1793 enthalten (vgl. Guggenberger 1985, S. 8). Dort 
war in Artikel 28 der Grundsatz so formuliert, daß eine Generation die 
künftigen Generationen nicht an ihre Gesetze binden könne.

Nelson gelangte, dies mag ein Zeitproblem oder ein Rest vorauf­
klärerischen Denkens gewesen sein, zu einer »westlichen oder abend­
ländischen« Interpretation von Menschenrechten, bei der trotz seiner 
Betonung der konstitutiven Rolle wirtschaftlicher und sozialer Fakto­
ren die ökologischen und kulturellen Menschenrechte für die Siche­
rung von Freiheit und Gleichheit keine formelle Bedeutung gewan­
nen. Diese Universalität wurde erst in den letzten Jahrzehnten thema­
tisiert (vgl. Kühnhardt 1992). Anknüpfend und weiterentwickelnd an 
Nelson kann unter Berücksichtigung der grundlegenden kulturellen 
Differenz durchaus eine universelle Menschenrechtsbegründung ge­
geben werden. Sein engster politischer Mitarbeiter Willi Eichler hat 
dies beispielhaft mit seinem Dialog der Kulturen vollzogen (vgl. One 
World Only, 1970).

Im Bereich der transnationalen und internationalen Politik forderte 
Nelson einen Weltstaatenbund mit starken Kompetenzen für die Zen­
tralregierung, den Weltstaat. Die, etwa in der Frage des Zwangsan­
schlusses von Staaten an einen solchen Weltbund sicherlich nicht 
akzeptable, Sichtweise Nelsons ist aber aus seiner Position stringent. 
Er war zutiefst davon überzeugt, daß ein Leben in gleicher Würde mit
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für alle verbindlichen Menschen-, Zivil- und Grundrechten in einer 
nach den Prinzipien von Völkerfreundschaft und Gewaltlosigkeit ge­
stalteten internationalen Ordnung sich nur so durchsetzen ließe.

Ökonomisch könnte eine zivile Weltgesellschaft zu einem poli­
tisch-sozialen Ordnungsrahmen führen, der eine für alle Staaten und 
Regionen verbindliche positive Antwort auf die Globalisierung der 
Produktion und der Märkte sein kann, statt in der von Nelson, in 
Fortführung der Kantischen Argumentation, heftig bekämpften natio­
nalstaatlichen Konkurrenz der Einzelstaaten die Lösung zu suchen, in 
der es natürlich Gewinner, aber eben auch Verlierer geben wird. Zu 
dem Konzept eines »Weltregierens« gibt es keine Alternative mehr, 
diese Aussage Nelsons ist heute wichtiger denn je. Die Globalisierung 
hat die Möglichkeiten nationalstaatlicher Eingriffe in ökonomische, 
soziale und ökologische Probleme und Fehlentwicklungen drastisch 
reduziert (vgl. Senghaas 1994). Jegliche Konzepte, die ausschließlich 
auf das Prinzip der nationalstaatlichen Konkurrenz gestützt sind und 
so versuchen, die Krisen zu bewältigen, sind internationalpolitisch 
zum Scheitern verurteilt. Zwar können sie bedingt auf nationaler 
Ebene in Teilbereichen erfolgreich sein, doch nur um den Preis der 
Aufgabe der Gleichberechtigung und der Solidarität zugunsten der 
Durchsetzung von partikularen Interessen. Die Idee der sozialen Ge­
rechtigkeit, wie Nelson sie entwickelt hat, ist nicht nur für die Grenzen 
eines Nationalstaates gedacht, sondern kann nur im internationalen 
Maßstab verwirklicht werden.

Man kommt auch heute an Nelsons Lösungsvorschlag, einer mit 
allen Machtkompetenzen einschließlich des Gewaltmonopols ausge­
statteten Zentralregierung, nicht vorbei. Das Dilemma liegt in der 
Frage begründet, wie bei einer fortschreitenden Globalisierung, bei 
gleichzeitiger Abwesenheit eines mit allen Kompetenzen ausgestatte­
ten Weltstaatenbundes - die Vereinten Nationen stellen dies zur Zeit 
und wohl auch in absehbarer Zukunft nicht dar - eine nach vernünf­
tigen, sozial- und umweltverträglichen Prinzipien (vgl. den seit 1987 
durch die World Commission on Environment and Development - die 
sog. Brundtlandkommisssion - eingeführten Begriff »Sustainable De­
velopment«) organisierte Weltpolitik erreicht werden kann (vgl. Birn­
bacher 1980, Birnbacher/Schicha 1996). Eine Weltinnenpolitik 
(Weizsäcker 1979, S. 243f.) kann jedoch vor der Frage der Durchset­
zung der universellen Menschenrechte gegenüber dem Beharren auf
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einer nationalstaatlichen Souveränität nicht zurückweichen. Es bleibt 
die aus einer demokratischen Position abzulehnende Lösung einer 
Weltregierung, die in der Nelsonschen Vorgabe die demokratischen 
Mitwirkungs- und Selbstbestimmungsrechte der beteiligten Staaten 
negiert, oder der zu bevorzugende schwierige, mit Rückschlägen 
ausgestattete Weg eines weltweiten Diskurses über die notwendigen 
Gestaltungsprinzipien mit eben dem Nachteil, daß sie nicht immer 
durchgesetzt werden können (vgl. Matthies 1993).

Welche politikwissenschaftlichen Erkenntnisse sind aus Nelsons 
integraler politischer Philosophie und ihrem Verhältnis zur politischen 
Praxis zu gewinnen? Das Theorie-Praxis-Verhältnis stellt das zentrale 
Element in der Betrachtung des Wirken Nelsons dar. Unabhängig, ob 
der Architektur der Theorie zugestimmt wird oder nicht, läßt sich eine 
Form der Geschlossenheit erkennen, um die sich sonst nur wenige 
andere Theoretiker bemüht haben. Ausgehend von seinen zunächst 
vorgelegten Studien zur Philosophie baut er ein abgestimmtes System 
von politischen, sozialphilosophischen, ethischen und pädagogischen 
Subsystemen auf. Diese distinkte Theorie wurde jedoch von Nelson 
einzig um ihrer Anwendung und Realisierung in der Praxis willen 
entwickelt. Nelson sah es als seine Pflicht an, dieses Theoriegebäude 
nicht anderen mit der Aufforderung zur Umsetzung zu überlassen oder 
es nur in den gesellschaftlichen Diskurs einzubringen, sondern den 
Prozeß der gesellschaftlichen und politischen Durchsetzung selbst zu 
organisieren. In diesem Prozeß vermochte Nelson, der auch nicht 
davor zurückscheute, eine eigene Partei für seine Ziele zu gründen, 
eine kleine »Avantgarde« für seine Vision zu gewinnen. Diese aktivi­
stische, sich durch eine hohe innere Gruppenkohäsion auszeichnende 
Bewegung ist ein Beispiel für die Möglichkeiten, auch in kleinen 
politischen Organisationen oder Bewegungen zu arbeiten und, wie 
sich am Beispiel des Abwehrkampfes gegenüber dem Faschismus 
gezeigt hat, mehr zu bewegen als andere größere politische Gruppie­
rungen mit Massenwirksamkeit.

Der liberale Kern der Nelsonschen Theorie - Moral und Recht - 
gewährleistete, daß am Ende der verallgemeinerungswürdige Teil 
einen breiten Konsens gefunden hat. Damit ist eine Argumentations­
basis geschaffen, die es erlaubt, systemtheoretisch formulierte Argu­
mentationen zurückzuweisen, nach denen moderne Gesellschaften 
nur noch durch eine Entmoralisierung zentraler Bereiche funktionsfä-
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hig seien (Luhmann 1993, S. 32f.). Es geht heute mehr denn je um die 
Revitalisierung des Politischen (Meyer 1994, S. 264f.) und eine Theo­
rie der Gerechtigkeit, die aber nicht nur nationalstaatlich verstanden 
werden darf (vgl. Rawls 1994). Zentrale Aufgabe bleibt auch heute 
noch, die Erfordernis einer politischen Verantwortungsethik gegen 
eine apolitische Gesinnungsethik des Alltags herauszustellen (Weber 
1980, S. 549; vgl. Apel 1996).

Nelsons Theorie umfaßte einige Besonderheiten, die, wenn sie im 
Ganzen akzeptiert wurden, einerseits zur hohen Motivation der An­
hängerschaft beitrugen, indem sie die eindeutige Abgrenzung zu an­
deren politischen Richtungen und Überzeugungen ermöglichten. An­
dererseits trug diese »corporate identity« gleichzeitig zu der Exklusi­
vität der Nelsonbewegung bei, da nur wenige zu dieser Akzeptanz 
bereit waren und dies auch in der Praxis gegenüber ihrem sozialen 
Umfeld und ihrer Alltagsumgebung durchhalten konnten. Erst mit der 
Aufgabe dieser spezifischen Besonderheiten der Theorie als einer 
allgemein verpflichtenden Forderung, bei einer gleichzeitig zum Teil 
individuell weiter aufrechterhaltenden persönlichen Akzeptanz, konn­
te eine breitere Wirksamkeit erreicht werden. Dieser Prozeß der Über­
windung einiger formaler Besonderheiten beinhaltete nicht den Ver­
lust der moralisch-rechtlichen Inhalte. So wird zum Beispiel trotz der 
weiter gültigen Ansicht, daß Tiere gleichberechtigte Rechtssubjekte 
sind, die Konsequenz einer vegetarischen Lebensweise dem einzelnen 
überlassen.

Die Geschlossenheit der Theorie Leonard Nelsons erzeugte bei 
seinen Anhängern eine hochgradige, unbedingte Motivation für die 
Umsetzung wichtiger, theoretisch begründeter Handlungsperspekti­
ven in der Praxis. Nur so ist der geleistete Verzicht auf Individualität 
und Hintansetzung von persönlichen und privaten Zielen zu erklären, 
die sie auf sich nahmen. Es wurde uneingeschränkt akzeptiert, daß die 
allgemeinen gesellschaftlichen Ziele gleichzeitig auch die persönli­
chen Ziele wären. Die Leitidee, an der Verbesserung der gesellschaft­
lichen Bedingungen, dem Zustreben zu einem theoretisch bestimmten 
Ziel - der Herrschaft der Vernunft im öffentlichen Leben - mitzuwir­
ken, war so überzeugend, daß dies große Aktivitätspotentiale freisetz­
te. Das Selbstverständnis und die politische Praxis einer potentiellen 
Regierungspartei wie der Sozialdemokratischen Partei konnte auf 
diese Weise von Nelsons theoretischen Arbeitsergebnissen mitgeprägt
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werden. Das theoretisch als richtig Erkannte in der politischen Praxis 
nicht umzusetzen, dies war bei dem von Nelsons Theorie überzeugten 
Personenkreis nicht vorstellbar.
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Der vorliegende Band ist der Ethik Leonard Nelsons gewidmet. 
Alle Autoren des Bandes gehen der Frage nach, warum Nelsons 
Ethik in der gegenwärtigen philosophischen Diskussion kaum eine 
Rolle spielt, obwohl sie unübersehbare aktuelle Ansätze enthält. 
Die verschiedenen Autoren machen, dabei von unterschiedlichen 
philosophischen Standpunkten ausgehend, die philosophie­
geschichtliche Stellung der Ethik Nelsons deutlich und zeigen, 
welche aktuellen Bezüge diese zur gegenwärtigen Diskussion, 
zu Rares Metaethik, zur Frage der Tierethik, zur Diskursethik, zur 
Frage der Vergleichbarkeit von ethischen Diskursen in unterschied­
lichen Kulturen und zur Auseinandersetzung um die universelle 
Geltung der Menschenrechte hat.


